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Kompetenz rund  
um Sicherheit

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Sicherheit ist eines der existenziellsten 
 Bedürfnisse des Menschen. Und trotzdem 
kennen viele Menschen die Gefahren nicht, 
sind sich ihrer nicht bewusst oder wissen 
nicht, wie sie ihnen begegnen können. Feu-
erlöscher bieten Sicherheit, sie sind Lebens-
retter! Das haben diese Geräte seit über 
hundert Jahren immer wieder zuverlässig 
unter Beweis gestellt. 

Die Hersteller im bvfa bürgen für Qualität, 
Kompetenz, Ausbildung der Fachkundigen 
und sachliche Information. Das ist der An-
spruch professioneller und berufsmäßiger 
Anwender. Wussten Sie, dass die meisten 
Feuerwehrleute Aufladelöscher  benutzen? 
Aktuell informiert der bvfa in seiner Akti-
on „pro Aufladelöscher“ über dieses Werk-
zeug der Profis in der Brandbekämpfung. 
Die Einsatzmöglichkeiten des zuverläs-
sigen Selbsthilfegerätes „Feuerlöscher“, die 
Kenntnis über die fachgerechte Instandhal-
tung und die Informationen über die ge-
setzlichen Neuerungen sollten Vorausset-
zung für alle sein, die sich beruflich mit 
dem Thema „Brandschutz“ in ihrem Betrieb 
beschäftigen müssen. 

Ohne Löschmittel kein Löscherfolg! Wer 
Wasser, Schaum, Pulver oder ein anderes 
Löschmittel verwendet, muss wissen, wie 
und wann er es einsetzen will. Dabei spie-
len Umweltaspekte eine erhebliche Rolle. 
Bei Löschwasserleitungen und Wandhy-
dranten wiederum sind immer zwei  Belange 
zu  beachten: zum einen die Forderungen 
der Feuerwehren nach viel Löschwasser 
und  hohem Wasserdruck und zum anderen 
die Vorgaben der Wasserversorger nach der 
Trinkwasserverordnung. Hohe Kompetenz 

und Qualität zeichnen Firmen aus, die sich 
mit der Errichtung dieser Anlagen befassen. 

Dieses Brandschutz Spezial beschäftigt 
sich mit den Themen Feuerlöscher, Lösch-
mittel und Löschwassertechnik. Die Mit-
gliedsfirmen im bvfa, die diese Produkte 
herstellen, setzen auf Qualität, Knowhow 
und Innovation. Die sichere Funktion die-
ser Geräte und die laufende Instandhal-
tung sind absolute Bedingungen für zu-
verlässigen Brandschutz. Und ohne fun-
dierte Ausbildung der Menschen, die sie im 
Brandfall unverzüglich und richtig einset-
zen, nützen sie nichts. 

Die im bvfa – Bundesverband Technischer 
Brandschutz e.V. organisierten Brand-
schutzfirmen sind verlässliche Partner 
im Brandschutz. Die Mitarbeit in Gesetz-
gebungsgremien verschiedenster Bereiche 
des technischen Brandschutzes ist Aufgabe 
und Verantwortung für unseren Verband. 

Weil Sicherheit an erster Stelle steht!

Ihr 

Jürgen Joseph

Weil Sicherheit  
an erster Stelle steht!
Jürgen Joseph, Stellvertretender Vorsitzender des  
bvfa – Bundesverband Technischer Brandschutz e.V.
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Kein Risiko eingehen

Mobiler Brandschutz im Betrieb
Ein Brand in einem Unternehmen kann unabsehbare Folgen haben: der wirtschaftliche Schaden kann das Unternehmen 
an den Rand der Existenz bringen. Viele Industrien sind absolute Wachstumsbranchen mit teuren Maschinenparks. 
Bürogebäude sind heute Hochleistungszentren, die nicht nur modernste Hardware beherbergen, sondern nicht selten auf 
ihren EDV-Servern das ganze Firmenwissen speichern. Unzählige Arbeitsplätze hängen direkt davon ab.

Wie katastrophal Produktionsausfälle und 
Betriebsunterbrechungen aufgrund eines 
Brandes sind, liegt auf der Hand: Der wirt-
schaftliche Schaden beläuft sich innerhalb 
kürzester Zeit auf einen mehrstelligen Millio-
nenbetrag. Sobald ein Unternehmen eine Zeit 
lang nicht handlungsfähig ist, orientiert sich 
der Markt um – und die über Jahre erkämpf-
ten Marktanteile gehen besonders in spezia-
lisierten Märkten oft unwiderruflich verloren.

Für die Firmen ist es daher von existenzieller 
Bedeutung, die vielfältigen Gefahren früh-
zeitig zu erkennen, richtig einzuschätzen 
und die notwendigen Maßnahmen zu ergrei-
fen, also eine  Gefährdungsanalyse und ein 
Brandschutzkonzept zu erstellen. Ein Grund-
schutz mit Feuerlöschgeräten ist unabding-
bar. Vom Einsatzort hängt ab, welche Lösch-
geräte und welches Löschmittel zur Schaden-
minimierung geeignet sind. Weiterhin sind 
elementare Bestandteile des Brandschut-
zes die Einhaltung der baulichen und anla-
gentechnischen Brandschutzvorgaben, wel-
che in einem Brandschutzkonzept niederge-
schrieben sein müssen. Von wesentlicher Be-
deutung ist die notwendige Unterweisung 

In einem Betrieb gibt es viele Brandgefahren. Bricht ein Feuer aus, kann dieses existenzgefährdend sein.

Der richtige Umgang mit Feuerlöschern muss immer wieder geübt werden.

der Mitarbeiter im Brandschutz bis hin zur 
 Bestellung von Brandschutzbeauftragten, die 
im Betrieb die vorbeugenden Brandschutz-
maßnahmen mit koordinieren.

Sorgfältige Gefährdungsbeurteilung

Angesichts der immensen wirtschaftlichen  
und umwelthaftungsrechtlichen Risiken in 
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einem Betrieb müssen die Verantwortlichen 
ein schärferes Problembewusstsein für die 
Bedeutung der Sicherheit und des Brand-
schutzes entwickeln. Auch kleinere Unter-
nehmen brauchen eine klar definierte Gefähr-
dungsbeurteilung. 

Diese jedoch fehlt häufig im betrieblichen All-
tag. Grundlage eines Risikomanagementsys- 
tems ist die sorgfältige Analyse der Risiken, 
denen das Unternehmen ausgesetzt ist. In 
einem ersten Schritt werden dazu alle mög-
lichen Bedrohungspotenziale zusammenge-
stellt. Anschließend werden  diese denkbaren 
Schadensereignisse dahingehend bewer-
tet, mit welcher Häufigkeit und Schwere sie 
das Unternehmen treffen können. Und auf 
Grundlage dieser Analyse müssen dann ge-
eignete Maßnahmen zu ihrer Bewältigung er-
griffen werden.

Schutzziele des Brandschutzes – 
Brandschutzkonzept 

Durch Brandschutzmaßnahmen soll
 die Entstehung von Bränden verhindert und 
die Ausbreitung von Feuer und Rauch be-
grenzt werden,

 erreicht werden, dass Brände möglichst schon 
im Entstehen erkannt und bekämpft werden, 

 Gefahr für Menschen, Umwelt und Sach-
werte abgewendet werden, 

 eine Unterbrechung der Unternehmens-
tätigkeit verhindert bzw. minimiert werden.

Die Umsetzung dieser Schutzziele erfolgt mit 
Hilfe eines Brandschutzkonzeptes. Das Brand-
schutzkonzept sollte sowohl bauliche und an-
lagentechnische als auch organisatorische 
Maßnahmen des vorbeugenden und abweh-
renden Brandschutzes enthalten und sinnvoll 
miteinander verknüpfen.

Ein wirkungsvoller Brandschutz kann nur 
durch ein auf die individuellen Erfordernisse 
abgestimmtes Gesamtkonzept – das Brand-
schutzkonzept genannt – erreicht werden. Alle 
erforderlichen Einzelmaßnahmen zur Brand-
bekämpfung müssen optimal kombiniert wer-
den. Dabei sind die Belange des vorbeugenden 
Brandschutzes (baulicher, anlagentechnischer 
und organisatorischer Brandschutz) mit  denen 
des abwehrenden Brandschutzes zu berück-
sichtigen.

Notwendige 
Brandschutzkomponenten

In einem Betrieb sind vielfältige Maßnahmen 
und Einrichtungen erforderlich, um einen si-
cheren Brandschutz zu gewährleisten. Die vor-
beugenden Maßnahmen dienen dazu, die Ent-
stehung und die Ausbreitung eines Brandes 
zu verhüten sowie Gefahren abzuwenden.  

Zu den notwendigen Komponenten und 
 Erfordernissen können zählen:
 tragbare und fahrbare Feuerlöscher,
 Löschwassertechnik,
 anlagentechnischer Brandschutz,
 baulicher Brandschutz,
 Rauchmelder,
 Pläne für Flucht- und Rettungswege,
 Ausbildung/Unterweisung der Mitarbeiter.

Feuerlöscher sind als Ersthilfegeräte un-
verzichtbar und vielfach auch vorgeschrie-
ben (siehe ASR A 2.2). Löschwassertechnik 
wie Wandhydranten oder Steigleitungen und 
Löschanlagen, wie z. B. Sprinkleranlagen, kön-
nen bei speziellen Anforderungen und/oder 
normativen Auflagen eingesetzt werden. 
Rauchmelder sind erforderlich, um Brände 
rechtzeitig zu melden, damit sofortige Lösch-
aktionen eingeleitet werden können. Pläne 
für Flucht- und Rettungswege sind stets auf 
dem aktuellsten Stand zu halten. Der bauliche 
Brandschutz, wie z. B. das Vorhandensein von 
Rettungswegen, Brandabschnittsbildung usw., 
ist ohnehin in nahezu jedem Gebäude erfor-
derlich. 

Der Gesetzgeber hat sehr viel Verantwor-
tung dem Arbeitgeber übertragen und misst 
der Unterweisung der Mitarbeiter große Be-
deutung im betrieblichen Brandschutz bei. 
Sie sind es, die an Ort und Stelle Erste 

In Schulungen werden Mitarbeiter mit den Brandschutzeinrichtungen in ihrem Unternehmen vertraut gemacht.
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Die Haftung des Unternehmers für den 
Brandschutz im Betrieb ist nicht neu. Schon 
seit jeher trägt er die Brandschutzverant-
wortung, die früher je nach Betriebsart in 
den unterschiedlichsten Vorschriften ge-
regelt war: so z. B. schon seit Ende des 19. 
Jahrhunderts für gewerbliche Unternehmen 
nach dem früheren § 120 Gewerbeordnung. 
In 1996 wurde in Deutschland aufgrund 
europäischer Vorgaben das neue Arbeits-
schutzgesetz erlassen. Diese Rahmenvor-
schrift hat eine zentrale Aussage: Der Un-
ternehmer trägt persönlich in vollem Um-
fang die Brandschutzverantwortung und 
die daraus resultierende Haftung für seinen 
Betrieb. Das Arbeitsschutzgesetz gilt glei-
chermaßen für die gewerbliche Wirtschaft, 
für die Landwirtschaft, für die freien Berufe 
und den gesamten öffentlichen Dienst ein-
schließlich Bundeswehr. 

Beachtet der Unternehmer diese Rege-
lungen nicht, geht er ein hohes Risiko ein: 
Betriebsunterbrechung, mögliche Kunden-
verluste, wirtschaftlicher Schaden. Das al-
lein ist nicht der Grund, warum der Unter-
nehmer unter allen Umständen die Einhal-
tung von Brandschutzbestimmungen im 
Betrieb beachten muss: die gesetzliche Haf-
tungsgrundlage (§ 3 ArbeitsschutzG: „Der 
Arbeitgeber ist verpflichtet, die erforder-
lichen Arbeitsschutzmaßnahmen zu tref-
fen“) führt zu einer unmittelbaren und per-
sönlichen Haftung des Unternehmers auch 
in strafrechtlicher Hinsicht, wenn z. B. not-
wendige Brandschutzmaßnahmen unter-
blieben sind oder vorhandene Brandschutz-
einrichtungen mangels Wartung versagt 
 haben.

Bei jedem Brand im Unternehmen, bei dem 
bedeutender Sachschaden bzw. auch nur 
der geringste Personenschaden vorliegt, 
steht der Staatsanwalt vor der Tür, um die 
Verantwortlichkeiten aufzuklären. Der Un-
ternehmer kann oft aus eigener Kenntnis 
die erforderlichen Brandschutzmaßnahmen 
persönlich nicht ergreifen – vielmehr wird 
er Brandschutzbeauftragte oder Fachkräfte 
für Arbeitssicherheit (Sicherheitsingenieure) 
beschäftigen (und ist hierzu auch nach den 
Vorschriften des Arbeitssicherheitsgesetzes 
und des Sozialgesetzbuches verpflich-
tet), die ihm bei der Erfüllung der Brand-
schutzaufgaben helfen. Weder die Fach-
kräfte für Arbeitssicherheit noch die Sicher-
heitsbeauftragten haften jedoch norma-
lerweise für Fehler im betrieblichen Brand-

schutz, solange sie keine Weisungsbefugnis 
haben (was nach der gesetzlichen Regelung 
nicht vorgesehen ist). 

Der Unternehmer kann grundsätzlich nicht 
die Verantwortung und Haftung für den be-
trieblichen Brandschutz an seine Mitarbei-
ter delegieren. Er haftet also auch dann, 
wenn er persönlich gar nicht mit dem be-
trieblichen Brandschutz befasst war, son-
dern diese Aufgaben an Untergebene wei-
tergegeben hat. Gegen zivilrechtliche Geld-
ansprüche kann sich der Unternehmer ver-
sichern. Keine Versicherung gibt es aber 
gegen die strafrechtliche Verantwortung. 
Kommt es zum Brand und lässt sich als Ur-
sache mangelhafter Brandschutz ermitteln, 
sind schnell Straftatbestände der fahrläs-
sigen Körperverletzung oder – beim Tod von 
Mitarbeitern – fahrlässigen Tötung erfüllt. 
Aber auch bei bloßen Sachschäden droht 
– und hier ist der heute immer stärker ins 
Gewicht fallende Umweltschaden ein maß-
gebender Faktor – die strafrechtliche Inan-
spruchnahme wegen fahrlässiger Brandstif-
tung (Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis 5 
Jahre) oder die Spezialvorschrift des § 310a 
Strafgesetzbuch – Herbeiführung einer 
Brandgefahr (Geldstrafe oder Freiheitsstra-
fe bis 1 Jahr).

Fazit: Die politische Vorgabe, Deutsch-
land solle als Investitionsstandort attrak-
tiver werden, führt auch künftig zu immer 
stärkerer Deregulierung. Unbestimmte oder 
unverbindliche Restvorschriften verfüh-
ren zu der gefährlichen Annahme, Brand-
schutz als unproduktiver betrieblicher Fak-
tor kann klein geschrieben werden. Das Ge-
genteil ist der Fall: Mehr als je zuvor muss 
sich der Unternehmer selbst um die erfor-
derlichen Brandschutzmaßnahmen küm-
mern; riskantes Verdrängen der ständig vor-
handenen Brandgefahren aufgrund kurz-
fristigen Gewinndenkens sind ein schwerer 
unternehmerischer Fehler, wenn dadurch 
notwendige Brandschutzmaßnahmen un-
terbleiben. 

Brände in Betrieben wird es immer geben; 
die daraus entstehenden Folgen müssen je-
dem Unternehmer stets bewusst sein und 
sein Handeln beeinflussen. Er allein hat es 
in der Hand – und dies ist eindeutig formu-
lierter politischer Wille – das eigene Risiko 
richtig einzuschätzen und die erforderlichen 
Maßnahmen zu treffen und ihre Einhaltung 
zu überwachen.

Aktuelle Gesetzeslage

Das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) enthält 
Regeln, die die Beschäftigten vor Bränden 
und Explosionen und deren Folgen durch 
entsprechende technische und organisato-
rische Maßnahmen schützen sollen.

  § 3 Grundpflichten des Arbeitgebers  
(ArbSchG)

  (2) Zur Planung und Durchführung der 
Maßnahmen nach Abs. 1 hat der Arbeitge-
ber unter Berücksichtigung der Art der Tä-
tigkeiten und der Anzahl der Beschäftigten 
1. für eine geeignete Organisation zur sor-
gen und die erforderlichen Mittel bereitzu-
stellen sowie ...

  § 10 Erste Hilfe und sonstige Notfallmaß-
nahmen (ArbSchG)

  (2) Der Arbeitgeber hat diejenigen Be-
schäftigten zu benennen, die Aufgaben 
der Ersten Hilfe, Brandbekämpfung und 
Evakuierung der Beschäftigten überneh-
men ... (entspricht dem Brandschutz-Helfer)

  § 12 Unterweisung (ArbSchG)

  (1) Der Arbeitgeber hat die Beschäftigten 
über Sicherheit und Gesundheitsschutz 
bei der Arbeit ... ausreichend und ange-
messen zu unterweisen ... (das gilt für alle 
Beschäftigten)

 § 13 Verantwortliche Personen (ArbSchG)

  (2) Der Arbeitgeber kann zuverlässige und 
fachkundige Personen schriftlich damit 
beauftragen, ihm obliegende Aufgaben 
nach diesem Gesetz in eigener Verant-
wortung wahrzunehmen. (entspricht dem 
Brandschutz-Beauftragten)

Die Anforderungen des ArbSchG  werden 
durch die Arbeitsstätten-Verordnung 
(ArbStättV) umgesetzt und durch die  
ASR A 2.2 (Technische Regel für Arbeits-
stätten) präzisiert. 

Übernimmt der Arbeitgeber die beispiel-
haften Lösungen, so kann er auf Grund der 
von den technischen Regeln ausgehenden 
Vermutungswirkung davon ausgehen, dass 
die Anforderungen der Arbeitsstättenver-
ordnung erfüllt werden.  

Exkurs: Verantwortung und Haftung für den Brandschutz im Betrieb
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Wie ist der Brandschutz im Betrieb organisiert?

Der Unternehmer ist für den Brandschutz im  
Betrieb verantwortlich: § 3  Arbeitsschutzgesetz 
verpflichtet den Arbeitgeber, die notwendigen 
Maßnahmen für Sicherheit und Gesundheit der 
Arbeitnehmer zu treffen. Dafür muss er die ent-
sprechenden organisatorischen Maßnahmen 
 treffen: 

 Der Arbeitgeber hat diejenigen Personen zu 
benennen, die die Aufgaben der Brandbekämp-
fung übernehmen – das fordert § 10 Abs. 2 Ar-
beitsschutzgesetz.
 
 Die Verantwortung für den Brandschutz im 

Betrieb kann der Arbeitgeber an geeignete 
Brandschutzbeauftragte übertragen (§ 13 Ar-
beitsschutzgesetz), behält aber weiterhin die 
Verantwortung hinsichtlich Auswahl und Über-
wachung der Brandschutzbeauftragten. Ein eige-
ner Brandschutzbeauftragter im Betrieb ist ab 
einer bestimmten Betriebsgröße vorgeschrieben.

 unterstützende Dienste beim Brandschutz im 
Betrieb leistet der Brandschutzhelfer, der über 
besondere Sachkunde verfügt, aber keine eigene 
Brandschutz-Verantwortlichkeit hat.

 Und schließlich muss der Arbeitgeber die Be-
schäftigten in Sachen Brandschutz im Betrieb 
ausreichend unterweisen und die Unterweisung 
regelmäßig wiederholen. Diese Gruppe der un-
terwiesenen Personen umfasst im Idealfall alle 
Mitarbeiter eines Betriebes, zumindest aber ei-
nen hohen Prozentsatz der Mitarbeiter, die in 
Brandschutzfragen regelmäßig geschult und 
fortgebildet werden.

 Der Arbeitgeber muss außerdem eine Gefähr-
dungsbeurteilung seines Betriebes vorneh-
men, um die richtigen Maßnahmen des Brand-
schutzes treffen zu können (§ 5 Arbeitsschutz-
gesetz). Da dem Arbeitgeber regelmäßig hierfür 
die Fachkunde und Erfahrung fehlt, benötigt er 
fachkundige Unterstützung, hat also entweder 
eigene oder fremde Fachleute für die Gefähr-
dungsbeurteilung in Sachen Brandschutz zu 
beauftragen.
 
 Was die Ausstattung des Betriebes mit Feu-
erlöschern angeht, gibt es konkrete Angaben in 
der Arbeitsstättenverordnung in Verbindung mit 
der entsprechenden Arbeitsstättenricht linie. Dies 
ist die ASR A 2.2. 

Routine im Umgang mit den Geräten ist im Ernstfall „lebenswichtig“.

 Hilfemaßnahmen einleiten  können. Damit 
dies geschieht, müssen sie aber über das rich-
tige Verhalten im Brandfall Bescheid wissen 
und den Umgang mit den Geräten sowie de-
ren Einsatz eingeübt haben. Wer niemals vor-
her einen Feuerlöscher bedient hat, tut sich 
im Falle des Brandes, u. U. in emotionaler Er-
regung, sehr schwer, diesen auszulösen. Selbst 
wenn ihm das gelingt, ist noch nicht gesagt, 
dass er das Gerät auch sicher und vorschrifts-
mäßig handhabt. 

Ein Löscherfolg ist nur dann garantiert, wenn 
die Mitarbeiter umfangreich eingewiesen 
worden sind. Das erfordert Sachkenntnis und 
Fachwissen der schulenden Personen. Ist dies 
gewährleistet, so kann man davon ausgehen, 
dass ein möglicher Brand entweder gelöscht 
oder zumindest eingegrenzt werden kann, 
bis die Feuerwehr, die in jedem Fall alarmiert 
werden muss, eingetroffen ist. Erhebungen, 
die der bvfa regelmäßig durchführt, zeigen, 
dass in 85% aller Brände ein Feuerlöscher ge-
nügt, um den Brand zu löschen. 

Prüfung und Instandhaltung

Ein Feuerlöscher ist ein Brandbekämpfungs-
gerät, welches im Ernstfall reibungslos funk-
tionieren muss. Eine sachkundige Instandhal-
tung des Feuerlöschers wie auch der Lösch-
wassertechnik ist daher unerlässlich. Instand-
haltungsarbeiten an tragbaren Feuerlöschern 
dürfen nur durch Sachkundige nach DIN 
14406-4, die zusätzliche Prüfung nach Be-
triebssicherheitsverordnung durch befähigte 
Personen (TRBS 1203) erfolgen. Für diese Ar-
beiten gelten vorrangig die Instandhaltungs-
anweisungen der Hersteller. Es gelten ver-
bindlich: die DIN 14406–4 und die einschlä-
gigen Bestimmungen der Betriebssicherheits-
verordnung. Umfang, Inhalt und Fristen für 
die Instandhaltung der Feuerlöscher sind in 
der DIN 14406 Teil 4 festgelegt. Für Feuerlö-
scher in Arbeitsstätten muss der Arbeitgeber 
die in der Arbeitsstättenrichtlinie ASR A 2.2 
geforderten Fristen einhalten.

Weitergehende Informationen zur Brandbe-
kämpfung, zu den verschiedenen Arten von 
Feuerlöschern und deren Einsatzmöglich-
keiten, zur Instandhaltung sowie zu den Eigen-
schaften der im Gerät enthaltenen Löschmittel 
finden sich auf den folgenden Seiten. 

Unterwiesene Personen
§12 ArbSchG; ASR A 2.2 Abschnitt 6.2;  

DGUV Vorschrift 1

Brandschutzhelfer
§10 ArbSchG; ASR A 2.2 Abschnitt 6.2;

DGUV Information 205-023

Brandschutzbeauftragter
§ 13 (2) ArbSchG;

Richtlinie vfdb 12-09-01, Ausgabe: 2014-11

Arbeitgeber
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Brandentdeckung – Brandmeldung – Löschtaktik

Effektive Brandbekämpfung
Zu den häufigsten Brandursachen gehören Brandstiftung, offenes Feuer, Blitzschlag, Elektrizität und menschliches 
Fehlverhalten. Sehr oft sind es Elektrobrände, die meist aufgrund einer vermeintlichen Kleinigkeit entstehen. Eine 
beschädigte Isolierung, schlechte Kontakte oder Überlastungen an elektrischen Leitungen und Anschlüssen sind die 
häufigsten Ursachen für einen Brand, der durch die Elektrik ausgelöst wird.

Auch Rauchen gehört zu den häufigen Ur-
sachen für Brand- und Explosionsschäden. 
Rauchen sowie der Gebrauch von Feuer und 
offenem Licht ist in feuer- und explosions-
gefährdeten Räumen und Bereichen verbo-
ten. Als feuergefährdet gelten Räume und 
Bereiche, in denen leicht entzündliche Stoffe 
in gefahrdrohender Menge vorhanden sind, 
z. B. Produktions- und Lagerbereiche mit 
brennbaren Stoffen. Als explosionsgefährdet 
gelten Räume und Bereiche, in denen sich 
Gase, Dämpfe oder Stäube, die mit Luftsau-
erstoff explosionsfähige Gemische bilden, in 
gefahrdrohender Menge ansammeln können, 
z. B. Lager mit brennbaren Gasen und Flüs-
sigkeiten, Lackierereien, Räume mit brenn-
baren Stäuben. Die Missachtung des Rauch-
verbotes bzw. die Duldung des Rauchens 
kann im Ernstfall nicht nur zivil- und straf-
rechtliche Folgen haben, sondern auch zum 
Verlust des Versicherungsschutzes für den 
Betrieb führen. 

Feuergefährliche Arbeiten in Zusammen-
hang mit Reparatur-, Montage- und Demon-
tagearbeiten wie Schweißen, Trennschleifen, 

 Löten und Brennschneiden sowie Dacharbei-
ten mit Flamme sind eine häufige Brandursa-
che. Auch die Bearbeitung von Metallen und 
Legierungen zählt zu den feuergefährlichen 
Arbeiten. Schweiß-, Schneid- und Schleiffun-
ken beispielsweise können auch noch in Ent-
fernungen von 10 Metern und mehr brenn-
bare Stoffe entzünden. Aus diesem Grund 
gilt in Betrieben, dass grundsätzlich feuerge-
fährliche Arbeiten außerhalb hierfür ständig 

eingerichteter Arbeitsplätze untersagt sein 
sollten. Sind solche Arbeiten unvermeidlich, 
muss hierfür eine schriftliche Genehmigung 
durch den Betriebsleiter oder seinen dafür 
Beauftragten erteilt werden (Erlaubnisschein 
für feuergefährliche Arbeiten). Damit wird 
das durchführende Personal (sowohl eigenes 
als auch fremdes) verpflichtet, alle erforder-
lichen Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen und 
zu beachten. 

Brandentdeckung

In der Ausgabe Nr. 38 des Brandschutz kom-
pakt mit dem Schwerpunktthema „Mobi-
ler Brandschutz im Betrieb“ berichteten wir 
auch über die Ausrüstung von Arbeitsstätten 
mit Feuerlöschern, die Unterweisung der Mit-
arbeiter sowie über weitere organisatorische 
Brandschutzmaßnahmen. Wir alle hoffen, 
dass diese Maßnahmen niemals ihre Wirkung 
beweisen müssen. Doch irgendwann einmal 
ist es soweit, ein Brand bricht irgendwo im 
Betrieb aus. Die meisten Brände fangen klein 
und unspektakulär an. Sie sind häufig so klein, 
dass sie in ihrer Entstehung zunächst kaum 

Brände der Elektrik stehen in der Brandursachenstatistik ganz oben.

IFS Brandursachen-Statistik 2013

Elektrizität (33%)
Explosion (2%)
Feuergefährliche Arbeiten (3%)
Menschliche Fehler (16%)
Offenes Feuer (3%)

Selbstentzündung (1%)
Überhitzung (10%)
Sonstiges, unbekannt (23%)
Blitzschlag (0%)
Brandstiftung (9%)

33%

2%

1%

3%

3%
16%

9%

23%

10%
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Die wichtigsten Brandarten bzw. 
Brandorte von Entstehungsbränden

oder nicht bemerkt werden. Somit spielt die 
schnelle Brandentdeckung neben der Brand-
meldung und den Löschversuchen die wich-
tigste Rolle in der Erstbrandbekämpfung. Da-
her sollte die mögliche Brandent deckung 
durch anwesende Personen ggf. von schnell 
wirkenden Brandmeldern unterstützt werden. 
Dies gilt insbesondere in Bereichen ohne An-
wesenheit von Personen, aber auch in Räu-
men, die zur Übernachtung genutzt werden, 
wie in Hotels, Heimen oder im privaten Haus-
halt. Denn schlafende Personen bemerken 
den Rauch nicht und werden bewusstlos. Sie 
können daher keinerlei Rettungsmaßnahmen 
mehr ergreifen.

Brandmeldung

Nachdem der Brand entdeckt wurde, sollte 
in jedem Fall, sei er auch noch so klein, eine 
Brandmeldung abgesetzt werden. Je nach 
Art des Gebäudes oder Betriebes wird diese 
Brandmeldung über Telefon an eigene oder 
öffentliche Feuerwehren weitergeleitet. Die 
Brandmeldung sollte die typischen W-Punkte 
„Was, wo, wann, wie viele Personen betroffen, 
wer meldet“ beinhalten.

In vielen Bereichen sind auch Druckknopfmel-
der installiert. Diese ermöglichen eine direkte 
und ohne Verzögerung abzugebende Brand-
meldung, so dass Zeit für Rettungs- oder 
Brandschutzmaßnahmen gewonnen wird.

Standorte von Feuerlöschgeräten

Wurde die Ausstattung der  Arbeitsstätte mit 
Feuerlöschern entsprechend der ASR A 2.2  
auf Basis der Gefährdungsbeurteilung durch-
geführt, so stehen den Beschäftigten/Brand-
schutzhelfern geeignete Feuerlöscher in ausrei-
chender Anzahl zur Verfügung. Eine  optimale 
und zum nächsten Löschgerät weisende Be-
schilderung und Kennzeichnung hilft hierbei, 
wertvolle Zeit zu gewinnen. Die meisten Lösch-
geräte sind an der Wand befestigt und kön-
nen durch leichtes Hochheben aus der Halte-
rung entnommen werden. Damit  Feuerlöscher 
ohne Schwierigkeiten aus der Halterung 

Löschen von Autobränden ist nicht schwierig, muss aber geübt werden.

Interview mit Peter Beck, 
Brandschutzsachverständiger, 
Referatsleiter  für Brandschutz und 
 Gefahrenabwehr ABB AG, Mannheim

Welchen Stellenwert hat 
der mobile Brandschutz mit 
tragbaren und fahrbaren 
Feuerlöschgeräten in Ihrem 
Unternehmen?

Der mobile Brandschutz hat einen sehr ho-
hen Stellenwert in unserem Unternehmen, 
denn Sicherheit wird bei uns generell welt-
weit großgeschrieben. Zunächst geht es um 
die Einhaltung von Rechtsvorschriften. Zudem 
setzen wir in unserem Brandschutzmanage-
mentsystem stark auf die Unterweisung zur 
Bekämpfung von Entstehungsbränden bzw. 
das Vermeiden von Bränden, um eine optimale 
Brandschadenstatistik zu erreichen. 

Uns ist es wichtig, Sicherheit bis auf das i-Tüp-
felchen zu gewährleisten – und darüber hinaus. 

Können Sie einschätzen, wieviel Prozent der 
Brände bereits in der Entstehungsphase mit 
tragbaren oder fahrbaren Löschgeräten ge-
löscht werden?

Wir haben eine sehr gute Brandschadensta-
tistik, die bei fast null Bränden im Jahr liegt. 
Daher ist es schwierig, eine Aussage zur Be-
kämpfung von Entstehungsbränden zu ma-
chen. Wir haben in Deutschland 40 Standorte 
mit unterschiedlicher Größe, die wir alle im 
letzten Jahr anhand der Arbeitsstättenrichtli-
nie ASR A2.2 geprüft und abgeglichen haben, 
sodass die Grundausstattung überall gewähr-
leistet ist. In einigen Standorten haben wir 
auch deutlich mehr Löscher als gefordert,  
was wir natürlich so belassen haben.

Wie werden die Mitarbeiter an das Thema mobi-
ler Brandschutz herangeführt und motiviert? 

Von unseren 10.900 Mitarbeitern in Deutsch-
land sind circa 30 Prozent theoretisch und 
praktisch im Umgang mit Handfeuerlöschern 
unterwiesen. Die Zahl steigt jährlich. 

Ein Brand ist in der Regel ein Entstehungs-
brand. Daher ist es wichtig, dass alle Mitar-
beiter wissen, wie sie mit einem Feuerlöscher 
umgehen, was der Unterschied der einzelnen 
Löschmittel ist und vieles mehr. Dafür gibt es 
verschiedene Schulungen und Seminare. Zu-
dem haben wir die „Safety Moments“ eta-
bliert: Im Intranet können sich die Mitarbeiter 
über viele unterschiedliche Themen genauer 
informieren, zum Beispiel wie Brände entste-
hen, wo die Zündquellen liegen, wie man Feu-
er vermeiden kann etc.. 

Die Sensibilität für das Thema ist bei unseren 
Kollegen sehr hoch. So sind bspw. auch 10 
Prozent der Mitarbeiter ausgebildete Brand-
schutzhelfer – doppelt so viel wie in der  
ASR A 2.2 gefordert. 

44%

22%

16%18%

Sachgegenstände (44%)
Arbeitsumfeld (22%)
Gebäude (16%)
Außenbereich (1

Quelle: 
bvfa-Erhebung8%)
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 entnommen werden können, soll gemäß 
ASR A 2.2 die Anbringung so erfolgen, dass 
sich der Griff in einer Höhe von 0,8 bis  1,2 m  
befindet. Um schnell weitere Löschgeräte 
zum Einsatz zu bringen, sollten auch mehrere 
Löschgeräte an einem zentralen Standort un-
tergebracht werden.

Orientierung am Brandherd

Erst am Brandherd, in sicherer Entfernung, 
sollte das Löschgerät entsichert und aktiviert 
werden. Diese Bedienschritte sind wesent-
licher Bestandteil der regelmäßigen Brand-
schutzunterweisungen, um Fehlbedienungen 
in der Hektik zu vermeiden. Der Lösch-
schlauch sollte vor Aktivierung fest in der 
Hand gehalten werden.

Die Brandschutzordnung im Unternehmen hilft bei der 
Orientierung.

Bevor mit dem Löschen begonnen wird, sollte 
sich der Beschäftigte/Brandschutzhelfer kurz 
orientieren und die optimale Annäherung und 
Löschtaktik festlegen. Diese wenigen Sekun-
den können letztendlich über den Löscher-
folg entscheiden. Bei bereits in diesem Stadi-
um größeren Bränden sollten daher auch wei-
tere Löschkräfte herangezogen werden, um den 
Brand gemeinsam und damit erfolgreich be-
kämpfen zu können. Die eigene Sicherheit sowie 
die Rettung anderer Personen steht hierbei im-
mer im Vordergrund!

Weitere Aspekte dieser kurzen Orientierungs-
phase sind auftretende Wind- oder Luftbe-
wegung am Brandherd, mögliche Gefahren 
wie elektrische Anlagen, Stäube, das Löschen 
in engen, schlecht belüfteten Räumen oder 
das Vorhandensein gefährlicher Stoffe. Zu be-
rücksichtigen sind auch mit dem Löschmittel 
schwer erreichbare Bereiche wie z. B. Brände 
hinter verschlossenen Türen oder Klappen.

Die effektive Löschtaktik

Tragbare Feuerlöschgeräte kombinieren zwar 
eine hohe Löschleistung mit einfachster 
 Bedienung, trotzdem kommt es letztendlich 
auf den Löschenden und die Beachtung der 
wichtigsten Grundregeln an. 

Sicherheitsabstände wahren!

Insbesondere bei elektrischen Anlagen oder 
anderen gefährlichen Brandbereichen steht 
die eigene Sicherheit an oberster Stelle. Eine 
Annäherung an den Brandherd auf ca. 3 m 
reicht für den ersten Löschmittelangriff meist 
aus.

Statement von Ulrich Tolksdorf,
Sachgebietsleiter Produktprüfung & 
Bergbauhygiene,  Hygiene-Institut des 
Ruhrgebiets, Institut für Umwelt hygiene 
und Toxikologie

Bezugnehmend auf den 
Wegfall der ordnungsbe-
hördlichen Verordnung, die 
richtungweisend durch die 
Erlasse der Länder Nord- 
rhein-Westfalen und Sach-
sen die Möglichkeiten zur 
Verwendung von Schaum-, 

Pulver- und Sonderlöschmitteln regelte, ist 
Nachfolgendes festzustellen:

1. Der Wegfall der OBV zur Vermeidung von 
Handelshemmnissen auf dem europäischen 
Markt ermöglicht u. U. den Herstellern von 
Löschmitteln das Inverkehrbringen von Präpa-
raten, die – entsprechend der Verordnungsla-
ge der jeweiligen europäischen Länder – mög-
licherweise und abweichend vom bundesdeut-
schen Niveau geringere Anforderungen an die 
brandhygienische und abwassertechnische 
Beschaffenheit zulassen.

2. Gemeint bei den letztgenannten Kriterien 
sind insbesondere:

  Mögliche „Giftwirkung“ von Löschmittelin-
haltsstoffen sowie deren Anreicherung im 
menschlichen Körper.

  Haut- und Augenverträglichkeit beim Um-
gang mit Feuerlöschmittelkonzentraten so-
wie deren Verdünnung.

  Reaktion von Löschmitteln mit offenen 
Wunden im Rahmen von Brandverletzungen.

  Auswirkungen von flüssigen oder gelösten 
Löschmitteln auf den biologisch arbeitenden 
Teil von Abwasserreinigungsanlagen.

  Ökotoxikologische Wirkungsweisen von 
Löschmitteln beim nicht vermeidbaren Ein-
tritt in Grund- und Oberflächenwässer.

  Wirkungsweise von thermischen Zerset-
zungsprodukten – insbesondere bei Halon-
Ersatzstoffen – bei inhalativer Aufnahme 
durch den Menschen.

3. Die Summe der hier genannten brandhygie-
nischen und abwassertechnischen Prüfungen, 
die bislang im Haus des Hygiene-Instituts in 
Gelsenkirchen vorgenommen wurden, werden 
in vielen Fällen sowohl innerhalb der Europä-
ischen Union als auch in Drittstaaten – wenn 
überhaupt – nur selektiv vorgenommen, so-
dass Defizite im Gesundheits- und Umwelt-
schutz nicht ausgeschlossen werden können. 

4. Aus den hier genannten Gründen ist es im 
Rahmen der Erstellung von EU-Richtlinien 
wünschenswert, das Schutzziel für Mensch 
und Umwelt auf ein einheitliches Niveau an-
zuheben, das einer ausreichenden Prophyla-
xe Rechnung trägt. Erste Ansätze zeigen sich 
diesbezüglich bereits in den aktuellen Nor-
mungsbestrebungen des DIN / CEN (NA 031-
03-01 AA / CEN/TC 191) sowie in Richtlinien 
der Versicherungswirtschaft (VdS-Richtli-
nie 3124).

Brandschutzeinrichtungen müssen regelmäßig auf ihre Funktion überprüft werden.
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Zündquellen

Wie kann ein Brand entstehen?

Um einen Brand zu verhindern, muss vermieden 
werden, dass 
  ein brennbarer Stoff und/oder
  Sauerstoff und/oder
  eine Zündquelle mit ausreichender Energie  
und/oder

  ein zündfähiges Gemisch vorhanden sind. 

Der Sammelbegriff „brennbarer Stoff“ umfasst 
gasförmige, flüssige und feste Stoffe einschließ-
lich Dämpfe, Nebel und Stäube, die im Gemisch 
oder Kontakt mit der Luft oder Sauerstoff zum 
Brennen neigen. Sie werden allgemein auch als 
„Brennstoff“ bezeichnet. Bei der Verbrennung 
geht der brennende Stoff mit dem Sauerstoff eine 
Verbindung ein. Bei diesem Vorgang werden Wär-
meenergie und auch Lichtenergie abgegeben. Der 
Sauerstoff ist als farb- und geruchsloses, ungif-
tiges Gas selbst nicht brennbar, sondern fördert 
die Verbrennung. 

Als Zündquellen können wirksam werden:
 Offene Flammen oder Glut, z. B. Streichholz, 

glimmende Tabakreste.
 Heiße Oberflächen, z. B. Heizgeräte, Motoren- 

gehäuse, Auspuffanlagen, Glühlampen, 
 überlastete elektrische Leitungen.

 Reibungswärme, z. B. durch heißgelaufene Lager.
 Reib- und Schlagfunken, z. B. beim Schleifen 

und Schmirgeln von Metallen, wobei sich die Fun-
ken von Stahl und Aluminium während des Fluges 
durch die Luft durch Oxidationsvorgänge zusätz-
lich erwärmen können, bei Arbeiten mit funken-
reißenden Werkzeugen.
 Schaltfunken, z. B. beim Öffnen und Schließen 

elektrischer Kontakte.
 Elektromagnetische Wellen, z. B. Laserstrah-

len, gebündeltes Licht durch wie optische Linsen 
wirkende Glasscherben, die Papier, Pappe, Holz 
u.ä. entzünden können.

 Elektrostatische Aufladung, z. B. bei Trennung 
fester und flüssiger Stoffe, Abwickeln von Papier, 
Geweben, Kunststoffbahnen von Walzen und Rol-
len, durch Reiben, Sieben, Mahlen, Mischen von 
festen Stoffen und Stäuben, durch Fließen und 
Zerstäuben von Flüssigkeiten, beispielsweise beim 
Ein- und Abfüllen von Benzin und Heizöl.
 Chemische Energie, z. B. Selbstentzündung 

infolge Oxidation, Zerfallreaktion. Die Selbst-
entzündung durch Oxidation kann nur eintre-
ten, wenn sowohl der brennbare Stoff bei norma-
ler Temperatur merklich oxidiert als auch bei der 
Oxidation erzeugte Wärme gestaut bleibt. Selbst-
entzündlich sind organische Verbindungen wie 
Öle und Fette, aber auch Öllacke, Alkyl-, Epoxid- 
und Polyesterharze.
 Chemische Reaktion, z. B. durch Vermi-

schung von Oxidationsmitteln mit einem brenn-
baren Stoff. Die Oxidationsmittel geben dabei ih-
ren Sauerstoff so schnell ab, dass es – auch un-
ter Luftabschluss – zur Selbstentzündung kommt. 
Wie Oxidationsmittel wirken Nitrolacke und 
Kunstharzlacke, Gießharze, Peroxide mit Holz 
oder Papier als Verpackungsmaterial, Permanga-
nate, Nitrate, Perborate, Perchlorate und Chlorate 
in verschiedenen Mischungen, konzentrierte Sal-
petersäure mit Aceton oder anderen organischen 
Stoffen, Reaktionen von reinem Sauerstoff mit 
Ölen, Fetten, Dichtungswerkstoffen.

Merke:
Inhalte einer Brandmeldung:

 Was ist passiert?

 Wo ist es passiert (genaue Ortsangaben)

 Wann ist es passiert?

  Wie viele Personen sind betroffen/verletzt/ 
vermisst?

 Wer meldet?

Merke:
Brandentdeckung – Brandmeldung – erfolg-
reicher Einsatz von Löschgeräten: Nur wenn 
alle Bereiche des Brandschutzes ineinan-
der greifen, kann im Ernstfall die Ausbreitung 
eines Entstehungsbrandes verhindert werden.

Merke:
Tragbare Löschgeräte wirken in den ersten 
Sekunden des Löscheinsatzes und sind da-
her ausgelegt auf eine begrenzte Einsatzdau-
er von ca. 15–60 Sekunden bei ununterbro-
chenem Löschmittelstrahl.

Merke:
Wasser- und Schaumlöschmittel sind geeignet 
in Gegenwart elektrischer Spannungen. Durch 
die Verwendung von zugelassenen Sprühdü-
sen wird die Übertragung elektrischer Ströme 
bei Einhaltung des Sicherheitsabstandes bis 
zu einer Spannung von 1.000 Volt sicher ver-
hindert. Entsprechende Testverfahren sind be-
reits bei der Zulassung des Löschgerätes er-
folgreich zu bestehen.Schnelle Entdeckung und die richtigen Maßnahmen können bei einem Brand meist Schlimmeres verhindern.
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Interview mit Jörg Rodehau,  
Brandschutz- und Sicherheitsbeauftragter im IKEA Einrichtungshaus Berlin-Lichtenberg

Welchen Stellenwert hat mo-
bilerBrandschutz und was ist 
beim Einsatz zu beachten?

Mobiler Brandschutz ist ne-
ben baulichen Vorkehrungen 
und stationären Feuerlöschan-
lagen essentieller Bestandteil 

eines wirksamen Brandschutzkonzepts, das in je-
dem Unternehmen oberste Priorität haben sollte, 
um die Sicherheit von Menschen, Gebäuden und 
Umwelt zu gewährleisten. Für den mobilen Brand-
schutz gibt es Vorgaben, wie viele Löschmittelein-
heiten und damit Feuerlöscher in einem Gebäude 
zu installieren sind, dass diese an geeigneten Stel-
len angebracht werden müssen und darauf hin-
zuweisen ist. Doch diese Mindestanforderungen 
sind nicht alles. Wer optimalen Schutz anstrebt, 
wird aus diesem Selbstverständnis heraus über 
die gesetzlichen Bestimmungen hinausgehen und 
die Vorkehrungen verstärken. Brandschutz sollte 
immer individuell auf die Rahmenbedingungen 
hin zugeschnitten sein und mit dem Unterneh-
men „mitwachsen“. Betreiber und Brandschutzbe-
auftragter stehen daher in der Pflicht, den Status 
quo der Brandschutzeinrichtungen kontinuierlich 
im Arbeitsalltag zu überprüfen und ggf. nachzu-
justieren. 

Wie ist der mobile Brandschutz in Ihrem  
Unternehmen aufgestellt?
 
IKEA hat sich sehr hohen Sicherheitsstandards 
verschrieben, die konsequent umgesetzt und mit 
hohem Engagement „gelebt“ werden. Ein Bei-
spiel: Das Brandschutzgutachten für das IKEA 
Einrichtungshaus in Berlin-Lichtenberg hat er-
geben, dass rund 1.464 Löschmitteleinheiten – 
was ca. 210 Feuerlöschern entspricht – parallel 
zur Sprinkleranlage, den Wandhydranten und der 
Küchen-Löschanlage nötig sind. Aber: Im Zuge 
der täglichen Kontrollen, die wir durchführen, 
sowie der Verbesserungen im Brandschutz haben 
wir zusätzlich in weitere Löscher investiert. So 
sind derzeit rund 270 Feuerlöscher in den ver-
schiedenen Bereichen verteilt, darunter Pulver-, 
CO2- und Wasser- und Fettbrandlöscher sowie 
eine Löschdecke und CO2-Löscher für die  

Stapler und Kommissioniergeräte. Alle Geräte 
sind in dem Flucht- und Rettungsplan einge-
zeichnet; das ist ganz wichtig, um die nötige Ori-
entierung zu geben. 

Wo sind die Feuerlöscher im Gebäude angebracht?

Wir haben diese an den Notausgängen instal-
liert sowie an allen Beratungsplätzen in unserem 
Einrichtungshaus. Dort sind auch die Erste-Hil-
fe-Kästen deponiert, sodass die Mitarbeiter und 
Kunden schnell auf ein umfassendes Notfalle-
quipment zugreifen können. Des Weiteren sind 
die Büro- und Technikräume mit den mobilen Lö-
schern ausgerüstet, ebenso wie lange Flure und 
große Bereiche, die durch mehrere Löscher „un-
terteilt“ wurden. Wir haben immer darauf ge-
achtet, die Wege so kurz wie möglich zu halten 
und an manchen Orten lieber zwei Löscher auf-
zuhängen, um optimale Sicherheit zu haben. 

Wie motivieren Sie Ihre Mitarbeiter für das Thema 
Brandschutz?

Wir lassen unsere Mitarbeiter an dem teilhaben, 
was wir für die Sicherheit tun, und diese Trans-
parenz ist wichtig, um Verständnis aufzubau-
en. Einmal im Jahr findet eine Sicherheitsunter-
weisung für alle Mitarbeiter statt, bei der u. a. 
der Umgang mit den Feuerlöschern auf dem Pro-
gramm steht. Wir vermitteln darin, wie die Feuer-
löscher funktionieren und zu bedienen sind, wel-
che Brandklassen es gibt etc.. Auch gibt es Schu-
lungen und Rundgänge für neue Mitarbeiter. Zu-
dem organisieren wir einmal jährlich eine inten-
sive Weiterbildung für das Brandschutzteam und 
unsere 40 Ersthelfer, die u. a. von der Feuerwehr 
auf den Löschfall vorbereitet werden und hierbei 
auch den Einsatz von Feuerlöschern in der Pra-
xis üben. Als Brandschutz- und Sicherheitsbeauf-
tragter ist es mir ein großes Anliegen, allen Mit-
arbeitern ein „brandschutztechnisches Denken“ 
nahezubringen. Jeder sollte ein Gespür dafür be-
kommen, wie wichtig Brandschutz ist und was 
er selbst dafür tun kann. Brandschutz muss von 
allen gelebt werden. Und die durchweg positive 
Resonanz bestätigt uns darin, wie wichtig es ist, 
dass Sicherheit jederzeit großgeschrieben wird. 

Öffnen von verschlossenen Räumen, 
Bereichen

Beim Öffnen von Türen, hinter denen ein 
Brand vermutet wird, kann es bei unbe-
dachtem, schnellem Öffnen zu gefährlichen 
Stichflammen kommen, da in diesem Moment 
dem schwelenden Brand wieder Sauerstoff 
zugeführt wird. Desweiteren können solche, 
meist heißen Türen auch zu direkten Verbren-
nungen an der Hand führen. Daher wird zu-
nächst mit der Hand vorsichtig die Temperatur 
der Tür gefühlt. Insbesondere bei Zimmerbrän-
den weist eine heiße Tür auf einen bereits sich 
weiterentwickelnden Brand hin, der erstens 

mit dem vorhandenen Löschgerät nicht zu be-
herrschen ist und der außerdem nach Öffnen 
der Tür in die nächsten Räumlichkeiten ein-
dringen und sich somit ausbreiten kann. Das 
Öffnen der Tür selbst sollte im Schutz der Tür 
oder der Zarge oder Wand erfolgen. Hierbei 
wird die Tür zunächst nur leicht geöffnet, um 
die Reaktionen des Brandes mit dem Sauer-
stoff abzuwarten. Erst danach wird der Brand 
mit dem Löschgerät bekämpft.

Das sichere Ablöschen von Bränden

Tragbare Feuerlöscher sind für die effektive 
Brandbekämpfung innerhalb kurzer Zeit kon-

zipiert. Deshalb muss das Löschmittel in den 
ersten Sekunden des Ablöschens so konzen-
triert und zielgerichtet wie möglich eingesetzt 
werden. Daher sollte der Löschmittelstrahl in 
der ersten Phase des Ablöschens nicht unter-
brochen werden, sondern der Brandbereich 
und seine direkte Umgebung von der Lösch-
mittelwolke eingehüllt oder abgedeckt werden. 

Das Löschen eines Brandes erfolgt generell 
von vorn nach hinten und von unten nach 
oben. Dies insbesondere, weil der Brand in 
der Regel unten entsteht. Nur bei Tropf- und 
Fließbränden, bei denen der Brand an der 
Austrittsstelle des Stoffes entsteht, muss der 
Brand an diesen, meist oben liegenden Stellen 
zuerst bekämpft werden. Wie bereits beschrie-
ben, sind bei größeren Entstehungsbränden 
unbedingt mehrere Löschgeräte gleichzeitig 
und nicht nacheinander einzusetzen.

Bei brennenden Flüssigkeiten, Stäuben, Speise-
fetten oder anderen leichten Brandstoffen ist 
der Löschmittelstrahl flach und ggf. mit fächern-
den Bewegungen aufzubringen, um ein Aufwir-
beln oder Herausschleudern zu vermeiden. Bei 
Metallbrandlöschern ist hierfür eine spezielle, 
den Druck des Löschmittels herabsetzende Düse 
montiert, um ein Hochschleudern der sehr hei-
ßen Metallteilchen zu verhindern.

Nach dem Löschen

Nach erfolgreicher Brandbekämpfung nicht 
den Bereich verlassen, sondern in sicherer 
Entfernung mit den noch vorhandenen 
Löschreserven auf professionelle Einsatz-
kräfte warten. Das Löschgerät, auch wenn 
es noch Löschmittel beinhaltet, nicht wieder 
an seinen Standort zurückbringen, sondern 
dem Feuerlöscherkundendienst oder einer Lö-
scherwerkstatt übergeben.

Löschgerätequalität

Feuerlöscher und deren Löschmittel werden 
auf Basis europäischer Normen einer Typprü-
fung unterzogen. Nur solche, von einer un-
abhängigen Prüfstelle geprüften und mit ei-
ner Typ-Prüf-Nr. versehene Feuerlöscher ge-
währleisten einen sicheren Einsatz und eine 
effektive Brandbekämpfung. Somit wird ge-
währleistet, dass das Löschmittel neben einer 
hohen Löschleistung auch gesundheitlich und 
hygienisch unbedenklich ist.
Und: jeder erfolgreich bekämpfte Brand ist 
ein Beitrag für unsere Umwelt.
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Aktion „Pro Aufladelöscher“ „Feuerwehr-Model gesucht“ lautete der Auf-
ruf des bvfa, dem 185 Feuerwehrmänner und 
-frauen aus ganz Deutschland gefolgt waren. 
Die Jury wählte drei Bewerber aus, die zum Fo-
toshooting nach München eingeladen wurden 
– und jetzt Gesicht für eine Kampagne zeigen, 
die authentischer nicht sein könnte. Denn die 
drei Protagonisten stellen auf Postern, Flyern 
und Broschüren den Feuerlöscher vor, den sie 
bevorzugt bei ihren Einsätzen verwenden. 

Aufladelöscher gelten aus verschiedenen 
Gründen als das Werkzeug der Profis bei der 
Brandbekämpfung. Aufgrund der Aufladetech-
nik wird erst bei Gebrauch des Löschers Innen-
druck aufgebaut, was materialschonend ist 
und vorzeitigen Verschleiß sowie Wartungs-
aufwand verringert. Der Aufladelöscher arbei-
tet daher zuverlässiger als ein Dauerdrucklö-
scher, der seinen Druck schon bei kleinen De-
fekten verlieren kann. Beim Aufladelöscher 
sind Undichtigkeiten nahezu ausgeschlossen. 

Er ermöglicht auch bei kritischen Einsatzbe-
reichen wie Gefahrguttransporten eine opti-
male Löschleistung. 

Diese Vorteile sind auf den Infomateri-
alien der Aktion „Pro Aufladelöscher“ zusam-
mengefasst. So gibt es eine eigene Website    
www.pro-aufladeloescher.de, auf der Poster, 
Flyer und Broschüren zum Download und zur 
Bestellung bereitstehen. Damit kann jeder die 
Aktion als Multiplikator unterstützen und die 
Argumente für ein professionelles Sicherheits-
verständnis in seinem Netzwerk verbreiten. 

Hinter der Aktion stehen die Hersteller Bavaria 
Brandschutz Industrie GmbH & Co. KG, Cosmos 
Feuerlöschgerätebau GmbH, Döka Feuerlösch-
gerätebau GmbH, FLN Feuerlöschgeräte Neu-
ruppin Vertriebs GmbH, Hermann Weber Feuer-
löscher GmbH, Interbrandschutz GmbH, Lösch-
Fix J. Egetemeyer, Minimax Mobile Services 
GmbH & Co. KG sowie Total Feuerschutz GmbH.

Aktion „Pro Aufladelöscher“ macht für Profigerät mobil

Mit Persönlichkeit aufgeladen
Die meisten Feuerwehrleute verwenden Aufladelöscher, weil sie von der Technologie und der zuverlässigen Handhabung 
überzeugt sind. Was liegt da näher, als diese Profis in Aktion treten zu lassen, um die Vorteile der aufladbaren Löscher 
noch bekannter zu machen?

®
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Anforderungen nach der Betriebssicherheitsverordnung

Tragbare Feuerlöscher im Unternehmen
Die in 2015 aktualisierte Betriebssicherheitsverordnung regelt die Sicherheit und den Gesundheitsschutz bei der 
Bereitstellung von Arbeitsmitteln durch den Arbeitgeber sowie deren Benutzung durch die Beschäftigten bei der Arbeit. 
Sie regelt schließlich auch die Sicherheit beim Betrieb von überwachungsbedürftigen Anlagen und die Organisation des 
betrieblichen Brandschutzes.

Die Instandhaltung wird nach DIN 14406 Teil 4 
(Tragbare Feuerlöscher, Instandhaltung) als die 
Kombination aller technischen und adminis-
trativen Maßnahmen zur Erhaltung der Funk-
tionsbereitschaft des Feuerlöschers definiert.

Das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) fordert 
vom Arbeitgeber, dass er Maßnahmen trifft, 
die zur Brandbekämpfung erforderlich sind. 
Aufbauend darauf ist in § 4 (3) der Arbeitsstät-
tenverordnung (ArbStättV) festgelegt, dass der 
Arbeitgeber Sicherheitseinrichtungen, insbe-
sondere Feuerlöscheinrichtungen in regelmä-
ßigen Abständen sachgerecht warten und auf 
ihre Funktionsfähigkeit prüfen lassen muss. 
Werden Sicherheitseinrichtungen vorsätzlich 
oder fahrlässig nicht oder nicht in der vorge-
schriebenen Weise gewartet oder geprüft, ist 
das im Sinne des Arbeitsschutzgesetzes eine 
Ordnungswidrigkeit, aus der eine Straftat wird, 

wenn dadurch das Leben oder die Gesundheit 
von Beschäftigten gefährdet wird.

Die ASR A 2.2 (Technischen Regeln für Arbeits-
stätten; Maßnahmen gegen Brände) präzisiert 
die ArbStättV durch die Forderung, dass Feu-
erlöscher unter Beachtung der Herstelleranga-
ben alle zwei Jahre durch einen Sachkundigen 
sachgerecht zu warten sind.

Umfang und Dokumentation der Instandhal-
tung sowie die Anforderungen an den Sach-
kundigen werden durch die DIN 14406 Teil 4 
als anerkannte Regel der Technik präzisiert. 

Feuerlöscher unterliegen der 
Druckgeräteverordnung

Zur Beantwortung der Frage nach dem Stel-
lenwert und dem Inhalt der wiederkehrenden 

Prüfung eines Feuerlöschers muss man wis-
sen, dass Feuerlöscher Druckgeräte sind und 
der Druckgeräteverordnung (14. Verord-
nung zum Produktsicherheitsgesetz) unter-
liegen. Damit gelten sie als überwachungs-
bedürftige Anlagen, die gemäß Betriebssi-
cherheitsverordnung (BetrSichV) einer wie-
derkehrenden Prüfung durch eine ZÜS (zuge-
lassene Überwachungsstelle; z.B. TÜV) unter-
liegen. Zur Vereinfachung des Prüfprozesses 
dürfen auch befähigte Personen gemäß Be-
trSichV diese Prüfungen (außer bei Kohlendi-
oxidfeuerlöschern) durchführen. Um die In-
standhaltung und Prüfung möglichst kosten-
günstig realisieren zu können, wurden seit 
dem Inkrafttreten der BetrSichV Sachkundige 
auch als befähigte Personen ausgebildet, so 
dass sie in Personalunion sowohl die Instand-
haltung als auch die wiederkehrende Prüfung 
nach  BetrSichV durchführen können.

In Umgebungen mit großen Menschenmengen und mitunter begrenzten Fluchtmöglichkeiten können Löschmaßnahmen über Leben und Tod entscheiden.
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Wie beim PKW…

Worin besteht nun aber der Unterschied zwi-
schen der Instandhaltung und der Prüfung? 
Im Beiblatt 1 zur DIN 14406 Teil 4 wird dieser 
Unterschied sehr detailliert dargestellt. Ver-
einfacht kann man sich das durch einen Ver-
gleich verdeutlichen:

Die regelmäßige Instandhaltung unseres PKW 
durch die Werkstatt ist uns wichtig, da wir 
ungern unsere Fahrt in den Urlaub wegen 
eines defekten Autos unterbrechen möch-
ten. Es soll also betriebssicher sein. Die Stra-
ßenverkehrsordnung fordert jedoch darüber 
hinaus, dass Fahrzeuge auch verkehrssicher 
sein müssen und zu diesem Zweck von einem 
Sachverständigen in regelmäßigen Abständen 
im Rahmen der Hauptuntersuchung über-
prüft werden müssen. Auch dann, wenn die 
Werkstatt mit den gleichen Prüf- und Mess-
geräten ausgestattet ist, hat sie weder die Be-
rechtigung zur Durchführung noch zur Bestä-
tigung dieser Prüfung.

Ähnlich verhält es sich mit Feuerlöschern. 
Der Sachkundige gewährleistet durch die 
Instandhaltung nach DIN 14406 Teil 4 
die Funktionalität; aber die Prüfung nach 
 BetrSichV kann nur die zugelassene Über-
wachungsstelle oder die befähigte Person 
durchführen und bestätigen. Doch  worauf 

begründet sich die aus den Rechtsvorschrif-
ten abzuleitende Notwendigkeit für die In-
standhaltung und Prüfung? Die Begrün-
dung hierfür kann von zwei Aspekten abge-
leitet werden: konstruktions- und fertigungs-
bedingte Kriterien und betriebsbedingte Ein-
flüsse, die zur Änderung von Gebrauchseigen-
schaften führen können.

Konstruktions- und 
fertigungsbedingte Kriterien - 
Beschaffenheitsanforderungen

Auch dann, wenn es Qualitätsunterschiede 
bei Produkten unterschiedlicher Hersteller 
gibt, sind sowohl die konstruktiven Anfor-
derungen als auch die Kriterien für die Prü-
fung der Baumuster und für die fertigungsbe-
gleitende Prüfung in den europäischen Nor-
men für tragbare Feuerlöscher (alle Teile der 
EN 3) festgelegt. Diese Anforderungen und 
Prüfmethoden orientieren sich an Beanspru-
chungen der Feuerlöscher, die erfahrungsge-
mäß bei einem „normalen“ Gebrauch auftre-
ten können.

Zertifizierte Prüfstellen wachen in Europa 
darüber, dass nur die Feuerlöscher mit einer 
Prüfnummer und der Angabe der Norm „EN 
3“ gekennzeichnet werden, die diesen Anfor-
derungen genügen. Diese Prüfstellen führen 
jedoch nicht nur eine einmalige Baumuster-

prüfung durch, sondern kontrollieren im Rah-
men eines Auditsystems regelmäßig die Her-
stellerfirmen. Ungeachtet dieser sehr eng-
maschigen Überwachung unterliegen Feuer-
löscher in der Betreiberphase Einflüssen, die 
nicht der Hersteller, sondern der Betreiber be-
urteilen muss. 

Betriebsbedingte Einflüsse - 
Betriebsanforderungen

Häufig wechselnde oder extreme Tempera-
turen, aggressive Medien, UV-Strahlung, Vi-
bration, Belastung durch Stoß oder Schlag, 
Manipulation usw. können zu einer Funkti-
onsbeeinträchtigung führen. Zusätzlich zu 
den Forderungen der BetrSichV für die si-
chere Bereitstellung von Arbeitsmitteln wird 
für Feuerlöscher eine maximale Frist von zwei 
Jahren für die Instandhaltung sowohl in der 
ASR A 2.2 als auch in der DIN 14406 Teil 4 
festgelegt.

Die Frage, ob die festgelegte Frist für die In-
standhaltung unumstößlich ist, wird insbe-
sondere vor dem Hintergrund der besonderen 
Arbeitgeberverantwortung diskutiert. Der Ar-
beitgeber muss auf Basis einer Gefährdungs-
beurteilung (§ 5 ArbSchG und § 3 BetrSichV) 
und spezifischer Vorschriften oder tech-
nischer Regeln entscheiden, ob diese Höchst-
frist ggf. verkürzt werden muss.

TRAGBARE FEUERLÖSCHER IM UNTERNEHMEN

Jeder Betriebsmitarbeiter muss mit den Brandschutzeinrichtungen vertraut sein.
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Darf jedoch auf Basis der Gefährdungsbe-
urteilung auch eine längere Frist für die In-
standhaltung festgelegt werden? Die Aktivi-
täten eines großen Chemiekonzerns mit einer 
hochkompetenten eigenen Werksfeuerwehr, 
der diese Zielstellung verfolgt, werden in der 
Branche aufmerksam beobachtet. 

Grundsätzlich ist eine solche Entscheidung, 
da sie von den allgemeinen anerkannten Re-
geln der  Technik abweicht, eine individuelle 
Einzelentscheidung auf Basis einer detail-
lierten Gefährdungsbeurteilung, die nicht ver-
allgemeinert werden kann.

Insbesondere ist auf Basis einer umfassenden 
Analyse der Betriebsbedingungen statistisch 
zu belegen, dass diese Entscheidung zur Frist-
verlängerung nicht zu einer Risikoerhöhung 
führt. Durch permanente begleitende tech-
nische und/oder organisatorische Maßnahmen 
muss dauerhaft verhindert werden, dass es 
dadurch nicht zu einem erhöhten Ausfall von 
Löschgeräten kommt. Dieser Aufwand ist nur 
in wenigen Ausnahmefällen  gerechtfertigt, so 
dass eine solche Abweichung vom Regelwerk 
eine Ausnahme sein wird.

Wenn, wie in diesem Fall, der Betreiber zu-
gleich die Instandhaltung durchführt mit sei-
ner eigenen Werksfeuerwehr, die diese Aufga-
be zweifellos beherrscht, handelt es sich um 

ein geschlossenes System. Der Arbeitgeber 
ist hier in der Lage, sowohl das Betreiben der 
Feuerlöscher als auch die Instandhaltung der 
Feuerlöscher einschließlich Prüfung und Do-
kumentation aufgrund der eigenen Sach- und 
Fachkunde selbst vorzunehmen. Diese Kon-
stellation ist allerdings die große Ausnahme. 

In der Mehrzahl der Fälle sind Betreiber und 
Dienstleister unabhängige juristische Per-
sonen, sodass der Dienstleister auf die Infor-
mationen des Betreibers hinsichtlich der kon-
kreten Betriebsbedingungen angewiesen ist. 
Das kann in der Praxis zu Problemen führen, 
wenn der Betreiber als Auftraggeber nicht 
weiß, welche Informationen er dem Dienstleis- 
ter geben muss, damit dieser für ihn die er-
forderlichen Kontroll- und Sicherungsmaß-
nahmen trifft, für die er als Betreiber die volle 
Verantwortung trägt. Solche Probleme wer-
den natürlich abgemildert, wenn der Betrei-
ber bereits eine langjährige Geschäftsbezie-
hung mit dem von ihm beauftragten Dienst-
leister pflegt. 

Löschspraydosen

Zwar sind Löschspraydosen nicht mit Feuer-
löschern nach DIN EN 3 vergleichbar und ins-
besondere auf Grund der geringen Leistungs-
fähigkeit (Rating) nicht in die Grundausstat-
tung von Arbeitsstätten mit Feuerlöschein-

richtungen einbeziehbar. Ungeachtet dessen 
können Löschspraydosen nach ASR A 2.2 als 
„Feuerlöscheinrichtungen“ betrachtet wer-
den, so dass der Arbeitgeber sich unter Be-
rücksichtigung einer Gefährdungsbeurteilung 
dazu entscheiden kann, Löschspraydosen zu-
sätzlich für die Brandbekämpfung bereitzu-
halten. 

Im Rahmen dieser Gefährdungsbeurteilung ist 
jedoch unter Beachtung von § 4 (3) der Ar-
beitsstättenverordnung zu berücksichtigen, 
dass Löschspraydosen in der Betreiberpha-
se nicht prüffähig sind. In dem Zusammen-
hang kommt möglicherweise der Einhaltung 
der maximalen Gebrauchsdauer von 39 Mo-
naten (siehe DIN SPEC 14411; Löschspraydo-
sen) eine besondere Bedeutung zu.

Für jede Brandart das richtige Löschmittel verwenden: ein Gasbrand wird mit einem Pulverlöscher gelöscht.

Tipp zum Weiterlesen
Auf der bvfa-Homepage finden Sie in der  
Infothek zahlreiche aktuelle Merkblätter zu 
den Themen

  Feuerlöscher

  Löschmittel

  vorbeugender Brandschutz

  Brandbekämpfung

www.bvfa.de
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Weil Feuerlöscher nicht zu den Arbeitsmitteln 
gehören, die für die Erfüllung der Kernauf-
gaben im Unternehmen zwingend erforder-
lich sind, degradiert man sie oft zu dem ty-
pischen „notwendigen Übel“. Zu der Einsicht, 
dass die Funktionstüchtigkeit dieser Sicher-
heitseinrichtungen mindestens ebenso wich-
tig ist wie die von prozessrelevanten Arbeits-
mitteln, kommt der Arbeitgeber oft erst dann, 
wenn Feuerlöscher im Fall eines Brandes nicht 
funktionieren und dadurch großer Schaden 
entsteht.

Darüber hinaus ist es für den Betreiber in der 
Regel nicht möglich, die Qualität der Dienst-
leistung zu bewerten, da Feuerlöscher nicht 
wie andere Arbeitsmittel unmittelbar nach 
der Instandhaltung verwendet werden, son-
dern im Regelfall bis zum Termin der nächsten 
Instandhaltung unbenutzt bereitgehalten wer-
den. Dadurch können Instandhaltungsmängel, 
die unmittelbar zu Funktionsstörungen führen 
können, nicht zeitnah festgestellt werden.

Vertrauensverhältnis zum 
Dienstleister

Auf Grund der nur schwer kontrollierbaren 
Dienstleistungsqualität muss der Auftragge-
ber zum Dienstleister ein besonderes Vertrau-
ensverhältnis haben. Er muss sich also über 
die Kompetenz und die Qualität der Leistung 
vorher ein Bild gemacht haben. Das ist natür-
lich kaum möglich, wenn aus Kostengründen 
der Dienstleister regelmäßig gewechselt wird 
und wenn die Entscheidung über die Wahl 
des Dienstleisters bei einem solchen Wechsel 
nach dem Prinzip „der Billigste bekommt den 
Auftrag“ getroffen wird. Ein häufiger Wech-
sel des Dienstleisters bringt darüber hinaus 
auch das Problem mit sich, dass der „Neue“ 
keine Kenntnisse über den konkreten Bestand 
an Löschgeräten (Hersteller, Typ und Baujahr) 
hat. Der Dienstleister ist somit bei Beginn der 
Instandhaltung unvorbereitet, so dass oft 
fehlende Ersatzteile, Löschmittel und Herstel-
ler-Instandhaltungsanweisungen zu „Impro-
visationsleistungen“ führen, die nicht nur ge-

Woran erkennt der Betreiber zuverlässige Prüfdienste?“

Mangelhafte Instandhaltung von Feuerlöschern vermeiden
Wenn die Medien über mangelhafte Instandhaltung und Prüfung von Feuerlöschern berichten, so steht schnell die 
Frage im Raum, was man hier als Betreiber besser machen kann. Klar ist: für die Realisierung einer regelkonformen 
Dienstleistung wird dem Betreiber auf Grund der bestehenden Rechtslage die Verantwortung zugewiesen.

gen die technischen Regeln und Herstelleran-
weisungen verstoßen, sondern auch unmit-
telbar Risiken bezüglich der Funktionssicher-
heit mit sich bringen.

Wenn dem Betreiber seine persönliche Ver-
antwortung bewusst ist, die er für die Be-
reitstellung sicherer und funktionstüchtiger 
Feuerlöscher trägt und er daher bei der Aus-
wahl des Dienstleisters die notwendige Sorg-
falt walten lässt, bleiben die Türen für die 

Schwarzen Schafe in diesem Dienstleistungs-
gewerbe verschlossen.

Für den Brandschutz in einer Arbeitsstät-
te und somit auch für die Funktionsbe-
reitschaft der Feuerlöscher ist ausschließ-
lich der Arbeitgeber und nicht der Dienst-
leister, der die Feuerlöscher „prüft“, verant-
wortlich. Der Arbeitgeber bedient sich ledig-
lich einer Fachfirma, um Arbeiten durchfüh-
ren zu lassen, für die er verantwortlich ist, 

Diese Feuerlöscher müssen von befähigten Personen bzw. Sachkundigen geprüft und instandgehalten werden.

TRAGBARE FEUERLÖSCHER IM UNTERNEHMEN
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jedoch kein  Fachpersonal verfügbar hat. Sei-
ne  Verantwortung  besteht insbesondere da-
rin, dass er sich davon überzeugt, dass die 
Mitarbeiter des Auftragnehmers die notwen-
dige Qualifikation (aktuelle Sachkunde nach 
DIN 14406 Teil 4 und befähigte Person nach 
TRBS 1203), die erforderlichen technischen 
Voraussetzungen zur Realisierung der Arbei-
ten (Werkzeuge und Vorrichtungen und ggf. 
notwendige Ersatzteile) und die für die be-
treffenden Feuerlöscher geltenden aktuellen 
Instandhaltungsanweisungen der Hersteller 
vorweisen können. Beauftragt ein Arbeitge-
ber einen Dienstleister, der diese Vorausset-
zungen nicht erfüllt, so geht er das Risiko ein, 
dass die Arbeiten nicht sachgemäß durch-

geführt werden und somit ein Risiko für die 
Funktion und Sicherheit der Feuerlöscher be-
steht. Von dieser Verantwortung kann sich 
der Auftraggeber nicht dadurch befreien, dass 
er annimmt, dass jede Firma, die sich „Brand-
schutz-Fachfirma“ nennt, unbesehen diese 
Anforderungen erfüllt.

Werden konkrete Anforderungen vom Auf-
traggeber in der Auftragserteilung  formuliert, 
so werden diese zum Vertragsgegenstand 
und er kann in der Regel erwarten und  darauf 
vertrauen, dass unter diesen Vorausset-
zungen die Dienstleistung korrekt erbracht 
wird.

Der Auftraggeber kann sich auch vor der 
Durchführung der Instandhaltungsarbeiten 
durch Einsicht in die relevanten Dokumente 
und Besichtigung der Ausstattung des Ser-
vicefahrzeuges vergewissern, dass diese Vo-
raussetzungen erfüllt worden sind.

Qualitätscheckliste

Bei der Beurteilung der Kompetenz und Zu-
verlässigkeit eines Dienstleisters hat es der 
Auftraggeber nicht leicht, da es sich in der 
Regel um ein spezielles Fachgebiet handelt, 
das ihm fremd ist. Doch mit nachfolgender 
Kurz-Checkliste kann man im Schnelltest die 
Spreu vom Weizen trennen: 

  Nachweis der Sachkunde
  Korrekt ist eine Legitimation nach DIN 

14406, doch ein vom Arbeitgeber ausgestell-
ter Ausweis ist oft aussagefähig. Achtung: 
die letzte Aktualisierung sollte nicht länger 
als 5 Jahre zurückliegen (DIN 14406 Teil 4).

  Nachweis der Berufung als befähigte Per-
son nach BetrSichV durch den Arbeitgeber.

  Das Servicefahrzeug sollte der Arbeitsauf-
gabe entsprechend mit Spanneinrichtung, 
Werkzeugen und Prüfmitteln ausgestattet 
sein.

  Ersatzteile und ggf. Löschmittel für die vor-
handenen Löschgeräte müssen verfügbar 
sein.

  Die aktuellen Instandhaltungsanweisungen 
des Herstellers des betroffenen Feuerlö-
schertyps (und aktuell heißt: ein Stand 
nicht älter als 1 Jahr) müssen vorliegen und 
man kann sie sich auch zeigen lassen.

  Die Mindestzeitdauer der Feuerlöscher- 
Instandhaltung von 10 bis 20 min darf nicht 
unterschritten werden. 

Was darf es kosten?

Sehr häufig wird die Frage gestellt, was denn 
die korrekte Instandhaltung und Prüfung eines 
Feuerlöschers kosten darf. Da zur Beantwor-
tung dieser Frage sehr individuelle Kalkulati-
onsinformationen erforderlich sind, ist eine 
allgemeine Antwort nicht möglich. Doch be-
trachten wir den erforderlichen Zeitaufwand 
für die Durchführung einer Instandhaltung, so 
kann jeder Auftraggeber mit kaufmännischen 
Grundkenntnissen sich ein Bild dazu machen. 

Je nach Ausstattung eines Servicefahrzeuges, 
der Arbeitsweise der jeweiligen Sachkundigen 
und der Art und dem Fabrikat eines Feuerlö-

MANGELHAFTE INSTANDHALTUNG VON FEUERLÖSCHERN DURCH UNSERIÖSE ANBIETER UND DIE FOLGEN

Ein kompetenter Sachkundiger hat vorbildliche Arbeitsgerätschaften.
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schers kann man für die Instandhaltung eines 
Feuerlöschers einschließlich der Erstellung der 
geforderten Dokumentation von einem durch-
schnittlichen Zeitaufwand von 10 bis 15 (ma-
ximal 20) Minuten ausgehen. Dazu kommt 
noch die Zeit, die erforderlich ist, um den Feu-
erlöscher vom Standort zum Ort der Instand-
haltung (Servicefahrzeug) zu holen und wie-
der zum Standort zurückzubringen. Außerdem 
werden Vorbereitungs- und  Abschlusszeiten 
sowie die Fahrtkosten den Preis beeinflussen.

In der Regel kennen Auftraggeber die üblichen 
Handwerker-Stundensätze, so dass es keiner 
speziellen Sachkenntnis bedarf, um festzustel-
len, dass ein Angebot für die Instandhaltung 
eines Feuerlöschers für beispielsweise 2,50 
€ unter Berücksichtigung des erforderlichen 
Zeitaufwandes (hierzu siehe oben) wohl sehr 
unrealistisch ist und daher der Auftragnehmer 
entweder eine Leistungsminimierung oder an-
dere „Kompensationsmaßnahmen“ vornehmen 
muss, um bei einem solchen Preis wirtschaft-
lich arbeiten zu können.

Sicher ist jeder Arbeitgeber bei der Auftrags-
vergabe verpflichtet, eine Kostenoptimierung 
anzustreben. Doch statt des Mottos „Geiz ist 
geil“ ist hier Qualitätsbewusstsein zur Gewähr-
leistung des Brandschutzes gefragt. Ein Kriteri-
um für die Beurteilung der Qualität der Dienst-
leistung ist neben den oben genannten tech-
nisch-organisatorischen Voraussetzungen, die 
ein Dienstleister zu erfüllen hat, auch die Be-
wertung der Relation zwischen Kosten und 
Zeitaufwand für die geforderte Leistung.

Fazit

Der Auftraggeber muss auf Grund seiner 
Verantwortung für den Brandschutz bereits 
mit der Auswahl und Beauftragung eines 
Dienstleisters für die Instandhaltung und 
Prüfung der Feuerlöscher die Maßstäbe für 
die Qualität der Leistung festlegen.

Der Großteil der am Markt tätigen Feuerlö-
scherkundendienste verfügt heute über beide 
Qualifikationen in einer Person (also Sachkun-
de gemäß DIN 14406-4 und gleichzeitig be-
fähigte Person im Sinne der BetrSichV). Der 
 Arbeitgeber als Auftraggeber muss sich dies 
lediglich nachweisen lassen. Und wenn dann 
noch alle übrigen Punkte der oben dargestell-
ten Kurzcheckliste erfüllt sind, weiß der Auf-
traggeber, dass er mit der Auswahl „seines“ 
Dienstleisters richtig liegt.

Musterbeauftragung für die Instandhaltung und Prüfung von Feuerlöschern

Der Auftraggeber beauftragt den Auftragnehmer mit der Instandhaltung und Prüfung der 
 tragbaren Feuerlöscher beim Auftraggeber. (Liste der Feuerlöscher siehe Anlage)

Der Auftragnehmer versichert, dass er bei der Instandhaltung und Prüfung der Feuerlöscher die 
nachfolgenden Anforderungen in vollem Umfang erfüllt.

1. Instandhaltung gemäß DIN 14406 Teil 4

  a.  Die Instandhaltung ist nach DIN 14406 Teil 4 unter Berücksichtigung des Beiblattes 1 zur DIN 
14406 Teil 4 und der aktuell gültigen Instandhaltungsanweisung des Löschgeräteherstellers 
durch einen Sachkundigen durchzuführen, der vom Auftragnehmer gemäß DIN 14406 Teil 4 
legitimiert ist und dessen Ausbildung bzw. Auffrischungsschulung nicht länger als 5 Jahre zu-
rückliegt.

  b.  Bei der Instandhaltung festgestellte Mängel sind unter Verwendung von Originalersatzteilen 
und/oder Löschmitteln durch eine Instandsetzung zu beheben. 

  c.  Die Instandhaltung ist durch einen Instandhaltungsaufkleber nach DIN 14406 Teil 4 auf dem 
Feuerlöscher zu bestätigen.

2. Wiederkehrende Prüfung gemäß BetrSichV

  a.  Der Auftragnehmer versichert, dass der mit der Prüfung beauftragte Mitarbeiter die Anforde-
rungen gemäß TRBS 1203 an befähigte Person für Druckgefährdungen erfüllt und vom Auf-
traggeber benannt ist, um die wiederkehrenden Prüfungen der für Feuerlöscher gemäß Be-
trSichV § 15 und 17 in Verbindung mit BetrSichV Anhang 5 Ziffer 6 durchzuführen.

  b.  Als Prüffristen gelten die maximal zulässigen Prüffristen für die wiederkehrende Prüfung nach 
BetrSichV, sofern vom Auftraggeber keine kürzeren Prüffristen festgelegt wurden. 

  c.  Über das Ergebnis der Prüfung ist eine Aufzeichnung anzufertigen, die mindestens enthalten 
muss:

    (1) Name der befähigten Person 
    (2) Art und Umfang der Prüfung 
    (3) Identifikation jedes Feuerlöschers 
    (4) Prüfergebnis

  d.  Werden wiederkehrende Prüfungen durch eine ZÜS durchgeführt, ist die Prüfbescheinigung 
über diese Prüfung dem Auftraggeber zu übergeben. 

Perfekt ausgestatteter Werkstattwagen eines Feuerlöscher-Sachkundigen.



Produktionsstandort seit 1905

Handfeuerlöscher

Wandhydranten, Strahlrohre,
Armaturen, Schränke,

Gefahrguttechnik,
Feuerwehrausstattung,

Schulungen

www.fln-neuruppin.de
FLN Feuerlöschgeräte Neuruppin Vertriebs GmbH, Martin Ebell Str. 4,16816 Neuruppin ,Tel.:03391-689-0 Fax:03391-689-16,e-mail:fln@tycoint.com



Sicherheit durch Qualität
Brandschutz ist Umweltschutz

Unsere Produkte und Serviceleistungen werden Sie überzeugen.

 Wartung von tragbaren und fahrbaren
Feuerlöschgeräten nach DIN 14406 
Teil 4 und Prüfung nach BetrSichV

 Einzeldokumentation der
Feuerlöschgeräte durch EAN-
Code und Datenbankregistrierung

 Datenbankdarstellung mit 
kundenbezogenem Internetlogin 

 Lieferung von mobilem Brandschutz-
gerät (tragbare und fahrbare 
Feuerlöschgeräte)

 Lieferung und Montage von 
Schutzschränken, Wandhydranten-
einrichtungen u.ä.

 Lieferung von Feuerlöschmitteln 
 Lieferung von Feuerwehrbedarf
 Lieferung und Prüfung von 

Feuerwehrschläuchen
 Erstellung von Flucht- und

Rettungswegplänen
 Vertrieb und Wartung von 

Kleinlöschanlagen

 Instandsetzung und Prüfung von 
Wandhydranteneinrichtungen

 Prüfung von RWA-Einrichtungen
 Unterweisungen nach ASR
 Lieferung und Montage von 

Rauchmeldern
 Gerätehersteller mit anerkannt hoher

Fachkompetenz
 optimale Kundennähe und objektive

Beratung
 bundesweite Organisation mit 

eigenen Werksniederlassungen
 es werden ausschließlich fest 

angestellte Mitarbeiter beschäftigt
 beste Ausrüstung der 

Kundendienstfahrzeuge
 QM-System nach ISO 9001:2008
 Mitglied im bvfa e.V. (Bundesverband 

Technischer Brandschutz e.V.)
 Mitglied in der Gütegemeinschaft

GRIF e.V.

Hermann Weber Feuerlöscher GmbH
Herderstr. 38, 40721 Hilden

Tel.: +49 (2103) 9448-0     Fax: +49 (2103) 32272
info@weber-feuerloescher.de
www.weber-feuerloescher.de

Hans Gross Feuerschutz GmbH & Co.KG
Kornharpener Straße 124a, 44791 Bochum

Tel.: +49 (234) 596388     Fax: +49 (234) 594827
info@gross-feuerschutz.de
www.gross-feuerschutz.de

Lösch-Fix J. Egetemeyer
Weiltinger Straße 32, 90449 Nürnberg

Tel.: +49 (911) 412609    Fax: +49 (911) 416632
info@loesch-fix.de
www.loesch-fix.de

• Einheitliches Bedienkonzept bei allen Löschern
• Einheitliche, BAVARIA-eigene Armaturen bei allen Löschern sichern 

• 
• 
• 

Überzeugen Sie sich selbst und besuchen Sie uns auf der Interschutz in Hannover 
in Halle 13, Stand C25 oder auf dem Gemeinschaftsstand des bvfa, B28.  

Umfassender Brandschutz der Extraklasse

Fire Fighting Solutions

Brandschutz Industrie GmbH & Co. KG Tel.: +49 (9972) 9401-0
Regensburger Str. 16 Fax: +49 (9972) 9401-17
93449 Waldmünchen Website: www.bavaria-firefighting.de     

E-Mail: info@bavaria-firefighting.deGermany



Kompetenz zählt.

Wer Brandschutzanlagen erstellt, dessen Metier sollte die gesamte Brandschutztech-
nik sein, von der Brandverhütung über die Brandfrüherkennung und Brandmeldung bis 
hin zu sämtlichen Brandbekämpfungssystemen mit Wasser, Schaum und Gas.

Unsere Spezialisten beherrschen dies – und mehr noch: Wir bieten Ihnen die gesamte 
Versorgungs- und Brandschutztechnik aus einer Hand.

Lassen Sie sich von unseren kompetenten Experten unverbindlich beraten.

Kraftanlagen Hamburg GmbH
Fangdieckstraße 68
22547 Hamburg
T +49 40 547 16-0 
F +49 40 547 16-100
info@ka-hamburg.de 
www.ka-hamburg.de

Kraftanlagen Heidelberg GmbH
Im Breitspiel 7 
69126 Heidelberg
T +49 6221 94-07 
F +49 6221 94-2112
info@ka-heidelberg.de 
www.ka-heidelberg.de 

Kraftanlagen München GmbH
Ridlerstraße 31c
80339 München
T +49 89 6237-0 
F +49 89 6237-223
info.muenchen@ka-muenchen.de 
www.ka-muenchen.de 

Das Ganze ist mehr  
als nur die Summe 
seiner Teilsysteme.



Die Tyco Brandschutz- und Sicherheitslösungen schützen Menschen, Gebäude und Sachwerte.  
Mit unseren Brandmeldesystemen, stationären Wasser- und Gaslöschanlagen, tragbaren und fahrbaren 
Feuerlöschern sowie der Integration von Brandschutz- und Sicherheitsgewerken in umfassende  
Gefahrenmanagementsysteme sorgen wir dafür, dass im Ernstfall schnell und zuverlässig die richtigen 
Maßnahmen eingeleitet werden können. Wir konzipieren, installieren und betreuen für Sie maßge- 
schneiderte Brandschutzkonzepte und sorgen so für umfassenden Schutz. 

Erfahren Sie mehr unter www.tyco.de!

Das neue Tyco Trainings- und Versuchszentrum  
bietet auf 4.300 qm einen der modernsten Lösch- 
plätze in puncto Ökologie und Nachhaltigkeit –  
ein professioneller Rahmen für praxisnahe Feuer-
löschtrainings und Schulungen.

Ganzheitlicher Brandschutz 
fängt mit Tyco an

www.firedos.de

■	 DIE SCHAUMMITTEL VERÄNDERN SICH. 
 UNSERE ZUMISCHSYSTEME HALTEN SCHRITT. 

■	 Einige neue Schaummitteltypen sind extrem hochviskos.  

■	 Dank unserer neuen Pumpengeneration bleibt die Zumischung 

 dennoch genau und zuverlässig.

■	 Bei hoher Viskosität ist die rechnerische Auslegung der bauseitigen  

 Ansaugleitung noch wichtiger. Wir unterstützen Sie. 

■	 Neue Zumischrate 0,5% für alle Baureihen von FD500 bis FD20000.

■	 HOCHWERTIGE LÖSCHMONITORE FÜR  
 STATIONÄRE LÖSCHANLAGEN. 

■	 Robuste, langlebige Ausführung im innovativen ‘Oval Flat Design‘.

■	 Maximale Reichweiten.

■	 Düsen für die Abgabe von Wasser, Schaum, Gel und Pulver.

■	 Von Hand oder elektrisch betätigt.

■	 Leistungsfähige Steuerungen, auch für individuelle Anforderungen.

■	 Inbetriebnahme und Wartung durch den FireDos-Service.

NEUE ENTWICKLUNGEN.

Kaum noch 
flüssig!

Diese Pumpe kann 
das verarbeiten.

Beispiel:
Fernsteuerbarer Löschmonitor M4 
mit Schaumrohr.
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Sicherheit nur bei regelmäßiger Wartung

Instandhaltung von Feuerlöschern und 
Löschwasserleitungen/Wandhydranten
Ihren Zweck, Menschenleben und Sachgüter vor Bränden zu schützen, können Feuerlöscher nur dann sicher erfüllen, 
wenn sie in einem gebrauchsfähigen Zustand erhalten werden. Für viele Bereiche, insbesondere für die Ausstattung 
von Arbeitsstätten, gelten Gesetze, Verordnungen und technische Regeln für die Ausstattung mit Feuerlöschern. Dort, 
wo Feuerlöscher nicht vorgeschrieben sind, insbesondere im privaten Bereich, ist es die Sorge um die Sicherheit der 
Familie und den Schutz des privaten Eigentums, die zur Anschaffung von Feuerlöschern führt. Löschwasserleitungen/
Wandhydranten werden in der Regel durch das Baurecht (Länderrecht) gefordert und dienen bei der Brandbekämpfung 
sowohl der Selbsthilfe durch Laien als auch der unterstützenden Wasserversorgung für die Feuerwehr. Um die Funktion 
und die Sicherheit dieser lebensrettenden Technik für den Anwender sicherzustellen, ist eine regelmäßige Instandhaltung 
dieser Anlagen erforderlich.

Die Instandhaltung eines Feuerlöschers er-
folgt nach anderen gesetzlichen Vorschriften 
als die der Löschwassertechnik. Im Folgenden 
werden die unterschiedlichen Vorgehenswei-
sen und Anforderungen dargestellt. 

Wie wird der Feuerlöscher 
sachkundig instandgehalten?

Anerkannte Regeln der Technik - 
DIN 14406-4

Grundlage für die Instandhaltung ist die 
DIN 14406-4, Teil 4, eine seit Jahrzehnten 
in Deutschland eingeführte Norm, die Inhalt 
und Umfang der Instandhaltung festlegt. Der 
Stellenwert dieser Norm als anerkannte Re-
gel der Technik wird dadurch bekräftigt, dass 

sie als Grundlage für Erlasse und Entschei-
dungen von Behörden dient und für die Be-
gründung von Gerichtsurteilen herangezogen 
wurde. Wer heute in Deutschland im gewerb-
lichen Bereich die Wartung von Feuerlöschern 
ausschreibt, bezieht sich dabei immer auf DIN 
14406-4 mit der Folge, dass diese Norm in 
Deutschland rechtlich verbindlich ist. 

Die Festlegungen der DIN 14406 Teil 4 gel-
ten für alle Arten und Typen tragbarer Feuer-
löscher. Es ist daher verständlich, dass diese 
Norm nur die Grundlagen für die Instandhal-
tung festlegen kann. Detaillierte Anforderun-
gen, die sich auf Grund der unterschiedlichen 
Arten, Größen und Funktionsmechanismen 
ergeben, müssen entsprechend dieser Norm 
durch die Hersteller in detaillierten Instand-

haltungsanweisungen festgelegt werden.  
Diese dürfen der Norm nicht widersprechen 
und müssen auf Grund der höheren Detail-
liertheit vorrangig zur Norm Beachtung fin-
den.

Instandhaltungsanweisungen der Hersteller

Für jeden Feuerlöschertyp eines Herstellers 
(und manche haben über 100 Typen gleich-
zeitig auf dem Markt) gibt es eigene Instand-
haltungsanweisungen, die im Detail festlegen, 
wie der jeweilige Feuerlöscher instand zu hal-
ten ist. Zu finden sind z. B. Schnittbildzeich-
nungen und Ersatzteillisten, welche Beson-
derheiten zu beachten sind, welches Lösch-
mittel für die Nachfüllung zu verwenden ist 
und vieles mehr. Die Instandhaltungsanwei-

Bei einer Instandhaltung wird auch die innenliegende Treibgasflasche im Aufladelöscher geprüft.
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sungen sind Teil der Zulassung eines Feuerlö-
schers und gehören damit fest zu jedem Ge-
rätetyp.

Instandhaltung durch Sachkundige

Die DIN 14406-4 beschreibt nicht nur  Inhalt 
und Umfang der Instandhaltung, sondern 
legt auch die Anforderung an  Qualifikation 
und Zuverlässigkeit der Personen (Sachkun-
dige) fest, die diese Instandhaltungsaufga-
ben durchführen dürfen. Unabhängig von 
vorhandenen fachlichen Qualifikationen 
muss vor der Legitimation durch den Ar-
beitgeber ein Sachkundiger eine spezifische 
praktische und theoretische Ausbildung ab-
solvieren.

Qualität der Sachkundigenlehrgänge – 
gütegesichert gemäß RAL-GZ 974 

Instandhaltungs-Nachweis

Zum Nachweis der korrekten Instandhal-
tung und als Beleg für den Betreiber, dass die 
Funktions- und Löschfähigkeit des Feuerlö-
schers gewährleistet ist, wird durch den Sach-
kundigen auf dem Feuerlöscher ein in der DIN 
14406 Teil 4 konkret festgelegter Instandhal-
tungsnachweis aufgebracht. Neben dem Da-
tum der Instandhaltung muss zwingend die 
Identität des Sachkundigen aus den Angaben 
auf diesem Instandhaltungsaufkleber hervor-
gehen. Weitere Angaben wie das Datum der 
nächsten Prüfung und die Information über 
eine nach BetrSichV durchgeführte Prüfung 
sind wichtige Betriebsinformationen (siehe 
Info-Box).

Natürlich ist für die Qualität des Sachkun-
digen unabdingbar, dass auch der Sachkun-
de-Lehrgang, den er besuchen muss, quali-
tativ hochwertig sein muss. Seit über 15 Jah-
ren gibt es in Deutschland eine Gütegemein-
schaft handbetätigte Geräte zur Brandbe-
kämpfung (GRIF) e. V. mit Sitz in Würzburg, 
die die Qualitätssicherung der Sachkun-
digen-Lehrgänge betreibt. Wer das Gütezei-
chen Nr. 1 der GRIF e. V. (RAL-GZ 974-1) füh-
ren darf, garantiert einen qualitätsgeprüften 
Sachkundelehrgang von mindestens einer 
Woche mit einem genau festgelegten qua-
litativ sehr hochwertigen Lehrplan. Den er-
folgreich absolvierten „GRIF-Lehrgang“ kann 
der Sachkundige mit einem Zeugnis belegen, 
auf welchem das Gütezeichen (siehe Infobox 
Seite 28) abgebildet ist.

Instandhaltung tragbarer Feuerlöscher – Umfang der Inspektion

  allgemeiner Zustand, Sauberkeit;
  Lesbarkeit, Vollständigkeit und Richtigkeit der 
Beschriftung;

  Armaturen, Schläuche und Sicherungen;
  Fälligkeit von Prüffristen nach BetrSichV;
  äußere und innere Schutzanstriche/Beschich-
tungen (z. B. auf Korrosionserscheinungen);

  Kunststoff-Formteile auf Beschädigungen (z. B. 
Brüche, Verformungen, Risse, Verfärbungen);

  Auslöse- und Unterbrechungseinrichtungen;
  Masse oder Volumen des Löschmittels;
  Gewindeanschlüsse hinsichtlich mechanischer 
Beschädigungen und Gängigkeit;

  weitere Verwendbarkeit oder Wiederverwend-
barkeit des Löschmittels und Beschaffen-
heit des lnnenraums des Löschmittelbehälters 
durch Sichtprüfung (entfällt bei Kohlendioxid).

Auch wenn dies bei Dauerdrucklöschern mit dem 
Löschmittel Pulver zweifelsfrei — in Eigenver-
antwortung des Sachkundigen – ohne Öffnen 
des Löschmittelbehälters beurteilt werden kann, 
muss der Löschmittelbehälter in einem Zeitab-
stand geöffnet werden, der nicht länger als vier 
Jahre betragen darf. Dabei ist 6.2.4 zu beachten:
  Sicherheitseinrichtungen/Überdruckeinrich-
tungen hinsichtlich Beschädigungen und  
Korrosionserscheinungen;

  Dichtstellen und Dichtungen;
  Kanäle und Leitungen, durch die Löschmittel 
und/oder Treibmittel transportiert werden,  
hinsichtlich Beschädigungen, Korrosionser-
scheinungen und freiem Durchgang;

   Bei Aufladelöschern Druck oder Masse des 
Treibgases. 

Instandhaltungsnachweise – Anhang B zur DIN 14406-4: 2009-10

Bild B2 – Instandhaltungs/Prüfnachweis mit Feld für die nächste Instandhaltung

  Funktionsbereitschaft des Löschers wieder-
herstellen; soweit erforderlich durch Instand-
setzung; Dauerdrucklöscher auch hinsichtlich 
Dichtheit inspizieren;

  Beschriftung nach Abschluss der Instandhal-
tung (siehe Abschnitt 6) und/oder dem Füllen 

(siehe Abschnitt 7) anbringen; gegebenenfalls 
Kennzeichnung nach DIN EN 3-7 ändern;

  Löscherhalterung — sofern bei Instandhaltung 
zugänglich — auf ordnungsgemäßen Zustand 
untersuchen.

Es sind zu beurteilen:

Weitere Maßnahmen:

Quelle: DIN 14406-4: 2009-10, Tragbare Feuerlöscher – Teil 4: Instandhaltung

Instandhaltungsnachweis allgemein

Instandhaltungsnachweis, kombiniert mit dem Nachweis über  
die Durchführung der letzten Prüfung nach BetrSichV

Bild B1 – Instandhaltungs/Prüfnachweis ohne Feld für die nächste Instandhaltung
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Befähigte Personen nach TRBS 1203

Schon beim Vergleich DIN 14406-4 zur Be-
triebssicherheits-Verordnung wurde die so-
genannte Befähigte Person nach Betriebssi-
cherheits-Verordnung beschrieben sowie da-
rauf hingewiesen, dass deren Anforderun-
gen in TRBS 1203 beschrieben sind. Die Praxis 
der Instandhaltung von Feuerlöschern zeigt 
heute ganz klar, dass der Sachkundige nach  
DIN  14406-4 auch die Voraussetzungen der 
Befähigten Person nach TRBS 1203 aufwei-
sen muss, wenn er in Betrieben mit der Prü-
fung von Feuerlöschern (und daraus folgend 
auch mit der Instandhaltung) beauftragt wird. 
Seit Inkrafttreten der Betriebssicherheits- 
Verordnung haben die meisten Sachkundigen, 
die das Geschäft der Instandhaltung betrei-
ben, den Aufbaulehrgang zur Befähigten Per-
son erfolgreich bestanden. Für die ordnungs-
gemäße Ausübung der Tätigkeit des Sachkun-
digen ist diese Befähigung absolut unver-
zichtbar. Entsprechend hat auch die Gütege-
meinschaft GRIF e. V. ihre Lehrgänge erwei-
tert und die Schulungsleiter einer jährlichen 
Fortbildungsveranstaltung mit dem TÜV un-
terworfen. Qualität lebt und muss sich stän-
dig weiterentwickeln – damit stehen die GRIF-
Ausbildungsbetriebe heute an der Spitze von 
Qualitätslehrgängen für Sachkundige. 

Für den Betreiber, der sich überzeugen will, 
ob der Sachkundige auch eine Befähigte 
Person im Sinne der Betriebssicherheits- 
Verordnung ist, ist alles ganz einfach: weist 
der Sachkundige ein Zeugnis mit GRIF-Logo 
vor, welches nicht älter als 5 Jahre ist, hat 
der Betreiber die Garantie, einen vollstän-
dig ausgebildeten Sachkundigen vor sich zu 
haben, weil seit diesem Zeitraum kein GRIF-
Ausbildungsbetrieb mehr Sachkundige aus-
bildet, die nicht zugleich auch die Voraus-
setzungen der Befähigten Person nach TRBS 
1203 erfüllen. 

Die Prüfung bei Löschwasserleitun-
gen reicht nicht aus!

Was bedeutet Instandhalten genau?

Instandhalten ist nach DIN 31051 in Verbin-
dung mit DIN EN 13306 die „Kombination al-
ler technischen und administrativen Maßnah-
men sowie Maßnahmen des Managements 
während des Lebenszyklus einer Einheit zur 
Erhaltung des funktionsfähigen Zustandes 
oder der Rückführung in diesen, so dass sie 
die geforderte Funktion erfüllen kann“.

Der Begriff „Instandhaltung“ umfasst nach 
DIN 13306 folgende vier Bestandteile:

 1. Inspektion: 
umfasst Maßnahmen zur Feststellung und 
Beurteilung des Ist-Zustands einer Betrach-
tungseinheit einschließlich der Bestimmung 
der Ursachen der Abnutzung und des Ablei-
tens der notwendigen Konsequenzen für eine 
künftige Nutzung (z. B. durch visuelle Zu-
standsprüfung, Messen der Durchflussmenge,  
Druckprüfung);

Verordnung über die Prüfung tech-
nischer Anlagen / wiederkehrende Prü-
fungen von Sonderbauten (PrüfVO 
NRW) vom 24. 11. 2009;  
Herausgeber: Ministerium für Städtebau 
und Wohnen, Kultur und Sport des Lan-
des Nordrhein-Westfalen

Zu dieser Prüfverordnung 
schreibt das  Ministerium: 

In bestimmten Sonderbauten ist die Gefahr 
eines Brandes besonders hoch. Hier werden 
notwendige Vorkehrungen zum Brandschutz 
häufig durch Entrauchungs- und Brandmelde-
anlagen umgesetzt. 

Besteht ein höheres Gefahrenpotenzial, ist es 
unbedingt erforderlich, bestimmte technische 
Anlagen vorzuschreiben und sie laufend auf 
Funktionsfähigkeit und Brandschutzsicherheit 
zu überprüfen. Das garantiert ab 28.12.2009 
die von der Landesregierung erlassene Prüf-
verordnung (PrüfVO NRW), welche die Re-
gelungen der bis zum 28.12.2009 geltenden 
Technischen Prüfverordnung (TPrüfVO NRW) 
aufgreift.

Hier sind in § 1 die zu prüfenden Gebäude und 
die prüfpflichtigen Anlagen genannt. Die Prü-
fungen müssen von Prüfsachverständigen 
durchgeführt werden. Diese Prüfsachverstän-
digen benötigen eine staatliche Anerkennung. 
Die Anerkennung wird in Nordrhein-Westfa-
len von der Bezirksregierung Düsseldorf, De-
zernat 35, ausgesprochen.

Damit die Prüfungen nach gleichen Maßstä-
ben ablaufen, gibt es entsprechende Grund-
sätze für die Prüfung technischer Anlagen 
durch Prüfsachverständige – die Prüfgrund-
sätze. Sie enthalten Informationen zum Um-
fang und Inhalt der Prüfungen und sind bei 
der Prüfung zu beachten. Die Prüfgrundsät-
ze sind nur in der elektronischen Version des 
entsprechenden Gesetz- und Verordnungs-
blattes für das Land Nordrhein-Westfalen und 
in der systematischen Sammlung aller gel-
tenden Gesetze und Verordnungen des Landes 
NRW (GV Nr. 34, S. 723ff) veröffentlicht.

Neben den Prüfungen technischer Anlagen 
(Teil 1 der Prüfverordnung) sind in Teil 2 der 
Prüfverordnung die Vorschriften zu den wie-
derkehrenden Prüfungen durch die Bauauf-
sichtsbehörden aus den bisherigen Sonder-
bauverordnungen zusammengefasst worden.

Die Ausbildung befähigter Personen überwacht die RAL-Gütegemeinschaft GRIF e.V.
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Die RAL Gütegemeinschaft GRIF e.V.
 

In der RAL-Gütegemeinschaft GRIF e.V. (Gütegemeinschaft Handbetätigte Geräte zur Brandbe-
kämpfung - Instandhaltungs-Richtlinien und Fachlehrgänge e.V.) sind Hersteller von Feuerlösch-
geräten sowie Hersteller von Löschwassertechnik als Mitglieder vertreten.

Mit der Ausbildung zum Sachkundigen bei den Mitgliedern der RAL-Gütegemeinschaft setzen Sie 
auf 100 % Qualität – gütegesichert durch RAL. 

Das bedeutet:

 Instandhaltungsanweisungen auf gütegesichertem Niveau 

   mit gütegesicherten Schulungen fit für die Praxis

Die Gütegemeinschaft GRIF legt die Anforderungen an die Instandhaltungsanweisungen im Detail fest. 
Diese werden für jeden angebotenen Feuerlöscher individuell erstellt, so dass Sie als Sachkundiger die 
Geräte fachkundig warten können. 

In die Sachkundigen-Schulungen für die Instandhaltung von tragbaren und fahrbaren Feuerlöschern und 
Löschwasseranlagen fließt ständig der neueste Stand der Technik ein. Mit theoretischen und praktischen 
Inhalten wird der Sachkundige ideal für die Praxis vorbereitet. In regelmäßigen Fortbildungsveranstal-
tungen sorgt die Gütegemeinschaft für das gleich bleibend hohe Qualitätsniveau der Ausbilder. 

Auf der Webseite www.grif-ev.info erhalten Sie Antworten auf die Fragen: 

 Was ist die GRIF? 

 Wofür steht die RAL-Gütegemeinschaft? 

 Warum ist uns die gütegesicherte Ausbildung wichtig? 

 2. Wartung: 
umfasst die Maßnahmen zum Bewahren des 
Sollzustands (z. B. durch Nachstellen, Reini-
gen, Spülen); 

 3. Instandsetzen: 
umfasst Maßnahmen zur Rückführung einer 
Betrachtungseinheit in den funktionsfähigen 
Zustand, mit Ausnahme von Verbesserungen 
(z. B. durch Austausch defekter Bauteile und 
Dichtungen, Reparieren);

 4. Verbesserung: 
umfasst die Kombination aller technischen 
und administrativen Maßnahmen sowie Maß-
nahmen des Managements zur Steigerung 
der Funktionssicherheit der Betrachtungsein-
heit, ohne die von ihr geforderte Funktion zu 
 ändern.

Die in einzelnen Bundesländern durch Rechts-
norm nach den Technischen Prüfverord-
nungen vorgeschriebene Prüffrist (z. B. § 2, 
Abs. 1 PrüfVO NRW in Verbindung mit dem 
Anhang zu § 1 und § 2) erfasst lediglich den 
unter 1. erwähnten Sachverhalt, d. h. nach § 
2, Abs. 2 in Verbindung mit § 5, Abs. 1 PrüfVO 
NRW hat der Gesetzgeber nur das Feststellen 
und Beurteilen des Ist-Zustands vorgeschrie-
ben. Daraus folgende Maßnahmen sind nach 
§ 2, Abs. 2, Ziff. 3 in Verbindung mit § 5, Abs. 
1, Ziff. 4 ausdrücklich nicht mehr Sache des 
prüfenden Sachverständigen/Sachkundigen, 
sondern Sache des Betreibers (Auftragge-
bers). Ähnlich der vorgeschriebenen TÜV-Prü-
fung von Kfz schreibt der Gesetzgeber mit 
der Prüfung nur die Inspektion, nicht aber die 
Wartung und Instandsetzung vor. Der Betrei-
ber ist – wie beim Kfz – verpflichtet, die fort-
dauernde Funktionssicherheit der Anlage si-
cherzustellen.

Die z. B. durch behördliche Auflagen vorge-
schriebenen Wandhydranten müssen nicht 
nur vorhanden, sondern auch ständig funk-
tionsbereit und funktionssicher sein. Die fort-
dauernde Funktionsbereitschaft und -si-
cherheit von Löschwasserleitungen/Wand-
hydranten wird durch Wartung (oben Ziff. 2) 
und Instandsetzung (oben Ziff. 3) gewährleis- 
tet. Hierfür gelten die anerkannten Regeln 
der Technik, d. h. die Normen DIN EN  671-3 
und DIN 14462 für Löschwasserleitungen/
Wandhydranten. Diese Normen gelten in 
Verbindung mit den Instandhaltungsanwei-
sungen der Hersteller. Nach diesen Normen 
muss jährlich die Instandhaltung durchge-

führt  werden, es sei denn, der Hersteller legt 
 anderes fest.

Rechtlich bindende Regeln der  
Instandhaltung von Löschwassertechnik

Nachdem also klargestellt ist, dass mit der Prü-
fung der Löschwassertechnik z. B. nach PrüfVO 
NRW noch gar nichts bewirkt ist, was die dau-
erhafte Funktionssicherheit der Löschwasser-
technik sicherstellt und nachdem der Betreiber 
verantwortlich gemacht wird, für diese Funkti-
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onssicherheit zu sorgen, ist die Beauftragung 
einer regelmäßigen Instandhaltung absolut 
wichtig, notwendig und rechtlich bindend. Der 
Betreiber hat z. B. nach Betriebssicherheitsver-
ordnung diese regelmäßige Instandhaltung zu 
dokumentieren und damit nachzuweisen. 

Bei Instandhaltung von Löschwassertechnik 
muss der beauftragte Wartungsdienst die er-
wähnten Normen DIN EN 671 und DIN 14462 
beachten. Wie bei Feuerlöschern auch, gelten 
für die Instandhaltung von Löschwasser-

Gütezeichen GRIF Feuerlöscher

RAL-GZ 974-1 (Feuerlöscher)
Dieses RAL-Gütezeichen steht für:

  RAL-Qualitätsanforderungen Sachkunde-
lehrgänge für Feuerlöscherprüfer 
 

  RAL-Qualitätsanforderungen an Instand-
haltungsrichtlinien für Feuerlöscher 

Die Verleihung erfolgt durch 
die RAL-Gütegemeinschaft 
Handbetätigte Geräte zur 
Brandbekämpfung - Instand-
haltungsrichtlinien und Fach-
lehrgänge (GRIF e.V.) 

Informationen: 
www.grif-ev.info 
www.ral.de

Gütezeichen GRIF Wandhydranten

RAL-GZ 974-2 (Wandhydranten)
Dieses RAL-Gütezeichen steht für:

  RAL-Qualitätsanforderungen Sachkunde-
lehrgänge für Prüfung von Löschwasser-
technik/Wandhydranten 

  RAL-Qualitätsanforderungen an Instand-
haltungsrichtlinien für Löschwasser-
technik/Wandhydranten

Die Verleihung erfolgt durch 
die RAL-Gütegemeinschaft 
Handbetätigte Geräte zur 
Brandbekämpfung - Instand-
haltungsrichtlinien und Fach-
lehrgänge (GRIF e.V.) 

Informationen: 
www.grif-ev.info 
www.ral.de
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technik vorrangig die Instandhaltungsanwei-
sungen der Hersteller. Bei der Vielzahl unter-
schiedlicher Technik am Markt ist also für den 
Betreiber und Auftraggeber besonders darauf 
zu achten, dass der Sachkundige für Lösch-
wassertechnik Zugang zu den richtigen In-
standhaltungsanweisungen hat – am  besten 
lässt sich der Betreiber dies vor Auftragsertei-
lung nachweisen. 

Qualität der Sachkundigen für  
Instandhaltung von Löschwassertechnik

Genau wie bei den Sachkundigen für die In-
standhaltung von Feuerlöschern kommt es 
für die Qualifikation des Sachkundigen für 
Löschwassertechnik entscheidend auf die 
Qualität des Sachkunde-Lehrganges an, den 
er besucht hat. Die Gütegemeinschaft Hand-
betätigte Geräte zur Brandbekämpfung (GRIF) 
e. V. Würzburg kümmert sich um die Quali-
tätssicherung der Sachkundigen-Lehrgänge 
für Löschwassertechnik und hat einen genau 
festgelegten hochwertigen Lehrplan definiert. 
Dies ist eine Fortschreibung der oben schon 
erwähnten Qualitätssicherung der Fachkun-
delehrgänge für Feuerlöscher-Prüfer (RAL-
GZ 974-1). Wiederum gilt: wer das Gütezei-
chen Nr 2 der GRIF e. V. (RAL-GZ 974-2) füh-
ren darf, garantiert einen qualitätsgeprüften 
Sachkundelehrgang nicht nur mit einem sehr 

hochwertigen Lehrplan, sondern mit einem 
anspruchsvollen Fragenkatalog, der beim  
Abschlusslehrgang vom Prüfling erfolgreich 
beantwortet werden muss. 

Kontrollbuch für Abnahme und Instand-
haltung von Feuerlösch- und Brand-
schutzanlagen

Löschwassertechnik ist nach den geltenden 
bau- und wasserrechtlichen Vorschriften der 
Länder abnahmepflichtig. Außerdem muss ein 
Nachweis über die regelmäßige Instandhal-
tung vom Betreiber geführt werden. Zu die-
sem Zweck hat der bvfa  – Bundesverband 
Technischer Brandschutz e. V. zusammen mit 
dem Zentralverband Sanitär Heizung Klima 
ein sogenanntes Kontrollbuch für die Abnah-
me und Instandhaltung von Feuerlösch- und 
Brandschutzanlagen erarbeitet. 

Damit hat der bvfa einen wichtigen Beitrag zu 
mehr Sicherheit bei der Abnahme und der In-
standhaltung dieser Technik geleistet. Mit den 
zahlreichen Checklisten und Merkblättern 
und den detaillierten Beschreibungen der An-
lagentechnik ist ein Kompendium geschaffen 
worden, welches nicht nur den Betreiber, son-
dern auch den Fach-Handwerker vor Ort auf 
den aktuellen Kenntnisstand bei Löschwas-
sertechnik bringt. Dies ist besonders wich-

Kontrollbuch  
„Abnahme und Instandhaltung von  
Feuerlösch- und Brandschutzanlagen“

Auszug aus dem Kontrollbuch:

„Das Kontrollbuch ist jedem Betreiber einer 
Löschwasseranlage mit Wandhydrant bei der 
Errichtung einer Neuanlage mit den Bestands-
unterlagen zu übergeben. 

Auch bei bestehenden Anlagen ist bei  
Instandsetzung oder Wartungsarbeiten der 
Betreiber auf die Pflicht zur Führung eines 
Kontrollbuches hinzuweisen.

Die Führung eines Kontrollbuches für eine 
Löschwasseranlage hilft dem Betreiber, die  
gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen.

Den Errichtern, abnehmenden Stellen (Sach-
verständigen) und den Wartungsfirmen dient 
das Kontrollbuch als Leitfaden zur Erfüllung 
 aller gesetzlichen Anforderungen und der aner-
kannten Regeln der Technik für den laufenden 
Betrieb von Löschwasseranlagen.

Nur durch die regelmäßige Inspektion, War-
tung und Instandhaltung der Löschwasseran-
lage und die damit verbundenen Eintragungen 
in das Kontrollbuch ist die Qualitätssicherung 
und Funktion der Löschwasseranlage sicher-
gestellt.“

Zu beziehen über:
  
ZVSHK, Rathausallee 6, D-53757 Sankt Augustin  
Tel. +49 (2241) 9299-0, Fax +49 (2241) 21351
E-Mail: info@zentralverband-shk.de  
www.zentralverband-shk.de  
oder über die bvfa-Hersteller von Löschwas-
sertechnik. Anschriften zu finden unter  
www.bvfa.de. Auskunft erteilt auch der 
 Verband (E-Mail: info@bvfa.de)

Die ordnungsgemäße Anlage von Löschwasserleitungen und Wandhydranten ist nach den jeweiligen  
Ländervorschriften abnahmepflichtig.
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tig, weil die Installation dieser Technik vor Ort 
nur von Handwerkern des Installateurhand-
werkes mit der Berechtigung, an Trinkwasser-
leitungen arbeiten zu dürfen, vorgenommen 
wird, denen es nicht selten an Fachkenntnis 
bei Brandschutzeinrichtungen fehlt, die eine 
Trinkwassereinspeisung haben. Entsprechend 
wird das Kontrollbuch nicht nur dem Betrei-
ber vom Hersteller und Lieferanten der Lösch-
wassertechnik übergeben, sondern es wird 
auch über den Vertriebsweg des Zentralver-
bandes der Sanitär-, Heizungs- und Klima-
technik an das Handwerk über eine Schutz-
gebühr weitergegeben, damit die Kenntnisse 
über den Brandschutz mit Trinkwasser weite 
Verbreitung im Handwerk finden. 
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Der Spezialist – das Löschmittel Schaum 

Brandherde und geeignete Mittel zu deren Bekämpfung

Löschmittel im Überblick 
Ein universell verwendbares Löschmittel gibt es nicht. Wohl aber gibt es neben Wasser- und Speziallöschmitteln 
wie Fettbrandlöschmittel den bewährten Spezialisten Schaum und den Allrounder Pulver, der auch in „Haushalts-
Löschgeräten“ Verwendung findet. Da brennbare Stoffe ihrer Art nach sehr unterschiedlich sind, ist es erforderlich, 
verschiedene Löschmittel je nach Einsatzgebiet einzusetzen. 

Schaum ist ein wirksames Mittel, das im Feuerwehreinsatz – hier Brand eines Tanklastzuges – kaum wegzudenken ist.

Schäume sind allgegenwärtig in unserem 
Alltag: vom Schaum in der Badewanne,  
Bierschaum oder geschlagener Sahne bis 
hin zu den Schaumstoffen für Polster, 
Schaum als Filtermaterial, zu Isolierzwe-
cken, zur Stabilisierung oder als Stoßab-
sorber, zum Abdichten, Verkleben, Verfüllen 
etc. und schließlich Schaum zum Feuer-
löschen.

Während die Vorzüge von Schaum in den 
vorgenannten Einsatzgebieten offensicht-
lich sind und dessen Einsatz sich somit qua-
si von selbst empfiehlt, ist es beim Feuerlö-
schen nicht so trivial. Schaum im Brand-
schutz ist fest etabliert und dort nicht mehr 
wegzudenken. Heute gibt es eine Vielzahl von 
Schaumlöschmitteln, die unterschiedliche 
Einsatzmöglichkeiten aufweisen und über-
dies ganz verschiedene Leistungsfähigkeiten. 
Doch was befähigt Schaum eigentlich, ein so 
gutes Löschmittel zu sein und wie unterschei-
det sich dieser Schaum von anderen (z. B. den 
vorgenannten)?

Die Anatomie des Feuers

Das sogenannte „Branddreieck“ definiert 
die drei Komponenten, die zusammen kom-
men müssen, um ein Feuer zu entzünden. Es 
sind dies ein Brennstoff, Sauerstoff und eine 
Zündquelle. Dabei ist die Zündquelle nötig, 
um den Brennstoff – gleich, ob fest oder flüs-
sig – zu verdampfen und thermisch zu zer-
stören. Man nennt diesen Prozess Pyrolyse, in 
dessen Verlauf gasförmige extrem brennbare 
Stoffe gebildet werden, die dann mit Luftsau-

erstoff reagieren und dabei große Mengen 
Energie freisetzen – was wir dann als Feuer 
wahrnehmen. Gleichwohl reicht das jedoch 
nicht, ein Feuer auch zu unterhalten: dazu 
muss der Brennstoff fortdauernd erhitzt und 
thermisch zerlegt werden. Dies geschieht, in-
dem die durch die Reaktion mit dem Luft-
sauerstoff freiwerdende Energie – in aller 
 Regel überwiegend Wärmeenergie – ihrer-
seits auf das Brandgut zurückstrahlt und wei-
teres Brandgut vergast. Dieses fortdauernde 
Erhitzen wird auch als Wärmerückfluss oder 
thermische Rückkopplung bezeichnet. Daher 
spricht man auch vom Brand-Tetraeder.

Wege zum Löschen

Durch das Brand-Tetraeder sind gleichsam die 
Möglichkeiten aufgezeigt, wie ein Feuer ge-
löscht werden kann: 
  Man kann den Brandstoff wegnehmen – 
was in der Praxis eher schwierig bis unmög-
lich ist. 

  Man kann dem Feuer Wärme entziehen Das „Branddreieck“.

Brennstoff Sauerstoff

Wärmeenergie
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LÖSCHMITTEL IM ÜBERBLICK

und damit die thermische Rückkoppelung 
unterbrechen: das macht z. B. das Wasser.

  Man kann den Sauerstoffzutritt unterbre-
chen: das erreichen z. B. gasförmige Lösch-
mittel wie CO2, Stickstoff oder andere Gase 
durch Verdünnen.

Wasser, das ultimative Löschmittel?

Das wohl bekannteste und mit großem Ab-
stand meist verwendete Löschmittel der Welt 
ist – Wasser! Und das hat auch gute Gründe: 
Wasser ist nahezu überall auf der Welt ver-
fügbar, billig, es kühlt am besten (Wasser hat 
die höchste Wärmekapazität und kann also 
die höchste Wärmemenge pro Mengenein-
heit speichern), ist äußerst einfach zu hand-
haben und schlichtweg völlig ungefährlich für 
die Umwelt.

Dennoch hat auch Wasser Nachteile, die sei-
ne Verwendung und Wirksamkeit als Lösch-
mittel einschränken: Wasser vergrößert sein 
Volumen beim Verdampfen (teilweise schlag-
artig) und der gebildete Dampf kann höhere 
Temperaturen erreichen (>200°C) als Wasser 
selbst (100°C). Mit manchen Metallen – be-
sonders in erhitztem Zustand – reagiert Was-
ser äußerst heftig. Wasser kann Flüssigkeiten 
oft nur schlecht oder gar nicht abdecken (sie-
he Infobox „Flüssigkeitsbrände und Wasser“). 
Wasser kann auch bestimmte Oberflächen 
schlichtweg nicht benetzen. Das liegt da-
ran, dass diese Oberflächen so dicht mit klei-
nen Erhebungen (z. B. die Rußpartikel) belegt 
sind, dass Wasser die dazwischen liegenden 
„Täler“ wegen seiner hohen Oberflächenspan-
nung nicht ausfüllen kann (sog. Lotuseffekt). 
Oder aber – wie im Falle der Kunststoffe oder 
Lacke, sind die Oberflächen selbst wasserab-
stoßend (ebenso wie z. B. Öl oder Fett Was-
ser abstößt).

Schließlich weisen die Schadensbilanzen ein-
deutig nach, dass häufig die Kollateralschäden 
durch Wasser deutlich höher sind als die Schä-
den durch den eigentlichen Brand.

Warum also Schaum?

Schaum (siehe Infobox „Was ist Schaum?“) 
wurde entdeckt als eine Möglichkeit, die her-
vorragenden Löscheigenschaften des Wassers 
zu behalten, aber seine Nachteile zum größ-
ten Teil zu eliminieren: Durch die Bildung von 
Schaum vergrößert man das Volumen des 
Wassers ganz erheblich und macht es damit 
sehr leicht. Dadurch kann das im Schaum ge-
bundene Wasser nun auf allen Flüssigkeiten 
schwimmen und diese abdecken, löschen und 
kühlen. 

Einige der im Schaummittel enthaltenen Stoffe 
(sogenannte Tenside) senken die Oberflächen-
spannung des Wassers so deutlich, dass nun 
praktisch alle Oberflächen benetzt werden 
können. Zudem bildet Schaum zusammenhän-
gende Aggregate und haftet daher sehr gut – 
weshalb auch senkrechte oder überhängende 
Strukturen beschäumt werden können.

Zu guter Letzt verhindert Schaum nicht nur 
den Gasaustausch zwischen Brennstoff und 
Umgebungsluft (Sauerstoffzutritt), sondern 
unterbindet durch seine  isolierende Wirkung 
bereits den thermischen Rückfluss zum Brenn-
stoff und damit die Bildung brennbarer Gase. 
Und Schaum ermöglicht, dass Wasser auf spe-
zifisch leichteren Flüssigkeiten schwimmt.

Vom Wasser zum Schaum – 
Schaummittel

Schaummittel sind – wie vorstehend be-
schrieben – Mischungen von Chemikalien, 
die es ermöglichen, aus Wasser einen (für die 
zum Löschen nötige Dauer) stabilen Schaum 
zu erzeugen. Es gibt am Markt eine von vie-
len als verwirrend empfundene Vielfalt von 

Schaummitteln, die sich teils marginal, teils 
erheblich unterscheiden. Dennoch ist es wich-
tig, die gängigsten Unterschiede zu kennen, 
um das geeignete Löschmittel auswählen und 
damit wirksam löschen zu können.

Lotuseffekt: Wassertropfen auf einer berußten  
Petrischale.

Flüssigkeitsbrände und Wasser

Man unterscheidet im Brandschutz zwei Ar-
ten von Flüssigkeiten: solche, die mit Was-
ser mischbar sind (wie zum Beispiel Alkohole, 
auch als polare Flüssigkeiten bezeichnet) 
und solche, die es nicht sind (z. B. Mineral-
ölprodukte, auch als unpolare Flüssigkeiten 
bezeichnet). Polare Flüssigkeiten können mit 
Wasser bedingt gelöscht werden, indem man 
die Brennstoffe mit sehr viel Wasser unter 
deren Brennbarkeitskonzentration ver dünnt.
Unpolare Flüssigkeiten können nur dann mit 
reinem Wasser gelöscht werden, wenn sie ein 
höheres spezifisches Ge wicht als Wasser ha-
ben. Dann nämlich schwimmt das Wasser auf. 
In allen ande ren Fällen sinkt Wasser ab und 
kann daher nicht löschen.

Was ist Schaum?

Schaum ist eine stabile Mischung von Gas 
in einer Flüssigkeit, hier Wasser und Luft. 
Reines Wasser kann keinen stabilen Schaum 
bilden; man benötigt dazu Chemi kalien (wie 
z. B. Shampoo oder Spülmittel), hier die soge-
nannten Schaumkonzentrate oder Schaum-
mittel. Die physikalische Voraussetzung für 
„Schaum“ ist die Reduzierung der Oberflä-
chenspannung von Wasser. Löschschäume 
 bestehen also im Grunde aus drei Komponen-
ten, die am Einsatzort in geeigneter Weise 
vermischt werden müssen: Wasser, Schaum-
mittel und Luft. Schaum wird im Brand-
schutz durch zwei Kenngrößen beschrieben: 
die soge nannte Verschäumungszahl und die 
Wasserhaltezeit. Die Verschäumungszahl gibt 
an, wie viel Schaum in Litern aus einem Kilo-
gramm Schaumlösung erzeugt werden kann. 
Die Wasserhaltezeit wird als  Wasserviertelzeit 
(die Zeit, nach der sich 25% des Schaumge-
wichtes wieder als Flüssigkeit abgeschieden 
haben) bzw. Wasser halbzeit (Zeit für das Ab-
scheiden von 50% des Schaumgewichtes be-
zeichnet). Je nach Verschäumungszahl (VZ) 
unterschei det man Schwerschaum (bis VZ 
20ltr/kg), Mittelschaum (VZ >20 bis 200ltr/
kg) und Leichtschaum (VZ >200 unlimitiert).

Zerfall eines AFFF-Schaums.
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Synthetische
Schaummittel

Protein-
schaummittel

AFFF: Wasser�lm bildende 
Schaummittel

FFFP: Wasser�lm bildende Fluor-
Protein Schaummittel

FP: Fluor-Protein Schaummittel

PFC (Fluorchemie) 

enthaltende
Schaummittel

PFC (Fluorchemie)-freie
Schaummittel

PFC (Fluorchemie) 

enthaltende
Schaummittel

PFC (Fluorchemie) -freie
Schaummittel

AFFF-AR: Wasser�lm bildende und 
Alkohol beständige 
Schaummittel

MBS: Mehrbereich-Schaummittel

 synthetische alkolhol-
 beständige Schaummittel

P: Proteinschaummittel

FP-AR: Alkoholbeständige Fluor-
Protein Schaummittel

FFFP-AR: Wasser�lm bildende und 
alkoholbeständige Fluor-
Protein Schaummittel

Schaummittel

S-AR:

Anatomie der Schaummittel

Alle Schaummittel haben folgenden Grund-
aufbau: 
 Schaumbildner: 

bei sogenannten synthetischen Schaummit-
teln sind dies Tenside (wie sie in ähnlicher 
Form auch in Reinigungsmitteln verwendet 
werden), bei den Proteinschaummitteln sind 
es gelöste Eiweißverbindungen, die Proteine.

 Funktionsadditive: 
dazu gehören u. a. sogenannte Fluorten-
side (zur Steigerung der Löscheffizienz), aber 
auch Polymere, Frostschutzzusätze, Konser-
vierungsstoffe oder auch Korrosionsinhibi-
toren, Schaumstabilisatoren (zur Verlängerung 
der Wasserhaltezeit) etc.. Im Wesentlichen 
sind es die Funktionsadditive, die Einsatzbe-
reich und Leis tungsfähigkeit der Schaummit-
tel (siehe auch nächster Abschnitt) definieren. 
Z. B. müssen sogenannte alkoholbeständige 
Schaummittel Stoffe enthalten (dies sind in 
der Regel Polymere, die in einigen Fällen auch 
 Fluor enthalten können), die das Mischen des 
Alkohols bzw. anderer mit Wasser mischbarer 
Flüssigkeiten mit dem Wasser in der Schaum-
blase verzögern oder verhindern. Fehlen diese 
Stoffe, dann wird der Schaum so schnell durch 
die polare Flüssigkeit zerstört, dass sich keine 
löschwirksame Schaumdecke ausbilden kann.

 Lösemittel: 
dies sind vor allem Wasser, aber auch  Glykole. 
Ihre Funktion ist es, zwischen den übrigen 
Bestandteilen zu „vermitteln“ und diese stabil 
in der Lösung zu halten.

Abhängig von der Zusammenstellung der 
Stoffe aus den o. g. drei Grundkategorien un-
terscheiden sich Schaummittel in ihrer Funk-
tionalität und Effizienz ganz erheblich: Wäh-
rend sich die Gruppe der sogenannten syn-
thetischen Schaummittel von der der Prote-
inschaummittel vereinfacht nur durch die Art 
des Schaumbildners unterscheidet, besteht 
einer der wichtigsten funktionalen Unter-
schiede zwischen denjenigen Schaummitteln, 
die Fluorchemikalien enthalten, und solchen, 
die diese nicht enthalten.

Funktion der Fluorchemikalien in 
Schaumlöschmitteln

Fluorchemikalien haben in Schaummitteln 
einige ganz wichtige Funktionen: z. B. ver-
mögen Fluortenside die Oberflächenspan-

nung noch viel weiter als die normalen Ten-
side zu senken (Wasser hat eine Oberflächen-
spannung von ~72mN/m, Proteine kommen 
bis auf ~40-50mN/m herunter, Tenside bis 
etwa 25mN/m und Fluorchemikalien können 
bis 12-16mN/m erreichen). Außerdem wir-
ken Fluorchemikalien sowohl auf Wasser, als 
auch auf Öle oder fettähnliche Stoffe absto-
ßend (z. B. kann eine mit dem Fluorpolymer 
Teflon® beschichtete Pfanne weder von Was-
ser noch von Öl benetzt werden) – man nennt 
diese Eigenschaft Oleo phobie (von Oleo = Öl 
und phobos = abstoßend). Diese Oleopho-
bie der Fluorchemikalien ermöglicht es, die 
 Aufnahme von Flüssigbrennstoffen (siehe Box 
„Der Fuel-Pick-Up-Effekt“) durch den Schaum 
zu reduzieren oder gar ganz zu verhindern. 

Außerdem können bestimmte Fluorchemikali-
en auf nicht mit Wasser mischbaren Flüssig-
keiten einen hauchdünnen Wasserfilm (siehe 
Box „Der Wasserfilm“) (namensgebende Ei-
genschaft der AFFF = aqueous film forming 
foam und FFFP: = film forming Fluoroprotein, 
engl. für Wasserfilm bildender Schaum oder 
Wasserfilm bildender Fluorproteinschaum) 
bilden. Dieser Wasserfilm hilft enorm beim 
Löschen: er unterbindet oder erschwert den 
Gasaustausch und wirkt für den Schaum als 

Gleitschicht, die es dem Schaum ermöglicht, 
auch in verwinkelte Ecken zu fließen.

Es sind im Wesentlichen diese beiden Eigen-
schaften der Fluorchemikalien – die Oleo-
phobie und die Fähigkeit zur Bildung eines 
Wasserfilms auf dem Brennstoff – die AFFF- 
und FFFP-Schaummittel so ungemein wirk-
sam und effizient machen: Nur dadurch ist 
es überhaupt möglich, ein Schaumlöschmit-
tel nahezu unverschäumt (Verschäumungs-
zahlen teilweise um 3ltr/kg!) mit Hohlstrahl-
rohren oder Werfern über Distanzen von bis 
zu 100m auf Brände zu schießen und den-
noch effizient zu löschen. 

Gliederung der Schaummittel.

Schaumblase mit Schlieren von Emulgat. 

Der Fuel-Pick-Up-Effekt  
(Brenn stoffaufnahme)

Sogenannte unpolare Flüssigkeiten sind mit 
Wasser und wässrigen Systemen nicht misch-
bar (z. B. Öl in Wasser).
Bei Schaum kann eine unpolare Flüssig keit 
durch Vermischen in den Zwischen raum zwi-
schen Schaumblasen aufgenommen werden 
und dort relativ lange verweilen. Dies ist der so-
genannte physikalische Fuel-Pick-Up-Effekt. 
Noch ein weiterer Effekt ist möglich: Schaum-
mittel enthalten zur Schaumbil dung Tenside. 
Das ist auch bei den Fluorchemikalien enthal-
tenden Schaum mitteln so. Diese Tenside wir-
ken nun aber als soge nannte Emulgatoren, 
d. h. sie ermöglichen es, unpolare, d. h. mit 
Wasser nicht mischbare Stoffe in feine Tröpf-
chen zu zerteilen und diese mit einer Schicht 
aus Tensidmolekülen zu umhüllen. 
Das stabilisiert das Fetttröpfchen im Was-
ser so, dass es stabil „gelöst“ wird und sich 
nicht mehr trennt. Während dieser Effekt bei 
Wasch- und Reini gungsmitteln gewollt ist, 
führt er beim Löschschaum dazu, dass flüs-
sige Brenn stoffe in die Schaumphase überge-
hen – emulgiert werden. Dies ist der „chemi-
sche Fuel-Pick-Up-Effekt“.
Beide Arten der Brennstoffaufnahme durch 
den Schaum zerstören diesen und machen ihn 
quasi „brennbar“.

LÖSCHMITTEL IM ÜBERBLICK
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Erst diese spezielle Eigenschaft ermög licht 
es überhaupt, aus sicherer Entfernung Brän-
de von Großtanks oder große Leckagebrän-
de wirksam und effizient zu bekämpfen. Ohne 
Verwendung von fluorhaltigen Chemikalien 
(Fluortenside oder –polymere) ist diese Lösch-
taktik zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht an-
wendbar. 

Feuerwehren müssten mit Schaumrohren aus 
deutlich geringerer Entfernung unter erheb-
lich höherer Gefahr für Leib und Leben an-
greifen und zudem deutlich größere Lösch-
mittelmengen einsetzen.

Die Welt der PFC, PFOS, PFOA,  
„PFT“ etc.

Eine ganze Reihe von großteils wenig erklär-
ten und für den chemischen Laien nicht gut 
verständlichen Abkürzungen hat sich den Weg 
durch die einschlägigen Gazetten gebahnt. 

Allen diesen Abkürzungen ist gemein, dass die 
Buchstaben PF für die Silbe „perfluor-“ ste-
hen, die meint, dass ein Teil eines Moleküls 
komplett mit Atomen des Elementes Fluor 
umgeben ist. Die Abkürzung PFC steht somit 
sowohl für alle per- als auch polyfluorierten 
Verbindungen, da sie alle über einen perfluo-
rierten Molekülteil verfügen.

Sie kennen derartige Stoffe aus der Küche: an-
tihaftbeschichtete Pfannen sind meistens mit 
dem Kunststoff Perfluorpolyethylen oder auch 
Polytetrafluorethylen = PTFE beschichtet. Un-
ter anderem auch unter dem Markennamen 
Teflon® der Firma DuPont bekannt.

Perfluorkunststoffe sind außergewöhnlich 
stabil, so stabil, dass sie in der Chemie als in-
ert – nicht mit anderen Stoffen reagierend – 
bezeichnet werden. Daher kann PTFE auch im 
Körper keine nachteiligen Reaktionen einge-
hen, was der Grund dafür ist, dass man PTFE 
im Lebensmittelbereich oder auch in der Me-
dizin (Prothesen) gefahrlos einsetzen kann. 
Allerdings wird PTFE in der Natur nicht abgebaut 
und verbleibt daher sehr lange in der Umwelt. 

Fluorchemikalien in der Umwelt

Fluorchemikalien in Löschmitteln sind keine 
hochpolymeren Stoffe wie PTFE (sonst wären 
sie nicht wasserlöslich), enthalten aber einen 
Teil ihres Molekülgerüstes, der perfluoriert, 
also vollständig von Fluor umgeben ist.

Dieser Teil ist verantwortlich für die PFs im Ti-
tel. Und er ist verantwortlich für die Proble-
matik mit den Fluorchemikalien enthaltenden 
Löschmitteln: Weil eben nur ein kleiner Teil der 
Fluorchemikalie perfluoriert – PTFE-ähnlich – 
ist, kann die Chemikalie in der Natur teilwei-
se abgebaut werden – außer eben der perflu-
orierte Teil. Dieser Teil aber verbleibt – wie der 
große Bruder „PTFE“ – für sehr, sehr lange Zeit 
in der Umwelt, weshalb die entsprechenden 
Stoffe als „persistent“ bezeichnet werden.

Die nicht perfluorierten Molekülteile hinge-
gen können chemisch reagieren, was im Fall 
der Moleküle PFOS und PFOA besonders ne-
gative Folgen im Stoffwechsel von Lebewe-
sen zur Folge haben kann. Neben der Persis- 
tenz wurden in Tierversuchen ebenfalls bio-
akkumulierende und toxische Eigenschaften 
der Substanzen nachgewiesen. Diese Eigen-
schaften und die besorgniserregende Tatsa-
che der weltweiten (ubiquitären) Verbreitung 
der Verbindung führten dazu, dass PFOS ge-
mäß der Stockholmer Konvention internati-
onal als persistenter organischer Schadstoff 
(Persistent Organic Pollutant) gelistet ist. Für 
PFOA ist ebenfalls eine gesetzliche Regulie-
rung vorgesehen.

PFOS wird zwar schon seit Jahren nicht mehr 
in Schaumlöschmitteln verwendet, aber an-
dere PFC`s, denen bis heute keine PBT-Eigen-
schaft nachgewiesen werden konnte. Gleich-
wohl enthalten die alternativen PFC-haltigen 
Tenside prozessbedingt als Verunreinigungs-
spuren PFOA.

Obwohl keine giftige Wirkung von den derzeit 
eingesetzten PFC bekannt ist, stehen diese 
anthropogenen (von Menschen geschaffenen 
künstlichen) Verbindungen im Focus der Um-
weltbehörden. Die Persistenz und eine weite 
Verteilung der Fluortenside aufgrund der gu-
ten Wasserlöslichkeit bis in unser Trinkwasser 
veranlassen die Behörden zu weitreichenden 
Verwendungsverboten auch von Feuerlösch-
mitteln zur Brandbekämpfung. 

Teilweise haben regionale Behörden bereits 
mit Beschränkungen für die Verwendung von 
Fluorchemikalien enthaltenden Löschmitteln 
reagiert, die über das Verwendungsverbot der 
EU (was nur für PFOS gilt) weit hinaus gehen. 
Insgesamt besteht hier ein Klima der Unsi-
cherheit, welches leider von einschlägigen Pu-
blikationen aus leicht nachvollziehbaren Grün-
den eher noch geschürt denn ausgeräumt 

wird. Daher ist auch ein klarer Trend weg von 
den AFFF, AFFF-AR und FFFP Schaumkonzen-
traten hin zu sogenannten fluorfreien (biswei-
len auch als „grüne“ oder „ökologische“ Lösch-
mittel bezeichnet) festzustellen, zumeist aus 
Sorge, von einem plötzlichen Verbot unvorbe-
reitet getroffen zu werden.

Fluorfreie Löschmittel sind ähnlich aufgebaut 
wie solche mit Fluor, lediglich fehlen ihnen 
die Fluorchemikalien (Fluortenside oder –po-
lymere). Dieses Löschmittelkonzept ist nicht 
neu: seit den 60iger Jahren gibt es bereits 
sogenannte synthetische oder auch Mehr-
bereichsschaummittel, die ohne Zusatz von 
Fluortensiden hergestellt werden. Reine Pro-

Der Wasserfilm

Da Wasser in aller Regel spezifisch  schwerer 
ist als die meisten unpolaren Flüssigkeiten, 
würde es beim Aufbringen einfach unterge-
hen und nicht löschen.
Wenn man dem Wasser jedoch bestimmte 
Fluorchemikalien (auch als PFC = Perfluoro-
carbons bezeichnet) in Kombination mit her-
kömmlichen Tensiden zumischt, dann entsteht 
das Phänomen der Bildung eines Wasserfilms, 
der auf dem unpolaren Brennstoff 
schwimmt!
Tenside bestehen aus einem Was-
ser liebenden Kopfteil und einem 
Fettliebenden Schwanz (in den 
Grafiken unten blau-weiß). Bringt 
man diese Tenside in eine unpolare 
Flüssigkeit, so taucht der Schwanz 
in die unpolare Flüssigkeit und der 
Kopfteil schaut heraus:
Bei den PFC ist der Schwanz-

teil (unten blau-gelb) eben nicht Fettliebend, 
 sondern verhält sich wie Teflon®: er stößt 
nicht nur Wasser, sondern auch Fett ab. Da-
her zieht sich Fett in einer Teflon®-Pfanne zu 
Tröpfchen zusammen.
Dadurch werden die kleinen Fluorchemika-
lien-Stäbchen sowohl aus dem Wasser, wie 
auch aus dem unpolaren Brennstoff heraus-
gedrängt. 

Die beiden Kopfteile der PFC und Tenside sto-
ßen sich aber ebenfalls ab und die einzige 
Möglichkeit sich zu stabilisieren, ist, einen 
dünnen Wasserfilm als Puffer dazwischen zu 
ziehen.

LÖSCHMITTEL IM ÜBERBLICK
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Eine Verbrennung ist eine chemische Re-
aktion eines Brennstoffes mit Sauerstoff. 
Um eine laufende Verbrennungsreaktion 
– einen Brand – zu stoppen, gibt es un-
terschiedliche Ansatzpunkte. Während die 
flüssigen Löschmittel, angefangen vom 
Wasser über Wasser mit Zusätzen bis hin 
zu den Schaumlöschmitteln, im Wesent-
lichen ihre Löschwirksamkeit dem Kühl- 
oder Stickeffekt zu verdanken haben, liegt 
den Trockenlöschpulvern ein anderer Wirk-
mechanismus zugrunde.

Mit der Einführung des Trockenlöschpulver-
verfahrens 1912 wurde klar, dass es sich hier 
nicht einfach um ein Abdecken eines Brandes, 
wie etwa mit Sand oder Erde, handelt. Dazu 

teinschaummittel (nicht die FPs oder FFFPs!) 
werden ebenfalls ohne Fluor hergestellt. Dass 
diese Löschmittel dennoch durch die fluorhal-
tigen AFFFs etc. in der Breite verdrängt wur-
den, liegt einzig daran, dass Fluor enthaltende 
Schaumlöschmittel Löschtaktiken zulas-
sen, die mit keinen anderen in gleicher Weise 

möglich sind und daher auch in vielen ande-
ren Bereichen für effizienter gehalten werden.

Die pauschale Absegnung der fluorhaltigen 
Löschmittel als diejenigen mit der höchsten 
Löschleistung ist sicherlich ebenso unzutref-
fend und unsachlich wie die gegenteilige Be-
hauptung, alle fluorfreien Löschmittel seien 
per se „schlechter“, weil sie „giftiger“ seien 
(gemeint ist hier eine höhere akute Umweltbe-
lastung) und weniger effizient/leistungsfähig. 

Fakt ist, dass nach wie vor bestimmte Brand-
szenarien ohne die Verwendung von fluorhal-
tigen Löschmitteln nicht löschbar sind. Fakt 
ist auch, dass in anderen Fällen der Verzicht 
auf fluorhaltige Löschmittel bedeutet, dass 
erheblich größere Löschmittelmengen ge-
braucht werden. 

Fakt ist aber auch, dass fluorfreie Schaum-
löschmittel mittlerweile deutlich an Leis- 
tungsfähigkeit gegenüber ihren Ahnen (den 
„alten“ Mehrbereich-Schaummitteln) gewon-
nen haben. Und zwar so deutlich, dass sie in 
einigen Bereichen die fluorhaltigen Vertreter 
durchaus vollständig ersetzen können.

Mit wachsender Kenntnis über die Einflüs-
se von Löschmitteln auf unsere Umwelt und 
Gesundheit wächst auch die Notwendigkeit, 
in zunehmendem Maße einzelfall-orientiert 
 abzuwägen, welche Löschmittel sinnvoll ein-
zusetzen sind bzw. ob überhaupt. Das Erfor-
dernis, schädliche, insbesondere persistente 
Stoffe nach Möglichkeit aus unserer Umwelt 

Kleines Glossar der „PFs“

P (= Perfluorinated Carbon, perfluorierte 
Kohlenwasserstoffe): Bezeichnet alle Chemi-
kalien, die sogenannte perfluorierte Molekül-
teile enthalten.

PFT (= Perfluortenside): Bezeichnet alle 
Stoffe, die einen perfluorierten Molekülteil 
besitzen und wie Tenside in Wasser reagieren.

PFOS (= Perfluoroctylsulfonsäure): tensid- 
ähnliche Verbindung, die als freie Säure oder 
als Salz in verschiedenen technischen An-
wendungen eingesetzt wurde und teilwei-
se noch wird (z. B. Glanzverchromung). PFOS 
gilt als persistent und es gibt Anzeichen für 
eine krebsauslösende Eigenschaft des Stoffes.  
PFOS wurde in Schaummitteln und Fluorten-
siden z. B. der Fa. 3M eingesetzt. Ende 2003 
sind  diese Tenside der 3M vom Markt genom-
men worden, nachdem man PFOS im Blut der 
Mitarbeiter von 3M gefunden hatte. 
Die EU hat die Verwendung von PFOS verbo-
ten (2006/122/EG). Schaummittel, die mehr 
als 0,005% Gew. PFOS enthalten, dürfen seit 
dem 27.6.2011 nicht mehr verwendet werden.

PFOA (= Perfluoroctylsäure): diese Verbin-
dung wurde überwiegend in der Beschich-
tungstechnologie verwendet, kann aber als 
Verunreinigung in Spuren in älteren Schaum-
mitteln vorhanden sein. PFOA wurde von der 
EU-Komission unter Verdacht gestellt und 
wird seitdem beobachtet.

Versuchsaufnahme Heptanbrand.

fernzuhalten, lässt eine pauschale Brandbe-
kämpfung mit einem „Musketier-Löschmittel“ 
(eines für alle …) nicht mehr zu.

Das stellt vor allem an die Feuerwehren stei-
gende Anforderungen, sich mit Löschmittelei-
genschaften deutlich differenzierter auseinan-
derzusetzen und, wo nötig, auch neue Lösch- 
taktiken und -strategien zu entwickeln. Gleich-
wohl wirkt sich die starke Einschränkung der 
Übungsmöglichkeiten negativ auf den erfolg-
reichen Einsatz dieser alternativen Löschmittel 
aus, die in den entsprechenden Brandszenari-
en besonderer Strategien und Vorsichtsmaß-
nahmen bedürfen. Aber es stellt auch erhöhte 
Anforderungen an die Industrie, mit sachkun-
digem und geschultem Personal den Feuer-
wehren in dieser Aufgabe beizustehen. In je-
dem Falle ist eine betont sachliche Herange-
hensweise an die neuen Herausforderungen 
abseits einschlägiger Argumentationsketten 
und Animositäten dringend geboten.

Der Allrounder – das Löschmittel Pulver
ist die eingesetzte Pulvermenge im Vergleich 
zur Brandlast eher gering. Im Laufe der Ent-
wicklung über mehrere Jahrzehnte zeigte sich, 
dass es auch nicht die Zersetzung einer Sub-
stanz unter Abspaltung eines löschwirksamen 
Gases (z. B. CO2) ist, die ursächlich für den 
Löscheffekt ist.

Wir unterscheiden ABC- und BC-Löschpulver 
neben den sogenannten D-Pulvern, die gegen 
Brände von Metallen eingesetzt werden. ABC- 
und BC-Löschpulver greifen unmittelbar in 
den Verbrennungsvorgang ein, indem sie die in 
der Flamme ablaufenden Radikalreaktionsket-
ten durch eine sogenannte Wandreaktion an 
der Oberfläche der sehr feinen Pulverpartikel 
zum Abbruch bringen (inhibitorischer oder an-

tikatalytischer Effekt, Wandreaktion). Dadurch 
erklärt sich ihr schlagartiger Löscherfolg. Im 
Falle von glutbrandbildenden Stoffen kommt 
bei den ABC-Pulvern zusätzlich noch ein che-
mischer Eingriff in den Verkohlungsvorgang 
hinzu. Dadurch erfolgt eine schnelle Dämm-
schichtbildung, die den Zutritt von Sauerstoff 
zum Brandgut verhindert und somit auch dem 
Stickeffekt zuzuordnen ist. Die früher weit ver-
breitete Meinung, dass auf dem Brandgut eine 
Phosphatschmelze entsteht, konnte mit neu-
eren u. a. raster elektronenmikroskopischen 
Untersuchungen nicht bestätigt werden. 
D-Pulver hingegen bilden auf dem bren-
nenden Metall eine Schmelzschicht und ver-
hindern so den Zutritt von verbrennungsför-
derndem Sauerstoff. Ihre Rolle ist derzeit 

LÖSCHMITTEL IM ÜBERBLICK
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auf  Spezialanwendungen beschränkt. Aller-
dings führt die zunehmende Verwendung von 
Leichtmetallen im Automobilbau und die Ein-
führung von Elektrofahrzeugen mit großen 
Batterien zur verstärkten Suche nach geeig-
neten leistungsfähigen Metallbrandlöschmit-
teln, da solche Brände ja mit wässrigen Lösch-
mitteln u. a. wegen der Gefahr der Knallgasbil-
dung nicht beherrschbar sind. 

Ideales Löschmittel und optimale 
Löschtaktik

Für jeden Brand gibt es theoretisch ein idea-
les Löschmittel, eine optimale Löschtaktik. 
Die Praxis zeigt, dass diese idealen Bedin-
gungen nicht immer gegeben sind. Spekta-
kuläre Großbrände haben meist als Brand-
ursache einen relativ kleinen Entstehungs-
brand. Um diesen bei rechtzeitiger Erkennung 
löschen zu können, wurden tragbare Hand-
feuerlöscher erfunden. Neben der sicheren 
Handhabbarkeit und Funktionsfähigkeit spielt 
das geeignete Löschmittel eine wichtige Rol-
le. Da in der Praxis die Art des Entstehungs-
brandes, der Brandverlauf, die Art und Men-
ge der Brandlast sehr unterschiedlich gear-
tet sein kann, sollte ein Universallöschmittel 
möglichst weite Bereiche abdecken. Zudem 
ist zu berücksichtigen, dass in den allermeis- 
ten Fällen ungeübte und unerfahrene Per-
sonen mit der Brandsituation konfrontiert 
werden. Eine bestimmte Löschtaktik und Vor-
gehensweise sind, in Anbetracht der durch 

den Brand hervorgerufenen Stresssituation, 
nicht immer zu erwarten. 

Pulverlöschmittel und hier besonders ABC-
Pulver tragen dem in besonderer Weise Rech-
nung. Sie wirken schlagartig, haben eine sehr 
hohe Effizienz, so dass mit geringen Mengen 
in allen Brandklassen hohe Löschleistungen 
(Ratings) erzielt werden können. Sie wirken 
räumlich und erreichen beim Einsatz, auch 
durch den ungeübten Laien, aufgrund ihres 
feinteiligen Charakters den Brandherd auch 
an unzugänglichen Stellen, selbst wenn die-
ser durch die Rauchentwicklung nicht er-
kennbar ist. Wenn man die allgemein gül-
tigen Regeln beachtet, nicht gegen den Wind 
zu löschen und den Brand von unten zu be-
kämpfen, ist keine besondere Löschtaktik er-
forderlich, um auch dem Laien einen schnel-
len Löscherfolg zu ermöglichen. 

Es versteht sich von selbst, dass Pulverlösch-
mittel wie alle anderen Löschmittel auch ge-
sundheitlich unbedenklich sein müssen. Dies 
schreiben die geltenden Normen explizit vor. 
Dies ist auch durch Gutachten namhafter In-
stitute belegt. Die Angst vor einem vermeint-
lich giftigen Chemiepulver, wie sie häufig aus 
Unkenntnis bei Laien nach dem Löschen mit 
Pulverlöschern auftaucht, ist daher völlig un-
begründet. 

Löschpulver sind, eingeschlossen im Hand-
feuerlöscher, extrem lange haltbar, aufgrund 
ihrer chemischen Zusammensetzung auch 
bei der Ausbringung „freundlich“ zu anderen 
Materialien. Sie zeigen – solange sie trocken 
bleiben – keine Verklumpungen und können 
durch aspirative, trockene Reinigungsverfah-
ren (Staubsauger) entfernt werden. Auch kön-
nen sie im Entsorgungsfall umweltfreundlich 
einer Verwertung zugeführt werden. 

Neben den gewöhnlichen Anwendungen im 
Handfeuerlöscherbereich gibt es natürlich 
eine Reihe von Spezialanwendungen, die im 
Rahmen dieser Veröffentlichung nicht alle er-
wähnt werden können. Flughafenfeuerwehren 
setzen Löschpulver wegen des schlagartigen 
Löscherfolgs in Kombination mit Schaum-
löschmitteln ein und im Bergbau ist es unver-
zichtbarer Teil der Explosionsunterdrückung. 
Löschpulver findet sich auch in Kleinlöschan-
lagen (z. B. in Motorräumen von Omnibussen). 

Bleibt zusammenzufassen, dass Löschpulver 
zu den leistungsfähigsten Löschmitteln zählen, 

die in Verbindung mit technisch ausgereiften 
Handfeuerlöschgeräten auch löschtechnisch 
ungeübten Personen die Chance geben, einen 
Entstehungsbrand erfolgreich zu löschen. Vo-
raussetzung hierfür ist allerdings ein hohes 
Qualitätsniveau bei der Herstellung, die mit der 
Auswahl hochwertiger Rohstoffe beginnt und 
über einen kontrollierten Fertigungsprozess 
zu einem Endprodukt führt, das modernsten 
 Qualitätsansprüchen genügt.

Welches Löschmittel ist wofür geeignet?

Unterscheidung der  
Feuerlöscher nach Löschmitteln 

  ABC- oder BC-Pulverlöscher 
In Pulverlöschern werden als Löschmittel 
ABC-Pulver (für Glut- und Flammenbrän-
de) oder BC-Löschpulver (nur für Flammen-
brände) verwendet. Pulver bildet eine Pul-
verwolke, deren Pulverpartikel den Verbren-
nungsvorgang zum Erliegen bringen. 

  Metallbrandlöscher 
Dieser Pulverlöscher enthält spezielles Me-
tallbrandpulver für Metallbrände (Brand-
klasse D) und ist mit einem speziellen Appli-
kator ausgestattet. 

  Kohlendioxidlöscher 
In Kohlendioxidlöschern dient als Löschmit-
tel Kohlendioxid (CO2), das das Feuer durch 
Reduktion des Luftsauerstoffs (O2) über 
dem Brandgut erstickt. CO2-Löscher finden 
für die Brandklasse B und für das Ablöschen 
von elektrischen Anlagen Verwendung. Der 
Löscherfolg beruht auf dem Stickeffekt 
(Entzug des Sauerstoffes).

  Wasserlöscher 
Im Wasserlöscher wird als Löschmittel Was-
ser benutzt, dem in der Regel Frostschutz- 
und/oder Netzmittel zugesetzt wird. Die 
Löschwirkung beruht auf der Abkühlung der 
brennbaren Stoffe. 

  Schaumlöscher 
Löschschaum wird durch Verschäumung 
eines Wasser-Schaummittel-Gemisches mit 
Luft erzeugt. Schaumlöscher können für 
Brandklasse A und B eingesetzt werden, um 
brennende Oberflächen abzudecken. Dabei 
wird der Stick- und Kühleffekt des Schau-
mes genutzt.

  Fettbrandlöscher 
Für Speisefett- und Speiseölbrände (Brand-
klasse F) wurden spezielle Löschmittel ent-
wickelt, die z. B. zur Bekämpfung der ge-
fährlichen Fritteusenbrände eingesetzt wer-
den. Das Fettbrandlöschmittel bildet eine 
dichte Schicht auf der Fettoberfläche, wo-
durch die Sauerstoffzufuhr unterbrochen 
wird und das Feuer erlischt. 

Welche Art des Löschmittels zum Einsatz 
kommt, hängt von der jeweiligen Brand-
klasse ab.

Pulverlöschmittel wirken schlagartig und haben eine 
sehr hohe Effizienz.

LÖSCHMITTEL IM ÜBERBLICK
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Zertifizierung für mehr Qualität

Löschmittel- und Feuerlöscher-
Zulassungen
Löschmittel und Feuerlöscher auf dem deutschen Markt sollten typgeprüft zugelassen sein. Schon in den 50er Jahren 
des vorigen Jahrhunderts wurde die amtliche Zulassungspflicht für Löschmittel und Feuerlöscher in Deutschland 
eingeführt. Seit einigen Jahren ist nun das Zulassungswesen privatisiert worden – das ändert aber nichts daran, dass 
weiterhin die Zertifizierung als Stand der Technik von den Normen verlangt wird und sich diese Qualität am Markt 
absolut bewährt hat.

Die in Deutschland Anfang der 1950er Jah-
re eingeführte amtliche Zulassung von Feu-
erlöschmitteln und Feuerlöschgeräten diente 
anfangs dem Zweck, der Feuerwehr geeig-
netes Gerät und Löschmittel zur Verfügung 
zu stellen. Umgesetzt wurde diese Zulas-
sungspflicht über sogenannte ordnungsbe-
hördliche Verordnungen der Länder (oft auch 
Polizeiverordnung genannt). Warum über die 
Länder? Brandschutz ist in Deutschland Län-
dersache!

Ob ein Löschmittel oder ein Feuerlöscher die 
in der Praxis benötigten Leistungen wirklich 
aufweist, kann nicht die Feuerwehr als An-
wender selbst beurteilen. Hier bedarf es ob-
jektiver Prüfungen mit standardisierten 
Brandobjekten, die es zu löschen gilt. Dies 
konnten nur in Prüfstellen arbeitende Fach-
leute leisten. Schnell dehnte die Praxis die-
se amtliche Zulassung auch auf diejenigen 
Feuerlöscher und Löschmittel aus, die im ge-
werblichen und auch im privaten Bereich an-
geschafft wurden. 

Was für die Feuerwehren gut ist, diente von 
da an genauso auch dem Gewerbe und dem 
Privatbereich. Jahrzehntelang war in West-
deutschland die amtliche Prüfstelle für Feuer-
löschgeräte und –mittel in Münster-Telgte das 

Maß der Dinge. Jeder Hersteller, der auf dem 
deutschen Markt verkaufen wollte, musste 
in Münster seine Geräte und Löschmittel der 
strengen Prüfung unterziehen. Erfolgreich er-
teilte Zulassungen wurden im Amtsblatt des 
Landes NRW veröffentlicht – alle anderen 
Bundesländer übernahmen diese Zulassungen 
über eine Ländervereinbarung.

Deregulierung und 
Kosteneinsparungen

Eine erste Änderung ergab sich mit der Wen-
de: auf einmal hatte Deutschland zwei Prüf-
stellen – neben Münster war dies Freiberg in 
Sachsen. In den 1990er Jahren hatten die Ge-
räte- und Löschmittelhersteller die freie Wahl, 
ob sie ihre Zulassungen in Sachsen oder NRW 
durchführten. So bekam auch die Prüfstelle in 
Freiberg nach der Wende eine Menge „West-
kundschaft“. 

Gravierend änderte sich aber das Zulassungs-
wesen mit Beginn der  Jahrtausendwende: 

Nach dem Wegfall der ordnungsbehördlichen hoheitlichen Zulassung werden Feuerlöscher heute privatrechtlich typgeprüft und zertifiziert.
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Interview mit Thomas Hübler, MPA Dresden GmbH
 

Die MPA Dresden GmbH mit 
Sitz in Freiberg/Sachsen ist 
ein auf den Brandschutz spe-
zialisiertes Unternehmen. Die-
ses ist in Fortsetzung der 
fast 80-jährigen Tradition am 
Standort Freiberg als Prüf-, 
Überwachungs- und Zertifi-

zierungsstelle und als Ingenieurbüro im baupro-
jektbezogenen, organisatorischen und überwa-
chenden Brandschutz tätig. 

Die MPA Dresden GmbH ist 
  bauaufsichtlich anerkannte Prüf-,  
Überwachungs- und Zertifizierungsstelle

  amtlich anerkannte Prüfstelle für  
Feuerlöschmittel und -geräte

  
DIN EN ISO/IEC 17025: DAP-PL-1137.00;  
DIN EN 45011: DAP-ZE-4348.00;  
DIN EN 17020: DAP-IS-4347.00 
ZLS-P-860/09; ZLS-ZE-707/09 
Notified Body no. 0767

Was bedeutet Zulassung von Feuerlöschgeräten 
bzw. Feuerlöschmitteln in Deutschland?

Traditionell bedeutet Zulassung im wörtlichen 
Sinne, die Verwendung eines Produktes o. ä. im 
öffentlichen Rechtsraum zu genehmigen. Bei Feu-
erlöschgeräten und Feuerlöschmitteln war durch 
die bis 2007 geltende Polizeiverordnung eine Ge-
nehmigung der Verwendung durch einen Ver-
waltungsakt erforderlich. Durch die Liberalisie-
rung des Handels im Zuge der Europäisierung der 
Vorschriften wurde der Zulassungszwang abge-
schafft, da man diesen als Handelshemmnis ein-
stufte. Bis zum 30.06.2012 stellte die MPA Dres-
den Zulassungsscheine aus. Da diese nicht autori-
siert waren, wurde die Ausstellung eingestellt. 

Welche Funktion hat die MPA Dresden GmbH im  
Bezug auf die Zulassung von Feuerlöschgeräten  
und Feuerlöschmitteln im Vergleich früher zu heute?

Als die Polizeiverordnung in Deutschland galt, 
wurden die zwei dort benannten Prüfstellen im 
Zuge der Benennung regelmäßig amtlich über-
prüft. Es gab eine staatliche Reglementierung. 
Der Staat erließ Vorgaben für die Prüfstellen, die 
eine Auslegung von strittigen Fällen regelten. Die 
MPA Dresden GmbH war eine Prüfstelle, die im 
Rahmen ihrer Anerkennung die Prüfungen durch-
führte und die Prüfberichte an die Zulassungsbe-
hörden schickte. Diese Stellen waren damals die 
Innenministerien in NRW und Sachsen. Sie erlie-
ßen stellvertretend für alle Bundesländer Zulas-

sungen. Die MPA Dresden GmbH beriet die säch-
sische Zulassungsstelle in technischen Fragen.
Heute ist das gänzlich anders. Die Frage der amt-
lichen Anerkennung der MPA Dresden GmbH als 
Prüfstelle für Feuerlöschgeräte und Feuerlösch-
mittel steht nicht mehr. Dafür existiert ein euro-
päisch abgestimmtes System der Akkreditierung. 

Die MPA Dresden GmbH ist bereits seit Mitte der 
90er Jahre als Prüfstelle für diese Produkte frei-
willig nach DIN EN ISO/IEC 17025 sowie seit etwa 
5 Jahren als Inspektionsstelle nach DIN EN 17020 
akkreditiert. Die MPA Dresden GmbH wird von der 
Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH DAkkS re-
gelmäßig überwacht. Das jährliche Audit umfasst 
neben technischen Fragen wie z. B. die Kalibrie-
rung von Messmitteln auch formale Themen wie 
z. B. die Gewährleistung der Unabhängigkeit und 
Neutralität. Die regelmäßige Akkreditierung bie-
tet unseren Kunden die Sicherheit, dass wir deren 
Produkte korrekt und unter Einhaltung aller Re-
geln prüfen und inspizieren. Da die DAkkS Mit-
glied der European cooperation for Accreditation 
(EA) ist und zu den Unterzeichnern des Multilate-
ral Recognition Arrangement (Gegenseitige Aner-
kennungsvereinbarung) gehört, ist auch die inter-
nationale Anerkennung der MPA Dresden GmbH 
als Prüf-, Inspektions- und  Zertifizierungsstelle 
und damit die der von ihr ausgestellten Doku-
mente gewährleistet.

Gibt es für die MPA Dresden GmbH Bestrebungen, 
in Deutschland eine ähnliche Zertifizierung anzu-
bieten?

Die MPA Dresden GmbH hat sich Gedanken ge-
macht, wie die Lücke nach dem Wegfall der staat-
lichen Zulassungen zu füllen ist. Dazu wurde die 
Akkreditierung der Zertifizierungsstelle nach DIN 
EN ISO/IEC 17065 u.a. für den Fachbereich Feuer-
löschgeräte / Feuerlöschmittel realisiert. Das be-
fähigt uns, eigene Zertifikate für diese Produkte 
zu entwickeln. Im Rahmen dieser Akkreditierung 
wurde ein Zertifizierungsbeirat bei der MPA Dres-
den GmbH eingerichtet. Dieser hat die  Aufgabe, 
die Zertifizierungsstelle zu beraten. Außerdem 
hat dieser Beirat noch Kontrollpflichten wahrzu-
nehmen. In diesem Beirat sind neben Vertretern 
von anderen Interessengruppen auch die Interes-
sen der Feuerlöschgeräte- und –mittel- Industrie 
fachkompetent abgesichert. Gemeinsam mit dem 
Beirat wurden die Zugangsbedingungen für das 
SQ- Zertifikat sowie das Anerkennungszertifikat 
für diese Produkte entwickelt. Mit interessierten 
Herstellern werden Zertifizierungsverträge ge-
schlossen, in denen alle zugehörigen Rahmenbe-
dingungen geregelt sind. Inzwischen wurden eine 

Vielzahl von Zertifikaten erteilt .  
Aus Gründen der Transparenz sind diese auf der 
MPA- Homepage veröffentlicht. Da die „alten“ 
Zulassungen zeitlich unbefristet sind, kann man 
diese ebenso auf der Homepage finden. Mit den 
Zertifikaten bestätigen wir u.a. die Einhaltung al-
ler in den Prüfnormen vorgeschriebenen Parame-
ter und führen regelmäßige Wiederholungsprü-
fungen am Produkt und Überprüfungen der Fer-
tigungsstätten durch. Durch die Veröffentlichung 
der erteilten Zertifikate wird auch der Verbrau-
cherschutz gestärkt, da sich jeder Interessierte 
über die Produkte informieren kann. 

Wie sehen die Zukunftsperspektiven der  
MPA Dresden GmbH aus?

Nach der Privatisierung der MPA Dresden GmbH 
im Jahr 2004 begann eine intensive Neuausrich-
tung. Die fachliche Konzentration liegt auf dem 
Brandschutz. Das betrifft nicht nur die bekannten 
Themen wie Feuerlöschgeräte, Feuerlöschmit-
tel, Baustoffe und Bauteile. Es wird eine Vielzahl 
von weiteren Prüfungen angeboten. Da sind bei-
spielsweise Prüfungen an Kabeln, an Produkten 
für den Schienenfahrzeug- und Schiffbau, an Si-
cherheits- und IT-Schränken und an Möbeln zu 
nennen. Diese Palette wird je nach Bedürfnissen 
der Kunden stetig erweitert. Zur Zeit ist ein Fas-
sadenprüfstand in Vorbereitung. Er wird alle der-
zeit bekannten europäischen Prüfszenarien abde-
cken. Auch Sonderprüfungen nehmen erheblich 
zu. In diesem Fall wird infolge des Fehlens einer 
geeigneten Norm gemeinsam mit dem Hersteller 
ein Prüfszenario entwickelt, mit dem ein vertret-
barer Nachweis der Brandschutzeigenschaften 
geführt werden kann. Dafür steht jetzt ein wei-
teres großes Freiprüfgelände zur Verfügung. Dazu 
kommen weitere projektbezogene Dienst- 
leistungen wie Begutachtungen, Brandschutz-
nachweise etc.. 

Die MPA Dresden GmbH entwickelt sich immer 
mehr zu einem führenden, international agie-
renden Dienstleistungsunternehmen mit Schwer-
punkt auf dem Brandschutz. Dabei liegt uns die 
Kundenzufriedenheit sehr am Herzen. Unser Ziel 
ist es, durch die hohe fachliche Kompetenz un-
serer Mitarbeiter sowie moderne technische Aus-
stattung eine sehr gute Qualität der beauftragten 
Prüfungen und Zertifizierungen mit kurzen War-
tezeiten zu bieten. Oberste Priorität haben dabei 
die Regeln der Neutralität sowie die Wahrung ab-
soluter Unabhängigkeit.

www.mpa.dresden.de

immer stärker wurde die Tendenz der Be-
hörden zur Deregulierung und zur Kosten-
einsparung: In NRW zog sich der Staat aus 
dem Zulassungswesen zurück und führte an, 
dass die EU-Vorschriften eine Marktöffnung 
und den Verzicht auf nationale Zulassungs-
schranken forderten. Fachleute bezweifelten 
diese Argumentation und es ist wohl wahr, 
dass es dem Land NRW letztlich um die Kos-

ten des Betriebes der staatlichen Prüfstelle 
und des staatlichen Zulassungswesens ging. 
Bald nach NRW verzichtete auch Sachsen auf 
die staatliche Zulassungspflicht – und damit 
fielen formal alle staatlichen Schranken weg. 

Wer meinte, dass nun zahlreiche ungeprüf-
te Löschmittel und Feuerlöscher den deut-
schen Markt überschwemmen würden, sah 

sich durch die Praxis getäuscht. Die Situati-
on ist unverändert wie eh und je: Der deut-
sche Markt verlangt zu Recht nach objektiven 
und überprüfbaren Kriterien für Sicherheits-
produkte wie Feuerlöscher und Löschmit-
tel. Das Umweltbundesamt möchte von je-
dem Löschmittel, welches auf den deutschen 
Markt kommt, vorher die Unbedenklichkeit 
nachgewiesen haben. Es gibt heute eher mehr 

LÖSCHMITTEL- UND FEUERLÖSCHER-ZULASSUNGEN
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Vorschriften als früher, wenn man z. B. an die 
neue EU-Regelung für F-Gase denkt oder die 
aktuelle strenge Beobachtung von fluorten-
sidhaltigen Löschmitteln durch das Umwelt-
bundesamt. Kein Zweifel: der Kunde wünscht 
weiterhin Sicherheit: er muss wissen, ob der 
Feuerlöscher hält, was er auf dem Etikett ver-
spricht, und er muss wissen, ob das Löschmit-
tel wirkt und nicht ihn als Anwender und die 
Umwelt schädigt. 

Kritisch muss angemerkt werden: Mit dem 
Wegfall der staatlichen Zulassungspflicht 
haben die Behörden das Prinzip der Präven-
tion verlassen, wenn man unter Hinweis auf 
die Deregulierung auf die weiterhin beste-
hende Möglichkeit des gesetzlich geregel-
ten Rückrufes schädlicher Produkte bzw. die 
Produkthaftung der Hersteller verweist. Es 
ist niemandem damit gedient, dass erst et-
was passieren muss, bevor gesetzliche Re-
gelungen greifen können. Ein Produktrückruf 
ist ultima ratio und wird durch Behörden in 
der Praxis nur selten veranlasst. In jedem Fall 
kommt er für diejenigen, die erst einen Scha-
den erleiden mussten, zu spät. Und die Pro-
dukthaftung des Herstellers ist ein stumpfes 
Schwert, wenn der Hersteller schwer zu grei-
fen ist, weil er vielleicht aus dem fernen Aus-
land kommt oder der Importweg unklar ist 
oder z. B. im Falle von Insolvenzen gar nicht 
mehr haftbar gemacht werden kann.

vfdb-Richtlinie 05/02 
„Anforderungen an Feuerlöschgeräte 
und Feuerlöschmittel“

Die Vereinigung zur Förderung des Deut-
schen Brandschutzes e. V. – vfdb – ist in 
Deutschland die führende Institution in Sa-
chen Wissenschaft im Feuerwehrwesen: vfdb 
hat in ihrem technisch-wissenschaftlichen 
Beirat eine neue vfdb-Richtlinie über die An-
forderungen an Feuerlöschgeräte und –mit-
tel in Deutschland verabschiedet, die zuvor 
vom Referat 5 der vfdb entwickelt worden 
ist. Dort werden die qualitativen Inhalte des 
Prüfungsumfanges bei Feuerlöschern und 
Löschmitteln beschrieben. Das hohe Sicher-
heitsniveau – was über Jahrzehnte unter dem 
Dach des staatlichen Zulassungswesens von 
den Prüfstellen in Münster und Freiberg ent-
wickelt wurde – gehört festgeschrieben, da-
mit diese Erkenntnisse nicht durch den Trend 
zur Deregulierung verloren gehen.

vfdb-Richtlinie – Anforderungen an Feuerlöschgeräte und Feuerlöschmittel

Mit dieser vfdb-Richtlinie soll der in Jahrzehnten in Deutschland geschaffene hohe  Sicherheitsstandard 
bei der Typprüfung von Feuerlöschgeräten und –mitteln erhalten werden, indem dieser Standard 
 möglichst detailliert beschrieben wird. Diese Beschreibung orientiert sich an der bisher in Deutschland 
angewendeten Prüf- und Zulassungspraxis der amtlichen Prüfstellen in Münster bzw. Freiberg.  

Die Richtlinie füllt nicht die Sicherheitslücke, die durch die völlige Freigabe des Marktes für Feuer-
löschgeräte und Feuerlöschmittel entstand. Sie ist dafür gedacht, dass die Anwender und Verbraucher 
Anhaltspunkte haben, worauf bei der Produkt-Auswahl geachtet werden muss.

vfdbvfdb

LÖSCHMITTEL- UND FEUERLÖSCHER-ZULASSUNGEN
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Praktischer Umweltschutz

Umweltgerechter Umgang mit 
Feuerlöschern und Löschmitteln
Wenn in Deutschland ein Bereich immer mehr Vorschriften und Regeln produziert und das Gegenteil von Deregulierung 
praktiziert – dann ist es der Umweltbereich. Und das ist auch gut so: eine saubere Umwelt hat unmittelbar mit mehr 
Lebensqualität der Bürger zu tun. Wir wollen kein Land haben, in dem die Interessen des Staates und der Industrie die 
Interessen der Bürger nicht ausreichend respektieren. Negativbeispiele dieser Art erfahren wir alle täglich aus den Medien.

So ist es auch kein Wunder, dass praktische 
Löschübungen mit Pulver und Schaum mit 
Misstrauen beobachtet werden: Für eine 
praktische Übung müssen Brandobjekte ent-
zündet und abgelöscht werden – ohne Ge-
genmaßnahmen eine Angelegenheit mit viel 
Rauch und Umweltverschmutzung. Ande-

rerseits ist für einen vernünftigen organisa-
torischen Brandschutz unter Fachleuten völ-
lig unstrittig, dass Löschübungen sein müs-
sen, um die Menschen in der Handhabung 
und in der Sicherheit im Umgang mit Lösch-
gerätschaften vertraut zu machen. Feuerlö-
scher sind Geräte für jedermann zur Bekämp-
fung von Entstehungsbränden: können diese 
erfolgreich abgelöscht werden (was in einem 
erstaunlich hohen Prozentsatz von 85 % ge-
lingt), wird der größere Brand und die größe-
re Umweltgefahr verhindert. Also, es müs-
sen Regeln geschaffen werden,  unter wel-
chen Bedingungen bei geringst möglicher 
Umweltbelastung Übungen mit dem Lösch-
mittel Pulver stattfinden können. Gleiches gilt 
auch für Löschschaum – neben dem Wasser 
das am meisten von den Feuerwehren ein-
gesetzte Löschmittel. Es gilt u. a. zu verhin-
dern, dass Schaummittelreste ungehindert in 
Oberflächengewässer gelangen können – und 
es muss eine Abstimmung mit dem örtlichen 
Klärwerk-Betreiber getroffen werden.

Kooperation zwischen DWA und THW

Schon seit Anfang der 1990er  Jahre exis tieren 
Fachmerkblätter für das Üben mit diesen Lösch-
mitteln. Herausgeber war der BMU-Beirat „La-
gerung und Transport wassergefährdender 
Stoffe“ – LTwS – konkret dessen Fachausschuss 
„Gerätschaften und Mittel zur Abwehr von Ge-
wässergefährdungen (GMAG)“. Unter neuer Zu-
ständigkeit der Deutschen Vereinigung für Was-
serwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. wurden 
die ursprünglich zwei Merkblätter zu einem ein-
zigen Merkblatt mit der Bezeichnung DWA-M 
718 – Üben mit und Erproben von Feuerlösch-
mitteln (Pulver, Schaum, flüssige Löschmittel 
und Löschwasserzusätze – in überarbeiteter 
Form zusammengefasst und veröffentlicht. 

Inhalt des neuen Merkblattes  
DWA-M 718

Das Merkblatt gibt Anwendern und Herstel-
lern Hinweise, welche Maßnahmen bei der 

Die hochempfindlichen Ökosysteme müssen bestmöglich sowohl vor Schäden durch Brände als auch durch Löschmaßnahmen geschützt werden.

Mit chemischen Löschmitteln muss sehr sorgsam 
 umgegangen werden.
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Ausbildung, Entwicklung und Erprobung von 
Feuerlöschmitteln, Feuerlöschanlagen und 
Feuerlöschgeräten zu beachten sind, um Ge-
fährdungen für Mensch und Umwelt auf ein 
Mindestmaß zu reduzieren.

Neben einer Beschreibung der verschiedenen 
Löschmittel, die zum Einsatz kommen, wird 
eine Übersicht der umweltrechtlichen Vor-
schriften gegeben, die hier von Bedeutung 
sind. Es folgen konkrete Handlungsanwei-
sungen für flüssige Löschmittel und für Pul-
ver, wie die Übungen durchgeführt werden 
sollen, welche Beschaffenheit der Untergrund 
haben muss und welche Maßnahmen getrof-
fen werden müssen, um die Löschmittelreste 
aufzufangen und korrekt zu entsorgen. 

Konkret heißt es zur Entsorgung: „Die Entsor-
gung von Löschmittelrückständen muss ent-
sprechend den gesetzlichen Regelungen erfol-
gen. Abfallschlüsselnummern können den Si-
cherheitsdatenblättern entnommen oder beim 
Hersteller erfragt werden. 

Hinweis: Bei Vorliegen eines ausreichenden 
Verdünnungsverhältnisses von flüssigem 
Löschmittel (Löschmittel-Wassergemisch) zum 
Kläranlagengesamtzulauf sind Beeinträchtigun-
gen biologischer Kläranlagen nicht zu erwarten. 
Das Verdünnungsverhältnis ist beim Hersteller 
zu erfragen und mit dem Kläranlagenbetreiber 

abzustimmen. Sind keine Abläufe zu einer Klär-
anlage vorhanden, muss das Löschwasser durch 
andere geeignete Maßnahmen, z. B. Wannen, 
Planen, aufgefangen und ordnungsgemäß ent-
sorgt werden.“

Korrekte Entsorgung von 
Feuerlöschmitteln und 
Feuerlöschgeräten

Nicht nur beim Übungseinsatz, sondern auch 
bei Wartung und Instandhaltung von Feuer-
löschgeräten sowie beim Ausmustern überal-
terter Feuerlöscher (life end) fallen sowohl die 
Geräte als auch die alten Löschmittelreste an.

Bei der Entsorgung von Feuerlöschern wird 
zunächst das Löschmittel vom Löschgerät 
getrennt. Diese fachgerechte Entleerung der 
Feuerlöscherbehälter ist auf jeden Fall Sache 
eines Sachkundigen, denn das Altgerät muss 
vorsichtig druckentlastet werden, bevor es 
geöffnet werden kann. Wer unsachgemäß ei-
nen unter Druck stehenden Feuerlöscher öff-
net, riskiert schwere Verletzungen! Der Altbe-
hälter kann problemlos verschrottet werden.

Bei der Entsorgung des Löschmittels selbst 
muss unterschieden werden:
  Altlöschmittel ist überwachungsbedürftiger 
Abfall: die europäische Abfallschlüssel-Nr. 
(EAV) lautet 16059 bzw. 160304. Ist kein 

Verwertungsweg möglich, muss die Ent-
sorgung nach den jeweiligen landesrecht-
lichen Vorschriften dort, wo der Abfall an-
fällt, fachgerecht durchgeführt werden.

  ABC-Löschpulverreste können, da sie Mo-
no-Ammoniumphosphat (ein hochwirk-
samer Dünger) enthalten, durch zugelas-
sene Betriebe auch verwertet werden. Die-
se Verwertung ist aber erst nach vorheriger 
Behandlung möglich, denn das Pulver ist 
zur besseren Rieselfähigkeit hydrophobiert, 
also chemisch „abgedichtet“: diese Hydro-
phobierung muss geknackt werden, damit 
die Pflanzen den phosphatischen Dünger 
aufnehmen können. 

  anders beim immer seltener werdenden BC-
Pulver: dieses wird auf Basis von Natrium-
karbonat bzw. Kaliumsulfat hergestellt; eine 
praktische Verwertungsmöglichkeit besteht 
im Vergleich zum ABC-Pulver jedoch nicht

  Schaumlöschmittel müssen ebenfalls un-
ter Beachtung von landesrechtlichen Vor-
schriften korrekt entsorgt werden. Es ist 
 jedenfalls unzulässig, die Schaummittel-
reste einfach wegzuschütten; vielmehr sind 
die Reste zu sammeln und der Sonderabfall-  
entsorgung zuzuführen. 

Löschschaum ist neben dem Wasser das am meisten von den Feuerwehren eingesetzte Löschmittel. Es gilt u. a. zu verhindern, dass Schaummittelreste ungehindert in Ober-
flächengewässer gelangen können und es muss eine Abstimmung mit dem örtlichen Klärwerk-Betreiber getroffen werden.

UMWELTGERECHTER UMGANG MIT FEUERLÖSCHERN UND LÖSCHMITTELN
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DWA, THW und DFV

Die Deutsche Vereinigung für 
Wasserwirtschaft, Abwasser  
und Abfall e. V. (DWA) 
Die DWA ist in Deutschland Sprecher für alle 
übergreifenden Wasserfragen und setzt sich in-
tensiv für die Entwicklung einer sicheren und 
nachhaltigen Wasserwirtschaft ein. Als politisch 
und wirtschaftlich unabhängige Organisation ar-
beitet sie fachlich auf den Gebieten Wasserwirt-
schaft, Abwasser, Abfall und Bodenschutz.
In Europa ist die DWA die mitgliederstärkste Ver-
einigung auf diesem Gebiet und nimmt durch ihre 
fachliche Kompetenz bezüglich Normung, beruf-
licher Bildung und Information der Öffentlich-
keit eine besondere Stellung ein. Die rund 14.000 
Mitglieder repräsentieren die Fachleute und Füh-
rungskräfte aus Kommunen, Hochschulen, Ingeni-
eurbüros, Behörden und Unternehmen.

Der Schwerpunkt ihrer Tätigkeiten liegt auf der 
Erarbeitung und Aktualisierung eines einheit-
lichen technischen Regelwerkes sowie der Mitar-
beit bei der Aufstellung fachspezifischer Normen 
auf nationaler und internationaler Ebene. Hierzu 
gehören nicht nur die technisch-wissenschaftli-
chen Themen, sondern auch die wirtschaftlichen 
und rechtlichen Belange des Umwelt- und Ge-
wässerschutzes.

Das Technische Hilfswerk
Das THW ist die Katastrophenschutzorganisation 
des Bundes. Mit seinen hoch spezialisierten Ein-
heiten ist das THW den Anforderungen des Be-
völkerungsschutzes und der örtlichen Gefahren-
abwehr bestens gewachsen. In seiner Struktur ist 
das THW weltweit einmalig. Als Bevölkerungs-
schutzorganisation, getragen von ehrenamt-
lichem Engagement, ist diese Behörde Partner für 
Menschen in Not. Bundesweit engagieren sich in 
ihrer Freizeit rund 80.000 Bürgerinnen und Bür-
ger ehrenamtlich in den bundesweit 668 THW-
Ortsverbänden zum Wohle der Mitmenschen. Da-
bei gewährleistet die enge Verzahnung mit der 
Feuerwehr, anderen Hilfsorganisationen, der Po-
lizei sowie der Bundespolizei einen maximalen 

Schutz der Bürgerinnen und Bürger. In jedem der 
66 THW-Geschäftsführerbereiche – verteilt auf 
acht Landesverbände – ergänzen sich die Kom-
ponenten der Ortsverbände so, dass das gesamte 
Einsatzspektrum des THW im ganzen Bundesge-
biet verfügbar ist und seine Spezialisten immer 
dort sind, wo es notwendig ist.

Als Instrument des Bundes wird das THW genutzt, 
um auch im Ausland schnell, zuverlässig und ef-
fektiv Hilfe zu leisten. Das Leistungsspektrum des 
THW reicht dabei von der akuten Nothilfe bis zum 
langfristigen partnerschaftlichen Engagement 
beim Wiederaufbau. Mit so genannten „Schnell-
Einsatz-Einheiten“ trägt das THW im Katastro-
phenfall dem Zeitfaktor Rechnung. Als Regie-
rungsorganisation bietet das THW seinen Auftrag-
gebern – darunter die Vereinten Nationen, die Eu-
ropäische Union sowie Regierungen anderer Na-
tionen – zudem die Sicherheit einer zuverlässigen 
und kompetenten Umsetzung von Projekten.

Kooperation zwischen  
DWA, THW und DFV
Im Vorwort des Merkblattes DWA-M 718 heißt 
es: „Im Zuge der Auflösung des BMU-Beirates 
„Lagerung und Transport wassergefährdender 
Stoffe“ (LTwS) haben die DWA und das THW zum 
16. Januar 2006 eine Kooperation vereinbart, um 
die Arbeiten des im LTwS angesiedelten Fachaus-
schusses „Gerätschaften und Mittel zur Abwehr 
von Gewässergefährdungen (GMAG)“ fortzufüh-
ren und weiterzuentwickeln. Das Bundesministe-
rium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicher-
heit (BMU) und der ehemalige LTwS- Fachaus-
schuss GMAG unterstützen diese Kooperation.

Der Fachausschuss GMAG beendet nach mehr als 
30 Jahren Zugehörigkeit zum BMU-Beirat LTwS 
seine dortige Arbeit. Die Mitglieder des Fachaus-
schusses „GMAG“ sind ausgewiesene Fachleu-
te unterschiedlicher Disziplinen, die unabhängig 
und neutral den Zielen des Gewässerschutzes ver-
pflichtet sind. Sie begrüßen die zwischen DWA und 
THW geschlossene Kooperation und sehen damit 
die Kontinuität ihrer Sacharbeit gewährleistet.“
 
gez. Dr. Michael Wunderlich (Obmann des DWA/
THW-Fachausschusses GMAG bis 2008). 

„Das Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit (BMU) begrüßt, 
dass durch den Abschluss der Kooperation zwi-
schen der Deutschen Vereinigung für Wasserwirt-
schaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA) und dem 
Technischen Hilfswerk (THW) zur Zusammenar-
beit im Bereich der Vorbeugung und Bekämpfung 
von Schäden durch wassergefährdende Stoffe die 
Arbeiten des bislang unter dem Dach des BMU-
Beirats „Lagerung und Transport wassergefähr-
dender Stoffe“ (LTwS) eingerichteten Fachaus-
schusses „Gerätschaften und Mittel zur Abwehr 
von Gewässergefährdungen“ (GMAG) fortgeführt 
werden. Damit werden das in diesem Ausschuss 
vorhandene Wissen und die erreichten Arbeitser-
gebnisse auch nach Auflösung des Beirats LTwS 
zum 01. Januar 2006 für die Zukunft gesichert 
und gestärkt. Das BMU wird die Arbeiten des 
neuen DWA/THW-Fachausschusses GMAG auch 
künftig unterstützen.“

Wasserwirtschaft und Feuerwehren haben ihre 
Kompetenzen im Bereich „Vorsorge und Abwehr-
maßnahmen bei Unfällen mit wassergefähr-
denden Stoffen“ zusammengeführt. Dazu haben 
die DWA und der Deutsche Feuerwehrverband   
e. V. (DFV) am 15. Juli 2013 eine Kooperationsver-
einbarung unterzeichnet.

Die Fachkooperation zwischen DWA und DFV 
stärkt die Fortführung der Arbeiten im GMAG, 
 sichert dessen Fachwissen und entwickelt es wei-
ter. Die Kooperation hat ferner zum Ziel, die Ver-
netzung der Fachleute aus dem Bereich der Was-
ser- und Abfallwirtschaft mit den Experten der 
Gefahrenabwehr (hier Feuerwehren) auszubauen. 
Der Fachausschuss GMAG wird nun gemeinsam 
von DWA, THW und DFV getragen.

Erwartete Wirkungen der Kooperation sind für 
den DFV die Optimierung der Schulungs- und 
Ausbildungsmaßnahmen im Bereich der Gefah-
renabwehr, für die DWA die Erweiterung ihrer 
fachlichen Kompetenz auf den Bereich der Vor-
sorge und Abwehrmaßnahmen bei Unfällen mit 
wassergefährdenden Stoffen.

Entsorgungspraxis

Alle Hersteller im bvfa verfügen über fach-
gerechte und gesetzlich einwandfreie Ent-
sorgungswege. Zum einen gibt es Fachfir-
men, die sich auf die Entsorgung von Lösch-
mittelresten und Alt-Feuerlöschern speziali-
siert haben, zum anderen haben viele Firmen 
auch spezielle Vereinbarungen mit ihrem ört-
lichen Entsorgungsbetrieb über die Abnahme 
getroffen. War es zu Anfang in Deutschland 

noch schwer, die fachgerechte Entsorgung si-
cherzustellen, gibt es heute zahlreiche unter-
schiedliche und zulässige Wege – wobei die 
Verwertung von Altlöschpulver immer dort zu 
bevorzugen ist, wo sie möglich ist. 

Feuerlöscherwartungsdienste können nur 
dann arbeiten, wenn sie den Aufsichtsbehör-
den ein Entsorgungskonzept nachweisen kön-
nen. Aber: Was macht der Endverbraucher mit 
seinem alten Feuerlöscher, wenn dieser ent-

sorgt werden soll? Am besten ruft er bei einer 
örtlichen Abfallentsorgungsfirma an. In vie-
len Kommunen können Privatleute ihre Altlö-
scher beim städtischen Verwertungshof sogar 
kostenlos abgeben. Kauft der Privatmann ein 
Neugerät, gehört es zum guten Service des 
Brandschutzfachhändlers, das Altgerät zur 
fachgerechten Entsorgung mitzunehmen. 

UMWELTGERECHTER UMGANG MIT FEUERLÖSCHERN UND LÖSCHMITTELN
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Bei der Wasserversorgung von Löschwasser-
anlagen/Hydrantenanlagen, gleich welcher 
Ausführung, sind stets zwei grundlegende 
Belange zu beachten: Zum einen die brand-
schutztechnischen Erfordernisse, ohne die 
eine solche Anlage ihren Zweck nicht erfüllen 
kann. Zum anderen sind auch die Anforde-
rungen der Trinkwasserverordnung einzuhal-
ten, die zum Schutz von Leben und Gesund-
heit geschaffen wurde. Das erfordert eine 
sorgfältige und fachkompetente Planung. Die 
gesetzlichen Grundlagen dafür sollen nach-
folgend beschrieben werden.

Wandhydrantenanlagen Typ F od. S?

Nachdem ein Brandschutzkonzept erstellt 
wurde, steht das Löschwassersystem mit den 
geforderten Löschwassermengen fest. Dazu 
stehen zwei unterschiedliche Wandhydran-
tensysteme zur Auswahl:
  Anlagen mit Wandhydranten Typ F

Sofern Wandhydrantenanlagen bauaufsichtlich 
gefordert sind (z. B. im Brandschutzkonzept 
oder in einer der Sonderbauverordnungen), 
sind üblicherweise Anlagen mit Wandhy-

dranten des so genannten Typs F einzusetzen. 
Diese Wandhydranten sind so konstruiert, dass 
sie nicht nur zur Erstbekämpfung eines Feu-
ers durch Laien eingesetzt werden können, 
sondern auch eine für den Feuerwehreinsatz 
wirksame Wasserleis tung zur Verfügung stel-
len können (Kombinationswandhydrant). Je 
nach Gebäudetyp werden Wandhydrantenan-
lagen für eine Wasserleistung von 3x100l/min 
bei 3bar oder 3 x 200l/min bei 4,5 bar (Hoch-
häuser) ausgelegt, gemessen am Schlauchan-
schlussventil. Sofern diese Anlagen aus der 
öffentlichen Trinkwasserversorgung gespeist 
werden, können diese nach DIN 1988 nass bzw. 
nass-trocken eingebunden werden.

 Anlagen mit Wandhydranten Typ S
Soll das Löschwassersystem ausschließlich 
von Laien bedient werden, wird der Typ S ein- 
geplant (Selbsthilfewandhydrant). Diese Ein-
richtung ermöglicht dem Nutzer des Gebäudes, 
ähnlich wie beim Handfeuerlöscher, die Erstbe-
kämpfung eines Entstehungsbrandes. Hier er-
folgt die Trennung zwischen Löschwasser und 
Trinkwasser durch die im Wandhydranten-
schrank integrierte Schlauchanschlussarma-

tur nach DIN  14461-3. Die Wandhydranten-
anlage ist hierbei Teil der Trinkwasserinstal-
lation. In der Praxis kommen Anlagen nach 
Typ S seltener vor, da in vielen Verordnungen 
(z. B. in der Verkaufsstätten-, Garagen- oder 
Hochhausverordnung) Kombinationswandhy-
dranten des Typs F gefordert werden. 

Ausreichende Wasserversorgung

Ist geklärt, welcher Wandhydrantentyp zum 
Einsatz kommt, ist zu prüfen, welche Was-
sermenge zur Verfügung steht. Im günstigs-
ten Fall ist das Trinkwassernetz ausreichend 
und der Wasserzähler entsprechend dimen-
sioniert, so dass keine weiteren Maßnahmen 
ergriffen werden müssen. 

Wenn die Wassermenge für den Löschbe-
trieb nicht ausreichend ist, muss die maximale 
Nachspeisemenge ermittelt werden. Hierbei ist 
für die fehlende Wassermenge eine Bevorra-
tung, z. B. in einem Behälter, von zwei Stunden 
zu berücksichtigen. Die Dimension der Rohre 
muss jeweils individuell berechnet und ausge-
legt werden. Pauschale Werte gibt es nicht. 

Ohne Fachkenntnisse geht es nicht!

Planung von Löschwasserleitungen  
und Wandhydranten
Die Forderungen der Feuerwehren sind klar: viel Löschwasser, hoher Wasserdruck. Dagegen stellen die Wasserversorger 
aufgrund der Trinkwasserverordnung weniger Wasser mit geringerem Wasserversorgungsdruck bereit.  
Das birgt Konfliktpotenzial in der Planung und Ausführung von Löschwasseranlagen. 

Mit der Errichtung von Löschwasserleitungen und Wandhydranten müssen sich Brandschutzfachplaner beschäftigen. 
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PLANUNG VON LÖSCHWASSERLEITUNGEN UND WANDHYDRANTEN

Trennung zwischen Löschwasser und 
Trinkwasser

Zur sicheren Trennung zwischen Löschwasser 
und Trinkwasser beim Wandhydranten Typ F 
sind als „Übergabestelle“ bezeichnete Bauteile 
und Geräte (Apparate) mit DVGW-Prüfzeichen 
vorzusehen. Die Hausanschlussleitung ist so 
auszuführen, dass hier eine maximale Strö-
mungsgeschwindigkeit von 2m/s bei reinem 
Trinkwasserbetrieb und 5 m/s bei Betrieb der 
Brandschutz- und Feuerlöschanlage nicht 
überschritten wird. Eine ausreichende Durch-
spülung muss gewährleistet sein. Dies ist ge-
geben, wenn der Trinkwasserbedarf höher ist 
als der Bedarf der Brandschutz- und Feuer-
löschanlage. Die Stichleitung zur Übergabe-
stelle darf nicht länger sein als 10 x DN (sie-
he Abbildung 1) oder ein Volumen von mehr 
als 1,5 Liter haben. Ansonsten ist eine entspre-
chende Spül einrichtung vorzusehen.

Folgende Übergabestellen sind nach DIN 1988 
möglich:
 Löschwasseranlage “Nass”

Anlage, bei der die Versorgungsleitung für die 
Wandhydranten ständig mit Löschwasser ge-
füllt ist. Die Trennung vom Trinkwassernetz 
muss über einen Behälter mit freiem Auslauf 
(DIN EN 1717, Typ AA oder AB, und DIN EN 
13076 oder DIN EN 13077) und eine nachge-
schaltete Pumpenanlage erfolgen.

 Löschwasseranlage “Nass-Trocken”
Anlage, bei der die Versorgungsleitung für 
die Wandhydranten erst im Einsatzfall mit 
Löschwasser gefüllt wird. Hierbei muss das 
ansonsten trockene Rohrnetzteil innerhalb 
von 60 sec. mit Wasser gefüllt werden. Die 
Trennung vom Trinkwassernetz erfolgt übli-
cherweise über eine so genannte Füll- und 
Entleerungsstation nach DIN 14463-1. Wenn 
die  Kapazität der Trinkwasserversorgung ein  

Was ist zu beachten bei Löschwasseranlagen „nass“ und „nass-trocken“?

Löschwasseranlage „nass“

Eine Löschwasseranlage „nass“ kann nur über ei-
nen freien Auslauf und eine Druckerhöhungsan-
lage erfolgen. Bei der Trennarmatur ist nach DIN 
14462 zu berücksichtigen, dass der freie Auslauf 
über einen Vorlagebehälter nach DIN EN 1717 
Typ AA (offener Behälter) oder Typ AB (Behäl-
ter mit nicht kreisförmigem Überlauf) und eine 
nachgeschaltete Druckerhöhungsanlage zu er-
folgen hat. Für die Druckerhöhungsanlage (DEA) 
gelten insbesondere folgende Anforderungen: 

  Für Feuerlöschzwecke kann die DEA mit einem 
Einzelpumpenaggregat ausgerüstet werden.

  Die DEA ist so auszulegen, dass ein zuverläs-
siger Betrieb – auch bei Unterschreitung der 
Mindestfördermenge – sichergestellt ist.

  Die Anforderungen an die Betriebssicherheit 
müssen dem Brandschutzkonzept entnom-
men werden (z. B. Sicherheitsstromversorgung, 
Funktionserhalt, Redundanz, Störungsanzeige).

  Werden zur Erhöhung der Betriebssicherheit 
z. B. redundante Pumpenaggregate eingesetzt, 
dann muss jedes Aggregat die geforderte 
Löschmenge fördern können.

  Nach Einschalten der DEA muss sich an den ge-
öffneten Schlauchanschlussventilen ein Fließ-
druck in den geforderten Grenzen einstellen 
(Betriebspunkt und Nullförderhöhe beachten).

  Bei mittelbaren Anschlüssen kann zur zusätz-
lichen Absicherung der Löschbereitschaft eine  
Einspeisequelle für die Feuerwehr geschaffen 
werden. Bei einzelner Spannungsversorgung ist 
dies als Mindestmaßnahme erforderlich.

  Bei Löschwasseranlagen „nass“ ist zur Absi-
cherung der Löschbereitschaft eine Fremdwas-
sereinspeisung für die Feuerwehr vorzusehen. 
Bei Anlagen mit Über-und Unterflurhydranten 
kann in Absprache mit der zuständigen Brand-
schutzdienststelle darauf verzichtet werden, 
sofern mindestens ein zweites unabhängiges 
Stromnetz oder Sicherheitsstromversorgung 
zur Verfügung steht.

  Absperreinrichtungen im Hauptwasserstrom 
und Hauptschalter müssen gegen unbefugtes 
Betätigen gesichert werden.

  Zusätzlich zum Automatikbetrieb muss die 
DEA manuell betätigt werden können. Not-
Ausschalter sind nicht zulässig.

  Motorschutzeinrichtungen im Stromkreis der 
Pumpe dürfen im Alarm- bzw. Auslösefall nur 
zur Signalisierung von Störungen, nicht aber zur 
Abschaltung führen. Zudem dürfen die Schutz-
einrichtungen nur im Probe-/Testbetrieb wirksam 
sein (jedoch nicht im Brand- und Einsatzfall!).

  Störungen müssen optisch am Pumpenschalt-
schrank angezeigt werden. Für die Weitermel-
dung von Störungen sind potenzialfreie Kon-
takte vorzusehen. Störmeldungen können zu ei-
ner Sammelmeldung zusammengefasst werden.

  Übertragungswege von externen Befehlsge-
bern, die bei Löschanforderung zum Pumpen-

start führen sollen, sind auf Drahtbruch und 
Kurzschluss zu überwachen.

  Die elektrische Zuleitung zum Pumpenschalt-
schrank darf nur für die Versorgung der DEA 
eingesetzt werden. 

  Im Stromkreis darf kein Fehlerstrom-Schutz-
schalter sein. Die zum Schaltschrank der DEA 
führende Zuleitung ist in der Niederspan-
nungshauptverteilung abzusichern. Vor dieser 
Absicherung darf bis zum niederspannungssei-
tigen Einspeisepunkt nur noch einmal abgesi-
chert werden.

  Elektrische Leitungen müssen bis zum Klemm-
brett des Motors oder zum Anschlusskabel von 
Unterwasserpumpen in einer Länge verlegt 
werden. An ein Kabel darf nur ein Verbraucher 
angeschlossen werden.

  Im Trinkwassernetz dürfen Pumpen für Feuer-
löschzwecke nur auf Anforderung der Überga-
bestelle oder zu Prüf- und Testzwecken in Be-
trieb  gehen.

Als wichtiger Grundsatz gilt: Eine Feuerlösch-
druckerhöhung bleibt eine solche und ist keine 
Trinkwasserversorgungsdruckerhöhung.

Löschwasseranlage „nass-trocken“

Hierunter versteht man eine Anlage, bei der die 
Versorgungsleitung für die Wandhydranten erst 
im Einsatzfall mit Löschwasser gefüllt wird. 
Die Leitung muss dann innerhalb von 60 Se-
kunden mit Wasser gefüllt sein. Die Trennung 
zum Trinkwassernetz erfolgt über eine Füll- und 
Entleerungsstation. In frostgefährdeten Be-
reichen ist dadurch auch garantiert, dass kein 
Wasser in den Löschwasserleitungen gefrieren 
kann. Im Brandfall wird durch das Öffnen des 
Schlauchanschlussventils am Wandhydranten 
ein Grenztaster (Elektrokontakt) betätigt, der mit 
der Füll- und Entleerungsstation verkabelt ist. 
Nach dem Löscheinsatz werden alle Schlauchan-
schlussventile wieder geschlossen und es findet 
eine automatische Entleerung der Löschwasser-
leitung statt. Bei diesem System ist es dringend 
erforderlich, im Vorfeld eine Füllzeitberechnung 
zu erstellen, um zu klären, wie viel Wasser in 
der Füllphase (60 Sekunden) benötigt wird. Die-
se Menge ist in der Regel deutlich höher als die 
Menge im Löschbetrieb. Wird die Füllmenge vom 
Wasserversorger zur Verfügung gestellt, so kann 
dieses Löschsystem direkt an das Trinkwasser-
netz angeschlossen werden. 

Wenn die Kapazität der Trinkwasserversorgung 
ein ausreichend schnelles Füllen nicht zulässt, 
muss der Füll- und Entleerungsstation ein ent-
sprechend dimensionierter Behälter mit freiem 
Auslauf (DIN EN 1717, Typ AA oder AB, und DIN 
EN 13076 oder DIN EN 13077) und eine Pumpen-
anlage vorgeschaltet werden. In diesem Fall gel-
ten die gleichen Anforderungen an den freien 
Auslauf und die Druckerhöhungsanlage wie un-
ter der nassen Löschwasseranlage beschrieben.

ausreichend schnelles Füllen nicht zulässt, 
wird der Füll- und Entleerungsstation ein 
entsprechend dimensionierter Behälter mit 
freiem Auslauf (DIN EN 1717, Typ AA oder AB, 

und DIN EN13076 oder DIN EN 13077) und 
Pumpenanlage vorgeschaltet.
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Anlagen mit Fremdeinspeisung

Sofern eine Wandhydrantenanlage An-
schlussmöglichkeiten hat, die ein Einspeisen 
von zusätzlichem Wasser oder von Zusätzen 
(z. B. Schaummittel) ermöglichen, muss die 
Anlage über einen Behälter mit freiem Aus-
lauf (DIN EN 1717, Typ AA oder AB, und DIN 
EN 13076 oder DIN EN 13077) und Pumpen-
anlage vom Trinkwasser getrennt werden.

Anlagen mit Überflur- und 
Unterflurhydranten 

Hierbei handelt es sich um erdverlegte Lei-
tungsanlagen für Über- und Unterflur-Hy-
dranten. Grundlage für die Planung sind u. a. 
die Feuerwehrgesetze und die DVGW-Ar-
beitsblätter. Über- und Unterflurhydranten 
in Grundstücken dürfen nur unmittelbar an 
die Trinkwasseranlage angeschlossen werden, 
wenn der Spitzenvolumenstrom des Trinkwas-
sers größer als der Löschwasservolumenstrom 
ist. Hier erfolgt die Trennung zwischen Lösch-
wasser und Trinkwasser durch die in dem Hy-
dranten integrierte Sicherungsarmatur (DIN 
3321 bzw. DIN 3322). Die Löschwasseranlage/

Tipp zum Weiterlesen
Das bvfa-Merkblatt Information über Lösch-
wasseranlagen/Hydrantenanlagen für Fachin-
genieure/Brandschutzsachverständige bietet 
einen kompakten Überblick über die Anforde-
rungen bei der Planung und dem Einbau von 
Löschwasseranlagen/Hydrantenanlagen nach 
der DIN 14462.

Hydrantenanlage ist hierbei Teil der Trinkwas-
serinstallation; daher sind Stichleitungen zu 
Über- und Unterflurhydranten aus hygienischen 
Gründen  (siehe Abschnitt 1) zu vermeiden.

Bei Anlagen mit nicht ausreichender Wasser-
erneuerung erfolgt die Trennung zwischen 
Löschwasser und Trinkwasser in Anlehnung 
an die Lösungen, die bei Löschwasseranlagen 
„nass“ oder „nass-trocken“ angewendet wer-
den. Diese bieten sich auch an, wenn Über- 
und Unterflurhydranten über Stichleitungen 
angeschlossen sind.

Diese Ausführungen machen sehr deutlich, 
dass die korrekte Planung von Löschwasser-
technik eine sehr anspruchsvolle Ingenieurleis- 
tung darstellt. Nur wenige Fachplaner verfü-
gen über die ausreichende Fachkenntnis und 
Erfahrung. Diese Fachfirmen sind z. B. Mit-
glied in der bvfa-Fachgruppe Löschwasser-
technik und entwickeln mit ihren Fachingeni-
euren im bvfa die Normen und Vorschriften 
im Bereich Löschwassertechnik weiter durch 
Mitarbeit in DIN-Normenausschüssen. Sie ar-
beiten außerdem mit DVGW- und VdS-Gre-
mien zusammen.

Automatischen Löschanlagen 
Planung Installation und Wartung 

Ihr Partner weltweit für
individuellen Brandschutz

BATEC Sicherheitsanlagen GmbH & Co. KG
Johann G. Gutenberg Str.19a
D-82140 Olching
Telefon +49 (0) 8142-65245-0
info@batec-sicherheitsanlagen.de
www.batec–sicherheitsanlagen.de

Für Werkzeugmaschinen, Bearbeitungszentren, Schleifmaschinen, 
Drehmaschinen, Honmaschinen, Erodiermaschinen etc.

Für Abluft-Filteranlagen

Für Baumaschinen, Tunnelbagger, Muldenkipper, Bagger, Kräne, Radlader, 
Stapler, etc. 

Aber auch: Härtebecken, Pulverbeschichtungsanlagen, Motorenprüfstände, 
Chemische Labore, Schaltschränke, EDV-Center, Gefahrstofflager, 
Großküchen, Schiffe und Yachten

•  Individuelle und kostengünstige Lösungen
• Extrem kurze Lieferzeiten
• Montagen und Service weltweit
• Über 20 Jahre Erfahrung
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Ausbildung und Qualifizierungen zum Brandschutzexperten

Brandschutz als Berufung 
Brandschutz braucht Experten, die qualifiziert sind und den Beruf als Berufung begreifen: Denn die Anforderungen 
sind komplex, die Tätigkeiten vielfältig. Wer sich durch Ausbildung bzw. Studium gezielt darauf vorbereitet, Menschen 
und Gebäude sowie die Umwelt vor Bränden zu schützen, hat beste Chancen auf dem Arbeitsmarkt, denn das 
Sicherheitsdenken in Unternehmen und Institutionen steigt. Prof. Dr. Stephan Lambotte zeigt auf, welche Qualifikationen 
im Studiengang Security & Safety Engineering an der Hochschule Furtwangen vermittelt werden und in welchen 
Bereichen die Absolventen erfolgreich tätig sein können.

Prof. Dr. Stephan Lambotte 

ist im Studiengang Security &  Safety 
Engineering an der Hochschule Furt-
wangen schwerpunktmäßig zustän-
dig für die Themenbereiche betrieb-
licher Brandschutz, Gefahrstoffe 
und biologische Sicherheit. 

Als Dekan leitet er die Fakultät Gesundheit, Sicherheit, 
Gesellschaft. Zudem ist Prof. Dr. Lambotte für die Zusatz-
qualifizierung von Studenten zum Brandschutzbeauf-
tragten und zum Brandschutzfachplaner zuständig.

Warum ist eine spezielle Ausbildung für 
Brandschutzexperten erforderlich und für 
wen ist das interessant? 

Erstmal müssen wir festhalten: Es gibt nicht 
den Brandschutzexperten. Vielmehr hat in dem 
Themenfeld eine starke Aufsplitterung in ein-
zelne Tätigkeitsgebiete stattgefunden. Brand-

schützer sind tätig in der Schulung, in der Pla-
nung und Prüfung von Anlagen, als Brand-
schutzbeauftragte, -fachplaner und -sach-
verständige. Für jede Tätigkeit wird ein unter-
schiedliches Qualifikationsprofil gefordert. 

Interessant ist eine Ausbildung im Brand-
schutz für all diejenigen, die eine abwechs-
lungsreiche und sinnstiftende Tätigkeit ausü-
ben wollen. Jeder, der im Brandschutz arbei-
tet, macht jeden Tag die Welt ein bisschen si-
cherer und damit besser. Vorkenntnisse aus 
der Feuerwehr sind übrigens in meinen Au-
gen keine zwingende Voraussetzung für die 
Tätigkeit im Brandschutz. Es ist sicherlich gut, 
wenn man die Sicht des abwehrenden Brand-
schutzes kennt, aber die Erfahrung zeigt, dass 
auch „Nicht-Feuerwehrler“ im Brandschutz 
hervorragende Arbeit leisten können. Trotz-

dem studieren bei uns viele, die aus der Frei-
willigen Feuerwehr, THW oder den Hilfsorga-
nisationen kommen und die eine Karriere bei 
Berufs- und Werkfeuerwehren anstreben.

Was ist das Ziel der Ausbildung und welchen 
Abschluss erlangen die Studenten?

Wir bilden Sicherheitsingenieure aus. Das Be-
sondere beim Studiengang Security & Safety 
Engineering ist, dass neben dem klassischen 
Arbeitsschutz (Safety) auch umfassende Kom-
petenzen in der Security erworben werden. Die 
Absolventen können Risiken für Menschen, Be-
triebe und Organisationen identifizieren und 
darauf aufbauend umfassende Schutzkonzepte 
entwickeln. Im Gegensatz zu den zahlreichen 
Sicherheitsmanagement-Studiengängen steht 
bei uns das ingenieurmäßige Arbeiten im Vor-

Mit Sicherheit gute Perspektiven: Berufe im Brandschutz sind gefragt.
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dergrund. Managementmethoden und orga-
nisatorische Maßnahmen sind trotzdem ein 
wichtiger Teil unseres Ausbildungskonzepts, da 
man ohne diese technische Maßnahmen nicht 
zuverlässig wirksam werden kann.

Das Themenfeld Brandschutz ist dabei ein 
fester Bestandteil des Pflichtprogramms. Je-
der, der im Arbeitsschutz oder in der Secu-
rity tätig ist, muss den Brandschutz berück-
sichtigen und die Sicherheit beurteilen kön-
nen. Das Studium wird nach regulär sieben 
Semestern mit dem Bachelor of Science (BSc) 
abgeschlossen. Wer möchte, kann sich in drei 
Semestern zum Master of Science (MSc) wei-
terbilden. Dieser Abschluss ist grundsätzlich 
die Eingangsvoraussetzung für eine anschlie-
ßende Promotion.

Welche speziellen Inhalte bzw. 
Schwerpunkte bietet das Studium?

Neben den akademischen Abschlüssen bie-
ten wir unseren Studierenden noch eine Viel-
zahl von Zertifikaten an. Besonders hervorzu-
heben ist, dass wir anerkannter Ausbildungs-
träger für die Fachkraft für Arbeitssicherheit 

sind. Daneben können die Studierenden sich 
zum Beispiel auch zum Strahlenschutzbeauf-
tragten qualifizieren. Derzeit läuft das Aner-
kennungsverfahren zur Ausbildung von Stör-
fallbeauftragten. Im Brandschutz werden, 
aufbauend auf die Pflichtveranstaltung, drei 
Qualifikationsstufen angeboten. Dies sind: 
Fachkraft für Installation und Prüfung von 
Rauchwarnmeldern, Brandschutzbeauftrag-
ter und Brandschutzfachplaner (in Verbin-
dung mit dem Master-Studium). Zur Erlan-
gung der Zertifikate müssen die Studierenden 
entsprechende Wahlpflichtfächer belegen, in 
denen spezielle und vertiefende Inhalte ge-
lehrt werden. Am umfangreichsten ist natür-
lich die Ausbildung zum Brandschutzfach-
planer, in der auch das Thema Simulation im 
Brandschutz behandelt wird.

Welche Berufsperspektiven haben die 
Absolventen?

Die Berufsaussichten unserer Absolventen 
sind erfreulich gut. Im fünften Semester ma-
chen die Studierenden ein Pflichtpraktikum im 
Betrieb. Wenn sie zurückkommen, haben viele 
schon das Angebot der betreuenden Firma, in 

dem Unternehmen die Abschlussarbeit (Thesis) 
zu schreiben. Wir merken auch anhand der vie-
len Anfragen von Firmen, die Stellenangebote 
bei uns platzieren möchten, dass die Stellen-
situation für unsere Absolventen sehr  günstig 
ist. Wir hatten sogar schon den Fall, dass ein 
Master-Student sein Studium abgebrochen 
hat, obwohl er nur noch  seine  Thesis schrei-
ben musste. Eine Firma hatte ihm ein Angebot 
 gemacht, das er nicht ablehnen konnte. 

Wie profitieren Unternehmen von  
Brandschutzexperten?

Die wichtigsten Gründe sind schnell aufge-
zählt: Abwehr von Haftungsrisiken, Gewähr-
leistung des ordnungsgemäßen Geschäfts-
betriebs, Vermeidung von Imageschäden und 
Sicherung der Überlebensfähigkeit des Unter-
nehmens. Der Unternehmer ist für den Brand-
schutz verantwortlich. Um diese Aufgabe er-
füllen zu können, muss er sich in der Regel 
fachkundig beraten lassen. Oft ist eine Bestel-
lung von Brandschutzbeauftragten auch auf 
Basis verschiedener Vorschriften oder Verein-
barungen mit dem Versicherer  erforderlich. 
Wird diese Vorgabe nicht  erfüllt,  entstehen 

Bereits während des Studiums erhalten die Studenten des Bereichs Security & Safety Engineering an der Hochschule Furtwangen viele Jobangebote.
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erhebliche  Haftungsrisiken, die auch den Un-
ternehmer oder Geschäftsführer persönlich 
betreffen können. Auch kleinere Brände kön-
nen sich auf den Geschäftsbetrieb sehr ne-
gativ auswirken. Es kommt zu Betriebsstö-
rungen, die zum Beispiel durch Rauch- und 
Wasserschäden, zerstörte Maschinen oder 
Elektroanlagen entstehen können. Ein gut 
aufgestellter Brandschutz reduziert nicht nur 
die Eintrittswahrscheinlichkeit und das Aus-
maß von Bränden. Vielmehr werden im mo-
dernen Brandschutz auch die möglichen se-
kundären Auswirkungen auf den Geschäfts-
betrieb betrachtet und das Schutzkonzept da-
raufhin optimiert und erweitert.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass durch 
Brände verursachte Imageschäden oft un-
terschätzt werden. Welcher Bürger möch-
te schon gerne in ein Krankenhaus gehen, 
über das in der Presse wegen eines Brand-
ereignisses berichtet wird? Welcher Konzern 
möchte mit einem Industrieunternehmen 
eine langfristige strategische Partnerschaft 
eingehen, wenn der Name des Unternehmens 
aus dem Fernsehen in Verbindung mit einem 
Großbrand bekannt ist? Ein guter Ruf wird 
über Jahrzehnte aufgebaut, kann jedoch in ei-
ner Brandnacht zerstört werden. Die eben ge-
nannten Faktoren führen in Verbindung mit 
anderen Faktoren dazu, dass zahlreiche kleine 
und mittlere Unternehmen durch einen Brand 
nicht nur ein Gebäude verlieren, sondern auch 
ihre Kunden und damit ihre Geschäftsgrund-
lage. Von daher ist jeder Unternehmer gut be-
raten, sich um den Brandschutz zu kümmern 
und dabei auf die Unterstützung von Brand-
schutzexperten zurückzugreifen.

Aktuelle Studien und Projekte an der Hochschule Furtwangen im Bereich Brandschutz

Mit dem Thema Brandschutz beschäftigen sich im Studiengang Security & Safety Engineering gleich 
mehrere Professoren und Mitarbeiter. So breit gestreut wie deren Lehrgebiete sind auch die Themen, 
die – oft in Zusammenarbeit mit Studierenden – bearbeitet werden. 

Als Beispiele können genannt werden:

  Entwicklung eines Ausbildungskonzepts für Evakuierungshelfer

  Ergonomische Anforderungen an Leitstellen

  Untersuchung der Nutzbarkeit von Steigleitern als 2. Flucht- und Rettungsweg

  Vergleich der Brandschutzbedarfsplanung in verschiedenen Staaten und Bundesländern

   Entwicklung von Hilfsgeräten zur Rettung von bettlägerigen Personen durch Fenster ohne Einsatz 
der Drehleiter

  Brandschutzkonzepte für außergewöhnliche Sonderbauten

  Untersuchungen zum Brandverhalten von Lithium-Ionen-Akkus

Die Hochschule Furtwangen ist eine Hochschule für angewandte Wissenschaften. Es steht also nicht 
die Grundlagenforschung im Fokus. Vielmehr entwickeln wir Konzepte und Lösungen für reale Pro-
bleme und Aufgabenstellungen. Daher kooperieren wir oft mit Unternehmen wie auch mit öffentlichen 
Organisationen wie Feuerwehren und Feuerwehrschulen. 

www.hs-furtwangen.de

Brandschutzberufe –  
weitere Informationen 

Sowohl die bvfa-Publikation Brandschutz-
Kompakt Nr. 48 als auch das Themenspecial 
auf der bvfa-Website beschäftigen sich mit 
dem Thema „Brandschutzberufe“. 

Dieses Wissens-Tool stellt verschiedene Hoch-
schulen und Berufsprofile im Bereich Brand-
schutz vor, zeigt Aus- und Weiterbildungs-
möglichkeiten auf und skizziert die Zukunfts-
chancen des Berufsbildes, die immer  größer 
geworden sind. Denn die Nachfrage nach 
Brandschutz- und Sicherheitsexperten steigt 
in vielen Bereichen und Branchen. 

Lesen Sie mehr auf www.bvfa.de.
Auch der richtige Umgang mit Feuerlöschern gehört zum Ausbildungsspektrum.
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KOMPETENZEN DES BVFA – BUNDESVERBAND TECHNISCHER BRANDSCHUTZ E.V.

„Merkblätter“ und „Positionspapiere“, die 
von den verschiedenen Fachgruppen im bvfa 
erarbeitet werden, bündeln wichtige Informa-
tionen und Standpunkte zu aktuellen Anforde-
rungen, Richtlinien oder Brandschutzlösungen. 

Die Publikationen „BrandschutzKompakt“ 
und „BrandschutzSpezial“ nehmen unter-

schiedliche Einsatzbereiche unter die Lupe, 
greifen regelmäßig hochaktuelle Ereignisse 
und Diskussionen auf und lassen Experten 
aus der Praxis zu Wort kommen. 

„Themenspecials“ fokussieren die Anforde-
rungen an den Brandschutz in verschiedenen 
Branchen und Segmenten. 

Das und weitere Informationsmaterialien ste-
hen kostenlos zur Ansicht und zum Download 
auf der Website des bvfa unter www.bvfa.de 
zur Verfügung. 

Im Folgenden werden einige interessante 
 Informationsfelder vorgestellt. 

Brandschutzbibliothek

Kompentenz  
rund um Sicherheit 
Die Brandschutztechnik entwickelt sich stetig weiter, neue Richtlinien und Auflagen  
stellen zusätzliche Anforderungen dar, der Sicherheitsanspruch steigt. Um immer auf  
dem Laufenden zu bleiben und Antworten auf brennende Fragen zu erhalten, hat der  
bvfa für alle Interessierten eine umfangreiche Brandschutzbibliothek bereitgestellt,  
die den aktuellen Stand im Brandschutz abbildet.

ASR A2.2:  
Arbeitsstätten sicher machen

Feuerlöscher können Leben retten und Brand-
schäden minimieren. Wichtig ist, dass die Be-
triebsstätten mit einer ausreichenden Anzahl von 
Feuerlöschern ausgestattet sind und diese sorg-
fältig geprüft und instandgehalten werden.  Diese 
Verantwortung dafür trägt der Arbeitgeber. Die 
2012 veröffentlichte Technische Regel für Ar-
beitsstätten ASR A2.2 „Maßnahmen gegen Brän-
de“ konkretisiert im Rahmen des Anwendungsbe-
reiches die Anforderungen der Verordnung über 
Arbeitsstätten. 

Die Fachgruppe Feuerlöschgeräte-Industrie im 
bvfa hat dazu ein Positionspapier herausgege-
ben, in dem das Wichtigste rund um die ASR A2.2 
nachzulesen ist. Bei Einhaltung der Technischen 
Regel kann der Arbeitgeber davon ausgehen, dass 
die entsprechenden Anforderungen der Verord-
nung erfüllt sind. Wählt er eine andere Lösung, 
muss er damit mindestens die gleiche Sicherheit 
und den gleichen Gesundheitsschutz für die Be-
schäftigten erreichen.

App errechnet Bedarf an 
Feuerlöschern

Die ASR A2.2 nimmt den Arbeitgeber in die Pflicht, 
das Brandrisiko selbst festzustellen. Wie viele 

 Feuerlöscher in der Arbeitsstätte erforderlich sind, 
hängt von verschiedenen Faktoren wie Betriebs-
größe und Brandgefahr ab und muss von jedem 
Verantwortlichen selbst errechnet werden. 

Mit der „Feuerlöscher-App“, die der bvfa kostenlos 
zur Verfügung stellt, ist diese Berechnung schnell 
und zuverlässig möglich. Sie basiert auf den An-
forderungen der Arbeitsstättenrichtlinie und er-
leichtert den Entscheidungsprozess für die De-
finition der Anzahl der Feuerlöscher. Einbezogen 
werden auch die vorhandenen Wandhydranten. 
Das Berechnungsergebnis kann direkt per E-Mail 
übermittelt werden. 

Die App ist im App-Store von Apple für iPhone so-
wie bei Google Play für  Android erhältlich.

Merkblätter für mehr Sicherheit

Zu den Anforderungen und Neuigkeiten im vor-
beugenden bzw. mobilen Brandschutz hat der 
bvfa verschiedene Merkblätter veröffentlicht, die 
kostenlos auf der Website zur Verfügung stehen. 

Die „Instandhaltung von Feuerlöschern durch 
Sachkundige und Prüfungen durch befähigte Per-
sonen“ nimmt das gleichnamige Merkblatt der 
Fachgruppe Feuerlöschgeräte-Industrie unter die 
Lupe, die zudem auch die „Maßnahmen zur Re-
duzierung flüssiger PFC-haltiger Löschmittel in 
Löschgeräten“ vorstellt und die „Elektrostatische 

Aufladung bei der Betätigung von Feuerlöschern“ 
thematisiert. Was bei der „Entsorgung von Lösch-
mitteln nach geltendem Abfallrecht“ wichtig ist, 
hat die Fachgruppe Löschmittel-Hersteller aufbe-
reitet. 

Die neuesten Merkblätter der Fachgruppe Lösch-
wassertechnik beschäftigen sich mit der „Lösch-
wassertechnik in Hochhäusern“ und dem  „Aus-
tausch von CM-Strahlrohren durch Hohlstrahl-
rohre im Wandhydrant Typ F“.

Zeichen für den Brandschutz setzen

Wenn es brennt, zählt jede Sekunde. Im Gefahr-
fall muss jedem sofort ersichtlich sein, wo sich der 
Feuerlöscher oder der Notausgang befinden. Um 
dies zu gewährleisten, gibt es Sicherheits- bzw. 
Brandschutzzeichen. Doch diese haben sich ge-
ändert. So haben Brandschutzzeichen unter an-
derem ein markantes Flammensymbol hinzube-
kommen. Die Technische Regel für Arbeitsstätten  
ASR A1.3 wurde entsprechend angepasst. 

Wertvolle Informationen darüber, was das für Ar-
beitgeber bedeutet und inwieweit auf die neuen 
Zeichen umzurüsten ist, hat der bvfa in der Aus-
gabe „BrandschutzKompakt“ Nr. 53 zum Thema 
„Brandschutzkennzeichnung“ zusammengetragen. 
Auch findet sich dort eine Gegenüberstellung der 
alten und neuen Brandschutzzeichen. 

Auch der richtige Umgang mit Feuerlöschern gehört zum Ausbildungsspektrum.
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»  D Ö K A  F E U E R L Ö S C H G E R Ä T E  «

                                         Schützen Sie Industrieanlagen.
                              DÖKA produziert seit über 60 Jahren Feuerlöschgeräte

                                    für den Ernstfall. In hoher Qualität, ergonomischer
                                             Handhabung und einfacher Wartung.

DÖKA-Feuerlöschgerätebau GmbH  •  Antonius-Raab-Straße 18  •  D-34123 Kassel-Waldau  •  Phone: +49 561 - 400 499-0  •  Fax: +49 561 400 499-50  •  e-mail: info@doeka-kassel.de 
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Aufl adelöscher: 
Hier steckt der Profi  drin

Aufl adelöscher sind überlegen in 
Zielsicherheit, Funktion und Wirkung.

Mehr Info? www.pro-aufl adelöscher.de

AuAufl fl addaddelelelösösöschcccherer ssininAuA fl
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MeMehrhr IInfnfnffo?o?o?? wwwwwwwwww.p.p.p
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